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Vom Kapitalismus zum Talentismus:  
Europe goes dual!

FRIEDRICH HUBERT ESSER
Prof. Dr., Präsident des Bundes- 
instituts für Berufsbildung

Liebe Leserinnen und Leser,

das Weltwirtschaftsforum weist in seinem Global Compe-
titiveness Report 2017–2018 darauf hin, dass die globale 
Wettbewerbsfähigkeit immer stärker von der Innovations-
kraft eines Landes abhänge. Die Welt vollziehe zurzeit den 
Übergang vom »Kapitalismus zum Talentismus«. Von da-
her werden gut ausgebildete, kreative Arbeitskräfte zuneh-
mend wichtiger. Sieger im künftigen Wettbewerb werden 
folglich jene Länder sein, so das Weltwirtschaftsforum, die 
sich auf die vierte industrielle Revolution einstellen und 
gleichzeitig ihre politischen, ökonomischen und sozialen 
Systeme stärken.

Berufliche Handlungskompetenz als Leitstern

Daher kommt ein aktueller Vorschlag der EU-Kommission 
gerade zur rechten Zeit. Vorgeschlagen wird ein »Europäi-
scher Rahmen für hochwertige und nachhaltige Berufsaus-
bildungen als Weg für Reformen der EU-Mitgliedstaaten 
im Bereich der Beruflichen Bildung«. Damit verbunden ist 
das Ziel, Zugänge zum Arbeitsmarkt zu verbessern. Quali-
fizierung ist demnach im Sinne einer umfassenden beruf-
lichen Handlungskompetenz auszugestalten. Die Ausbil-
dungssysteme in Deutschland, Österreich und Dänemark 
dienen dabei als positive Beispiele. Um die gewünschte 
systemische Weiterentwicklung zu unterstützen, werden 
14 Kriterien ausgewiesen, die den Ländern als Orientie-
rung im Sinne des »Benchlearning« dienen. Dabei lassen 
die Kriterien den Ländern genügend Spielraum, um flexi- 
ble Strukturen zu ermöglichen und nationale Besonderhei-
ten zu berücksichtigen, auch wenn diese nicht vollständig 
einem dualen System entsprechen, wie wir es beispielswei-
se in Deutschland verstehen. 
Nichtsdestotrotz wird der Anspruch klar erkennbar, die 
vorwiegend schulischen Ausbildungssysteme in Europa 
arbeitsmarktorientierter auszurichten und damit näher an 
die Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft heran-
zuführen. Dazu sieht der Kommissionsvorschlag u. a. den 
Abschluss eines Ausbildungsvertrags zwischen Arbeitge-
bern und Auszubildenden, eine Bezahlung entsprechend 

den nationalen tariflichen Vorgaben wie auch einen Sozial-  
und Versicherungsschutz gemäß nationalem Recht vor.
Flankierend werden weitere Kriterien zur Ausgestaltung 
der Rahmenbedingungen empfohlen, u. a. die Einbezie-
hung der Sozialpartner in die systemische Steuerung, Zu-
lassungsverfahren für Ausbildungsunternehmen oder die 
Einrichtung von Qualitätssicherungskonzepten gemäß 
Europäischem Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung 
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Berufsausbil-
dungen sollten zu einer national anerkannten Qualifika-
tion führen, die einem entsprechenden Niveau des Eu-
ropäischen Qualifikationsrahmens zugeordnet wird und 
anschlussfähig zu weiterführenden Bildungswegen im Be-
rufsbildungs- oder im Hochschulsystem ist. 

Die Kommissionsinitiative macht Mut!

Das BIBB ist in diesen Diskussionen seit längerer Zeit 
kontinuierlich über unterschiedlichste Aktivitäten, wie 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte und Vorträge, be-
teiligt. Prägend für die Weiterentwicklung der Berufsbil-
dung in Europa ist ebenfalls die Arbeit der europäischen 
Arbeitsgruppe für Berufsbildung. Hier ist das BIBB seit 
2012 Mitglied im Auftrag des BMBF. Aktuell befasst sich 
die BIBB-Arbeitsgruppe DQR/ECVET mit ähnlichen Frage-
stellungen im Kontext der Kompetenzvalidierung.
Auch wenn der aktuelle Bildungstrend in Deutschland eher 
auf eine nachlassende Attraktivität beruflicher Bildung 
schließen lässt und es zurzeit schwierig ist, wirklich geeig-
nete Maßnahmen anzustoßen, die diesen Bildungstrend 
durchbrechen helfen, bekommen die Befürworter und För-
derer beruflicher Bildung mit der Kommissionsinitiative  
ausgerechnet aus Europa verstärkten Rückenwind, wo die 
duale Berufsausbildung über viele Jahre ein mehr oder 
weniger geduldetes Stiefkind war. Dies sollte uns Mut  
machen!
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Mit der Qualifikationsanalyse zur Anerkennung

JESSICA ERBE
Dr., wiss. Mitarbeiterin im Arbeitsbereich 
»Anerkennung von ausländischen Berufs- 
qualifikationen« und Leiterin  
des BIBB-Anerkennungsmonitorings

Die Prüfung der Gleichwertigkeit einer 

im Ausland erworbenen Qualifikation  

zu einem deutschen Referenzberuf 

erfolgt üblicherweise anhand von 

Dokumenten. Liegen diese nicht (in 

aussagefähiger Form) vor, hat der Ge-

setzgeber für solche Fälle Vorkehrun-

gen getroffen: Auf der sogenannten 

Qualifikationsanalyse ruhen große 

Hoffnungen. Doch kann das Instrument 

diese Erwartungen erfüllen? Anhand 

der aktuell veröffentlichten amtlichen 

Statistik zum Anerkennungsgesetz wird 

dargestellt, wie sich die Anwendung in 

den ersten fünf Jahren entwickelt hat.

Qualifikationsanalyse als Ausweg

Seit 2012 bieten das Anerkennungs-
gesetz des Bundes und das damit 
eingeführte Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz (BQFG) einen allge-
meinen Rechtsanspruch auf die Prü-
fung der Gleichwertigkeit im Ausland 
erworbener Qualifikationen für die 
rund 600 Berufe des Bundes. Für die 
Ausbildungsberufe und Fortbildungsab-
schlüsse nach BBiG und HwO regelt das 
BQFG in Verbindung mit der HwO das 
Verfahren.1 Für eine formale Anerken-
nung nach dem BQFG müssen die An-
tragstellenden schriftliche Nachweise 
ihrer Berufsqualifikation bei der jeweils 
zuständigen Stelle einreichen. Können 

sie die erforderlichen Nachweise »aus 
nicht selbst zu vertretenden Gründen 
nicht oder nur teilweise vorlegen oder 
ist die Vorlage der entsprechenden Un-
terlagen mit einem unangemessenen 
zeitlichen und sachlichen Aufwand 
verbunden«, erfolgt die Prüfung durch 
»sonstige geeignete Verfahren« (§ 14 
Abs. 1 BQFG). Bei den Kammerberufen 
werden diese als Qualifikationsanalyse 
bezeichnet. Sie sind also Teil des An-
erkennungsverfahrens nach BQFG und 
nicht etwa eine Alternative dazu. Daher 
ist für die Qualifikationsanalyse eben-
so wie für das Anerkennungsverfahren 
insgesamt Voraussetzung, dass einmal 
ein formaler Berufsabschluss erworben 
wurde – auch wenn aktuell Belege dafür 
fehlen. Als sonstige geeignete Verfahren 
nennt das Gesetz Arbeitsproben, Fach-
gespräche, praktische und theoretische 
Prüfungen sowie Gutachten von Sach-
verständigen.

Der Aufwand lohnt sich

In den fünf Jahren von 2012 bis 2016 
meldeten die für Kammerberufe zu-
ständigen Stellen insgesamt 483 Ent-
scheidungen durch sonstige geeignete 
Verfahren. Das entspricht durchschnitt-
lich fast 100 Qualifikationsanalysen pro 
Jahr, wobei eine steigende Tendenz 
zu verzeichnen ist von anfangs 60 auf 
zuletzt 126 pro Jahr. Der ganz über-
wiegende Teil entfiel auf Ausbildungs-

berufe. Daneben kamen Qualifikations-
analysen auch beim Meisterniveau zum 
Einsatz, zumeist bei reglementierten 
Meisterabschlüssen.
Der Aufwand für Konzeption und 
Durchführung einer Qualifikationsana-
lyse ist beträchtlich. Ihm stehen jedoch 
sehr ermutigende Ergebnisse bei den 
Verfahren gegenüber. So stellten die zu-
ständigen Stellen bei über der Hälfte der 
Entscheidungen eine volle Gleichwer-
tigkeit (50,9 %) und in weiteren Fällen 
(35,6 %) eine teilweise Gleichwertigkeit 
fest (vgl. hierzu weitere Ergebnisse des 
Anerkennungsmonitorings in BMBF 
2017, S. 39, sowie Böse/Tursarinow/
Wünsche 2016).

Bereits in unterschiedlichen 
Berufen erprobt

In den ersten fünf Jahren wurden 
bundesweit in insgesamt 67 verschie-
denen Berufen Qualifikationsanalysen 
durchgeführt. Darunter sind neun Be-
rufe mit bereits jeweils mehr als einem 
Dutzend Fällen: Kraftfahrzeugmecha-
troniker/-in, Elektroniker/-in, Friseur-
meister/-in, Friseur/-in, Tischler/-in, 
Metallbauer/-in, Zahntechniker/-in, 
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik sowie 
Kraftfahrzeugtechnikermeister/-in 
(vgl. die Top 5 in der Abb.). Auf sie 
entfallen 70,2 Prozent der Qualifika-
tionsanalysen. Von den fünf Zustän-
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1 Für diese Berufe wird hier vereinfachend von 

»Kammerberufen« gesprochen – auch wenn 

neben den Kammern in einzelnen Fällen Be-

hörden zuständig sind. Gesundheits- u. a. nach 

Fachrecht geregelte Berufe sind hier nicht 

berücksichtigt.
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digkeitsbereichen für Kammerberufe 
(vgl. Abb.) sind Qualifikationsanalysen 
bisher fast ausschließlich im Hand-
werk zu verzeichnen: 95,4 Prozent der  
483 Verfahren wurden von Handwerks-
kammern durchgeführt, 2,5 Prozent 
von Industrie- und Handelskammern. 
Bei denen im IHK-Bereich ermutigt, 
dass die meisten darunter im letzten 
der fünf Jahre gemeldet wurden und 
somit ein Anstieg zu verzeichnen ist.
Zum Vergleich: Die von 2012 bis 2016 
zu Kammerberufen insgesamt gestell-
ten Anträge auf Anerkennung (21.414) 
verteilen sich wie folgt auf die Zustän-
digkeitsbereiche: Industrie und Handel 

(63 %), Handwerk (33,2 %), freie Be-
rufe (2,1 %) und alle weiteren (1,8 %).

Qualifikationsanalysen – mehr 
davon! 

Mit knapp 500 Qualifikationsanalysen 
in fünf Jahren Anerkennungsgesetz 
kann man noch nicht von einer routi-
nemäßigen Anwendung dieses Instru-
ments zur Kompetenzerfassung bei im 
Ausland Qualifizierten sprechen. Dies 
ist vor dem Hintergrund des Entwick-
lungsaufwands für das Instrument zu 
sehen, das dem jeweiligen Einzelfall 
gerecht werden muss und zugleich 

Qualitätsstandards zu erfüllen hat (vgl. 
Oehme 2012). Die steigende Tendenz 
der Zahl ist jedoch ermutigend. Ange-
sichts des zu vermutenden Bedarfs ist 
zu hoffen, dass der Trend noch deut-
lich an Fahrt aufnimmt. Deshalb ist die 
Verlängerung des Projekts Prototyping 
Transfer um ein weiteres Jahr bis Ende 
September 2019 durch das BMBF ein 
wichtiger Schritt, um die Anwendung 
und die Akzeptanz der Qualifikations-
analyse weiter zu fördern. s
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Validierung nicht formalen und informellen Lernens  
in Europa

Ergebnisse aus dem Europäischen Verzeichnis 20161

ERNESTO VILLALBA-GARCÍA
Ph.D., Cedefop-Experte, 
Thessaloniki, Griechenland

Die Validierung nicht formalen und informellen Lernens ist ein wichtiges po-

litisches Steuerungsinstrument, das die Durchlässigkeit der Bildungssyste-

me und ihre Anpassung an den Wandel der Qualifikationsnachfrage fördert. 

Durch die Anerkennung von nicht formal oder informell erworbenen Kom-

petenzen wird insbesondere von sozialer Ausgrenzung bedrohten Gruppen 

ein Einstieg in das formale Bildungssystem bzw. ein Zugang zu qualifizierten 

Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht. Das Europäische Verzeichnis 

liefert einen Überblick über den Stand der Validierung in den europäischen 

Ländern. Im Beitrag werden ausgewählte Ergebnisse vorgestellt.

Einleitung

Die Empfehlung des Europäischen Rats vom Dezember 
20122 forderte die Mitgliedstaaten auf, bis spätestens 
2018 Regelungen für die Validierung nicht formalen und 
informellen Lernens einzuführen. In einigen Mitglied-
staaten besteht bereits seit vielen Jahren die Möglichkeit, 
eine Qualifikation durch die Validierung von Berufserfah- 
rung zu erwerben. So wurde in Frankreich schon 1985 
die »bilan de compétences« eingeführt, und seit 1992 kön-
nen berufliche Abschlusszeugnisse (Certificats d’aptitude 
professionelle) auf der Grundlage von Bewertungen voran- 
gegangenen, nicht formalen Lernens erworben werden. 
2002 wurde zudem per Gesetz ein umfassender Nationa- 
ler Validierungsrahmen eingeführt (VAE). In den späten 
1990ern und den 2000er-Jahren entwickelten weitere euro- 
päische Länder Verfahren und Rahmenstrukturen zur Va-
lidierung. Die EU-Ratsempfehlung von 2012 markierte  
daher den Abschluss einer Ausbau- und Erprobungspha-
se im Bereich der Validierung und gab eine grundlegen-
de, gemeinsame Definition für die Validierung in Europa 
vor (vgl. Villalba/BjØrnavold 2017). Sie bezeichnet 

Validierung als ein »Verfahren, bei dem eine zugelassene 
Stelle bestätigt, dass eine Person die anhand eines rele-
vanten Standards gemessenen Lernergebnisse erzielt hat« 
(EU-Ratsempfehlung, S. 398/5). Das Validierungsverfah-
ren umfasst vier Einzelschritte: Identifizierung, Dokumen-
tierung, Bewertung und Zertifizierung. Validierungsver-
fahren unterscheiden sich in Bezug auf die Gewichtung 
der einzelnen Phasen; dieses hängt davon ab, welche Ziele 
die Person verfolgt, die sich dem Verfahren unterzieht (vgl. 
Annen/Bretschneider 2014; Cedefop 2016).
Der hier vorgestellte Sachstand auf der Basis des Europäi-
schen Verzeichnisses zur Validierung (in der aktualisierten 
Fassung von 2016)3 konzentriert sich vor allem auf beste-
hende Regelungen zur Validierung in den Mitgliedstaaten, 
ihre Verknüpfung mit den Nationalen Qualifikationsrah-
men (NQR) und Standards im Vergleich zum formalen 
System.

1 Dieser Beitrag ist kein Politikpapier und gibt nicht notwendig die Auffas-

sungen der Europäischen Kommission, des Cedefop oder der Beratungs-

gruppe für den Europäischen Qualifikationsrahmen wieder. Der Beitrag 

basiert auf dem aktuellen Synthesebericht (vgl. Cedefop/EU-Kommission/

ICF 2017). Der Synthesebericht wurde von Jo Hawley, Ilona Murphy, 

Manuel Souto-Otero, Ernesto Villalba-García, Bianca Faragau und 

David Scott erstellt. Für den vorliegenden Beitrag trägt jedoch der Verfas-

ser die alleinige Verantwortung.

2 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX: 

32012H1222(01) (Stand: 11.10.2017)

3 Die 6. Aktualisierung des Verzeichnisses wurde vom Cedefop finanziert 

und von ICF International durchgeführt (leitende Referenten: Jo Hawley, 

Ilona Murphy und Manuel Souto-Otero). Sie erfolgte unter Aufsicht des 

Lenkungsauschusses, in dem das Cedefop (Ernesto Villalba-García, 

Hanne Christensen und Jens Bjørnåvold), die Europäische Kommission 

(Koen Nomden, Lieve Van den Brande, Martina Ni-Cheallaigh, Corin-

na Liersch und Anna Nikowska) sowie die ETF (Anna Kahlson und 

Eduarda Castel-Branco) vertreten waren. Die Arbeiten wurden im 

Rahmen des Cedefop-Dienstleistungsauftrags Nr. 2014-0182/AO/ECVL/

JB-EVGAR/ 2016-Validation-Inventory/014/14 ausgeführt. Außerdem war 

die Beratungsgruppe für den Europäischen Qualifikationsrahmen an der 

Aktualisierung des Verzeichnisses beteiligt.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012H1222(01)
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Das Europäische Verzeichnis zur Validierung – 
Aktualisierung 2016

Die EU-Ratsempfehlung stellt politisches Einvernehmen 
über die Grundzüge der Validierungssysteme in Europa 
her. Sie benennt eine Reihe von Grundsätzen, die als Bau-
steine für funktionsfähige Validierungsregelungen dienen. 

Außerdem empfiehlt sie eine regelmäßige Überarbeitung 
der Europäischen Leitlinien sowie des Verzeichnisses zur 
Validierung und gewährt diesen damit weitere politische 
Unterstützung. Die erste Ausgabe der Europäischen Leit-
linien erschien 2009 (vgl. Cedefop 2009). Im Jahr 2015 
wurde sie im Anschluss an ein Konsultationsverfahren mit 
den Mitgliedstaaten und Interessengruppen überarbeitet. 
Die Leitlinien arbeiten die in der Empfehlung benannten 
Grundsätze weiter aus, erläutern die Bedingungen für de-
ren Umsetzung und weisen auf die wichtigen Punkte hin, 
die die Akteure bei ihren Entscheidungen beachten müssen 
(vgl. Cedefop 2016). Während die Leitlinien allgemeine 
Vorgaben für die Entscheidungsfindung machen, legt das 
Verzeichnis dar, wie die Länder die in der Empfehlung und 
den Leitlinien benannten Grundsätze in die Praxis umset-
zen (zu Aufbau und Struktur des Verzeichnisses 2016 vgl. 
Infokasten). Damit bietet das Verzeichnis eine verlässliche 
Informationsquelle zum Thema Validierung in Europa. 
Durch eine Analyse der jeweiligen Verfahren in verschie-
denen Ländern mit unterschiedlichen Systemen können 
die Länder voneinander lernen und verstehen, wie Validie-
rungssysteme in einem bestimmten Kontext funktionieren.
Das Verzeichnis 2014 belegte, dass die Validierungsverfah-
ren sich von Land zu Land, aber auch innerhalb der Länder 
erheblich voneinander unterschieden. In den verschie-
denen Teilsektoren des Bildungssystems sind die Validie-
rungsverfahren unterschiedlich weit entwickelt, weshalb 
sie bei der Analyse der existierenden Praktiken separat zu 
untersuchen sind. Die Datenbank von 2016 vermittelt ei-
nen klareren Überblick über die Validierungsregelungen, 
da sie eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen 
Sektoren und den Teilsektoren des Bildungssystems in ei-
nem Land ermöglicht. 

Ausgewählte Ergebnisse des Europäischen  
Verzeichnisses 2016

Validierungsregelungen

Laut Länderberichten gab es in allen Ländern in mindes-
tens einem Bildungssektor Validierungsregelungen; eine 
Ausnahme bildete Kroatien, wo die Entwicklung des Sys-
tems, die im Rahmen der Implementierung eines natio-
nalen Qualifikationsrahmens erfolgt, im Juni 2016 noch 
nicht abgeschlossen war. In Europa ist Validierung vor 
allem in der beruflichen Aus- und Weiterbildung möglich 
(vgl. Abb. 1, S. 8). Auch die Hochschulen haben in den letz-
ten Jahren vermehrt Möglichkeiten zur Validierung nicht 
formalen und informellen Lernens geschaffen. Im Rahmen 
von Arbeitsmarktinitiativen oder im »dritten Sektor« sind 
Validierungsregelungen nicht so weit verbreitet. Allerdings 
verfügen einige Länder neben der Validierung im Bereich 
der formalen Bildung noch über andere Validierungsrege-

4 Der Einfachheit halber werden in diesem Beitrag die beiden Regionen 

Belgiens und die drei Nationen im Vereinigten Königreich in den verschie-

denen Abbildungen und Berichten als »Länder« bezeichnet.

http://www.bibb.de/bwp-8485
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lungen mit Bezug zum »dritten Sektor« oder zum Arbeits-
markt. In 15 Ländern gibt es systematische Validierungs-
regelungen im Rahmen des Arbeitsmarkts, vor allem für 
den Berufsbildungssektor oder einzelne Tätigkeitsfelder. 
So wurden z. B. in Malta Validierungsverfahren für die 
Bereiche Kinderbetreuung und Baugewerbe entwickelt. 
Was den »dritten Sektor« betrifft, sind in 22 Ländern zu-
mindest einige Validierungsregelungen vorhanden. Diese 
münden überwiegend in Zertifikate, die Nichtregierungs-
organisationen ausstellen und die kaum einen oder gar 
keinen Bezug zu formalen Qualifikationen haben. Die Va-
lidierungsregelungen in der allgemeinen und beruflichen 
Bildung umfassen meist vier Validierungsschritte; die Vali-
dierungsverfahren im Rahmen des Arbeitsmarkts oder im 
»dritten Sektor« konzentrieren sich dagegen hauptsächlich 
auf Identifizierung und Dokumentation.
Ähnlich wie für 2014 zeigt das Verzeichnis 2016, dass die 
Validierungsmöglichkeiten noch recht fragmentiert sind 
und hier sektorenübergreifend mehr Kohärenz geschaffen 
werden muss. Die Länder scheinen diesbezüglich bemüht, 
indem sie sektorenübergreifende Strategien und Koordi-
nierungsmechanismen entwickeln. Die Anzahl der Länder, 
in denen es solche Mechanismen gibt, hat sich seit 2010 

praktisch verdoppelt. So ist beispielsweise in Schweden die 
Nationale Delegation für Validierung befugt, koordinierte 
Tätigkeiten zur Entwicklung der Validierung auf regionaler 
und nationaler Ebene zu beobachten, zu unterstützen und 
voranzutreiben. In Irland wurde das Praxisfachleute-Netz-
werk für die Anerkennung früher erworbener Kenntnisse 
aufgebaut. 

Verknüpfungen mit NQR und Leistungspunkten

Nationale Qualifikationsrahmen können als Instrument 
zur Verknüpfung der Validierungsregelungen in den ver-
schiedenen Sektoren dienen. Sie gelangen zunehmend zur 
Einsatzreife und finden in ganz Europa Verbreitung (vgl. 
Cedefop 2017). In vielen Ländern erfolgt die Entwicklung 
von Validierungsregelungen parallel zur Einführung oder 
Überarbeitung von nationalen Qualifikationsrahmen. In 
Letzteren werden jedoch in erster Linie formale Qualifika-
tionen berücksichtigt, wobei der Zugang zu diesen auch 
durch nicht formales oder informelles Lernen möglich 
sein sollte. In der Regel werden Zertifikate außerhalb des 
formalen Systems zu Beginn der Entwicklungsphase eines 
NQR nicht einbezogen.
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Das Verzeichnis 2016 dokumentiert für 28 Länder in min-
destens einem Sektor eine Verknüpfung zwischen Vali-
dierung und NQR (2014 war dies nur in 20 Ländern der 
Fall). Die Art und Weise der Verknüpfung kann jedoch 
unterschiedlich sein. In 22 Ländern ist der Erwerb von 
NQR-Qualifikationen oder Teilen davon durch eine Vali-
dierung möglich. In 19 Ländern können NQR-Qualifikatio- 
nen in mindestens einem Bildungssektor auf Grundlage 
der Validierung nicht formalen und informellen Lernens 
vergeben werden. Im Hochschulbereich gibt es diese Mög-
lichkeit etwas häufiger als in anderen Teilsektoren des Bil-
dungswesens, während die Validierung in der beruflichen 
Bildung (Aus- und Weiterbildung) ein sehr wichtiger Weg 
zum Erwerb von (Teil-)Qualifikationen ist.
In 26 Ländern kann eine Qualifikation durch Leistungs-
punkte mittels der Validierung nicht formalen oder infor-
mellen Lernens vergeben werden (zum Vergleich 2014:  
23 und 2010: 19 Länder). Dabei sind auch Länder berück-
sichtigt, die nicht im NQR erfasste Qualifikationen durch 
Validierung verleihen. In der Hochschulbildung ist die Ver-
gabe von Leistungspunkten das häufigste Validierungsver-
fahren, wobei die Entwicklung des ECTS und der Bolog-
na-Prozess eine wichtige Rolle gespielt haben dürften. In 

der beruflichen Aus-und Weiterbildung können Leistungs-
punkte in zehn Ländern mittels Validierung zuerkannt 
werden.

Validierungsstandards im Vergleich zum formalen 
System

26 Länder nutzen in mindestens einem Teilsektor des Bil-
dungswesens für die Validierung exakt die gleichen oder 
gleichwertige Standards, wie sie in der formalen Bildung 
gelten (vgl. Abb. 2). Die meisten Länder mit Validierungs-
regelungen stützen sich auf die gleichen Standards – insbe-
sondere in der beruflichen Erstausbildung und der Hoch-
schulbildung, seltener dagegen in der Erwachsenen- oder 
der beruflichen Weiterbildung. Das Vorhandensein ver-
gleichbarer Standards bedeutet jedoch nicht automatisch, 
dass durch Validierung erworbene Zertifikate mit denen 
im formalen Bildungssystem erworbenen identisch sind. 
Ein durch Validierung erworbenes Zeugnis kann sich den 
Länderberichten zufolge sehr wohl von Zeugnissen unter-
scheiden, die für einen formalen Bildungsgang des glei-
chen Sektors vergeben wurden. In der beruflichen Erstaus-
bildung war dies in 13 Ländern möglich, in der beruflichen 
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Weiterbildung in zwölf Ländern. In der Hochschulbildung 
ist dies seltener der Fall. Die Möglichkeit zur Unterschei-
dung von Zertifikaten könnte dazu führen, dass ihnen ein 
unterschiedlicher Wert zuerkannt wird, obwohl sie sich auf 
gleichwertige Standards beziehen. Dies könnte verhindern, 
dass die Validierung ein anerkannter Weg zum Qualifika- 
tionserwerb wird. Allerdings ist wenig darüber bekannt, 
ob die Zertifikate auch tatsächlich unterschiedlich wahr-
genommen werden.

Schlussfolgerungen

Das aktualisierte Verzeichnis 2016 belegt kontinuierliche 
Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele der EU-Ratsemp-
fehlung von 2012, obwohl es nach wie vor verbesserungs-
fähige Bereiche gibt. Insgesamt wird die Validierung nicht 
formalen und informellen Lernens allmählich zum allge-
meinen Merkmal der europäischen Bildungslandschaft. 
Die meisten Länder entwickeln nationale oder sektorale 
Strategien und schaffen damit Strukturen, Mechanismen 
und Gesetze, die den vollständigen oder teilweisen Erwerb 
von Qualifikationen durch Validierung ermöglichen. In 
vielen Fällen erfolgt dies mittels Leistungspunkten, wobei 
Standards genutzt werden, welche mit denen der entspre-
chenden formalen Qualifikation vergleichbar oder gleich-
wertig sind. Sie werden zunehmend in die nationalen 
Qualifikationsrahmen integriert, deren Konzeption und 
Implementierung wiederum zur Entwicklung von Vali-
dierungsregelungen beiträgt. Weiterer Handlungsbedarf 

besteht jedoch bei der Verknüpfung zwischen NQR und 
Zertifikaten, die von privaten Einrichtungen sowie Orga-
nisationen des »dritten Sektors« (außerhalb des formalen 
Systems) vergeben werden.
Die Länder nutzen vergleichbare oder gleichwertige Stan-
dards für die Validierung und für formale Bildungsgänge, 
was deren Abstimmung erleichtert und die Gleichwertig-
keit von Qualifikationen gewährleistet, die durch Validie-
rung erworben werden. Allerdings lassen sich in vielen 
Ländern Qualifikationen nach wie vor danach unterschei-
den, wie sie erworben wurden. Dies könnte das Potenzial 
der Validierung beeinträchtigen, weil das Verfahren da-
durch »stigmatisiert« wird und nicht zu einer akzeptierten 
Methode für den Qualifikationserwerb werden kann.
Obwohl Institutionen und Strukturen aufgebaut sowie 
Standards eingeführt wurden, fehlt es auf Länderebene 
immer noch an präzisen Informationen darüber, wer aus 
der Validierung welchen Nutzen ziehen kann. Daher muss 
die Datenerhebung um eine Wirkungsanalyse erweitert 
werden. Die wenigen vorliegenden Informationen legen 
nahe, dass genau die Personen, die am meisten von der 
Validierung profitieren könnten, nicht gezielt genug durch 
Validierungsinitiativen angesprochen werden. Validierung 
sollte stärker genutzt werden, um benachteiligte und von 
sozialer Ausgrenzung bedrohte Personen zu erreichen. 
Dies kann vor allem durch eine bessere Abstimmung der 
Validierung mit Beratungs- und Orientierungsmaßnah-
men und anderen strategischen Initiativen erfolgen. s
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Mit der Ratsempfehlung vom 20. Dezember 2012 haben sich die EU- 

Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt, bis 2018 nationale Systeme für die Vali-

dierung nicht formalen und informellen Lernens einzuführen. Kompetenzen, 

die am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Freizeit oder im Ehrenamt erworben 

wurden, sollen durch Validierungsverfahren sichtbar und im Bildungssystem 

und auf dem Arbeitsmarkt verwertbar gemacht werden. Die Einführung eines 

solchen Systems steht in Deutschland noch aus. In einem BIBB-Forschungs-

projekt wurden mögliche Szenarien zur Anerkennung von Kompetenzen ent-

wickelt und von Expertinnen und Experten bewertet. Der Beitrag stellt erste 

Ergebnisse zu den Szenarien und zu zentralen Aspekten von Validierungsver-

fahren vor.

Mögliche Szenarien zur Anerkennung von  
Kompetenzen

In Deutschland sind bisherige Initiativen zur Validierung 
nicht formalen und informellen Lernens unterhalb der 
formalen Anerkennung verblieben, obwohl ein Umset-
zungsbedarf seit Jahren in bildungspolitischen Beschlüs-
sen konstatiert wird. Zur Klärung der Frage, warum das 
so ist, müssen die Steuerungs- und Selbstregelungsmecha-
nismen, die im Bildungssystem und insbesondere in der 
beruflichen Bildung wirksam werden, betrachtet werden. 
Ziel des BIBB-Forschungsprojekts ist es daher, institutions- 
und akteurspezifische Perspektiven und Interessen her-
auszuarbeiten und notwendige Rahmenbedingungen und 
Realisierungschancen zu ermitteln. Dazu wurden zunächst 
Gestaltungsanforderungen an Verfahren und Instrumente 
zur Validierung nicht formalen und informellen Lernens 
identifiziert. In Anlehnung an den Ansatz von Fink/Siebe 
(2011) wurden zwei unterschiedliche Formen von Szena-
rien entwickelt1: Umfeldszenarien, die mögliche externe, 
nicht lenkbare Umweltzustände darstellen, also z. B. ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen abbil-

den, und Strategieoptionen, die verschiedene Handlungs-
möglichkeiten beschreiben. Die nachfolgend vorgestellten, 
als Strategieoptionen entwickelten Szenarien beschreiben 
konkrete Validierungsverfahren und Instrumente zur Er-
fassung und Dokumentation von Kompetenzen.
Optionen, die in den Szenarien modelliert wurden, wa-
ren insbesondere die rechtliche Verankerung, inhaltliches 
Spektrum, Akteure, Methoden der Kompetenzerfassung, 
Art der Zertifizierung, Finanzierung und Zielgruppen 
der Verfahren. Insgesamt sechs Szenarien wurden als 
Strategieoptionen erarbeitet. Die ersten drei Szenarien 
beschreiben – unabhängig von oder zusätzlich zu einem 
Validierungsverfahren – Instrumente zur Erfassung und 
Dokumentation von Kompetenzen. Dazu zählen: 

Kompetenzbilanzierungen,
E-Portfolios,
multifunktionale Tätigkeitsprofile.

Die weiteren drei Szenarien zeigen denkbare Validierungs-
verfahren auf, die auf eine rechtliche Anerkennung von 
Kompetenzen durch Vergabe von Abschlüssen zielen. Dazu 
zählen:

Verfahren mit der Möglichkeit der Zertifizierung von 
Teilqualifikationen,
Verfahren zur Erlangung eines formalen Berufsab-
schlusses,
Verfahren mithilfe eines Qualifikationsrahmens.

1 Zur Vorgehensweise bei der Erarbeitung der beiden Formen der  

Szenarien vgl. den Zwischenbericht des Projekts unter https://www2.bibb.

de/bibbtools/tools/dapro/data/documents/pdf/zw_42452.pdf (Stand: 

28.09.2017).

•
•
•

•

•

•

https://www2.bibb.de/bibbtools/tools/dapro/data/documents/pdf/zw_42452.pdf
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Die Expertenbefragung – methodisches Vorgehen

In einer zweistufigen Delphi-Befragung (vgl. Infokasten) 
wurden die Szenarien von Expertinnen und Experten aus 
verschiedenen Bereichen (vgl. Abb. 1) bewertet. Ziel war 
hierbei die Ermittlung und Qualifikation der Ansichten der 
Befragten (vgl. Häder 2002, S. 29 ff.). Dabei interessiert 
insbesondere, ob und wie sich die Bewertungen zwischen 
Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Akteurs-
gruppen unterscheiden.
Für die erste Befragungsrunde wurden 327 Personen ange-
schrieben, von denen sich 172 beteiligten (Rücklaufquote 
53 %). Im 16 Seiten umfassenden Fragebogen wurden die 
sechs Szenarien beschrieben und jeweils mit einem Fall-
beispiel eingeleitet. Die Expertinnen und Experten wurden 
gebeten, einzelne Aspekte der Verfahren, die jeweilige In-
tegrierbarkeit in das Bildungssystem sowie Realisierungs-
chancen und Erwünschtheit zu bewerten, und konnten 
jedes Szenario frei kommentieren. 
In der zweiten Befragungsrunde wurden die Teilneh-
menden erneut angeschrieben, die Rücklaufquote betrug  
63 Prozent (109 Teilnehmende). Die zentralen Fragen zur 
Erwünschtheit und Realisierungschancen der Szenarien 
wurden erneut gestellt. Zudem lag der Fokus auf Aspekten, 
die der Realisierung der Szenarien entgegenstehen könn-
ten. Zur Generierung dieser Fragen wurden Kommentare 
der ersten Befragungsrunde aufgegriffen. Bei den Fragen 
handelte es sich größtenteils um geschlossene Fragen mit 
der Möglichkeit, Themenblöcke zu kommentieren.

Erwünschtheit und Realisierungschancen im  
Expertenurteil

Von den sechs bewerteten Szenarien sind mit einer Aus-
nahme (E-Portfolio) im Expertenurteil alle mehrheitlich 
erwünscht. Deutlich geringer fällt demgegenüber die Ein-
schätzung zu deren Realisierungschancen aus (vgl. Abb. 2).  
Ausnahme ist auch hier das E-Portfolio, dessen Realisie-
rungschance höher eingeschätzt wird als seine Erwünscht-
heit. Dieses Szenario sowie die beiden am stärksten er-

wünschten (Kompetenzbilanzierung und Anerkennung von 
Teilqualifikationen) werden im Folgenden näher vorgestellt.

Kompetenzbilanzierung

Von den drei Szenarien, die sich mit der Erfassung und 
Dokumentation von Kompetenzen befassen, ist das Sze-
nario der umfassenden und biografisch angelegten Kom-
petenzbilanzierung das mit der höchsten Erwünschtheit:  
76 Prozent der Befragten beschreiben ihren diesbezügli-
chen Wunsch als (sehr) groß (vgl. Abb. 2).
Gemäß diesem Szenario soll in Deutschland im Jahr 2030 für 
alle volljährigen Personen ein Anspruch auf Kompetenzbilan-
zierung bestehen. Diese Kompetenzbilanzierungen sind um-
fassend und grundsätzlich biografisch angelegt. Die Teilneh-
menden erarbeiten im Dialog mit einschlägig qualifizierten 
Beratenden eine umfangreiche Dokumentation und wenden 
dabei sowohl biografieorientierte als auch testbasierte Me-
thoden wie z. B. Persönlichkeitstests an. Die Kompetenzbilan-
zierungen schließen mit einer nach einheitlichem Format auf-
gebauten Bestätigung ab, die einem ausführlichen Lebenslauf 
entspricht. Die Kompetenzbilanzierungen werden in akkredi-
tierten Bilanzierungszentren durchgeführt.
Die Kompetenzbilanzierung eignet sich laut Einschätzung 
der Befragten besonders zur Standortbestimmung und Be-
rufswegeplanung. Im Vergleich zur Erwünschtheit (76 %) 
wird die Realisierungschance für das Jahr 2030 deutlich 
geringer eingeschätzt: Etwas weniger als die Hälfte (49 %) 
halten sie für »(sehr) groß«. Somit stellt sich die Frage, 
welche Hindernisse die Befragten für eine Umsetzung des 
Szenarios sehen.
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Gegen eine Realisierung des beschriebenen Szenarios 
sprechen nach Expertenansicht insbesondere finanzielle 
Gründe: 78 Prozent befürchten zu hohe Verfahrenskosten. 
Zudem nehmen 67 Prozent der Befragten an, dass das Ver-
trauen in die Aussagekraft der Ergebnisse zu gering wäre. 
Dies scheint jedoch nicht maßgeblich an den verwende-
ten Methoden zu liegen. Der Methodenmix wird von fast  
90 Prozent der Befragten als (sehr) gut geeignet bewertet. 
Aus Kommentaren zu offenen Fragen geht jedoch hervor, 
dass Teile der befragten Weiterbildungs- bzw. Migrations-
berater/-innen und Vertreter/-innen von Arbeitgeberver-
bänden das Verfahren, wenn auch aus unterschiedlichen 
Gründen, kritisch beurteilen: Während die einen durch ein 
standardisiertes Verfahren eine zu starke Ausrichtung auf 
die Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt befürchten, empfinden 
die anderen biografieorientierte Verfahren als zu subjektiv.
Ein weiteres Hindernis bei der Realisierung sehen 66 Pro-
zent der Befragten im Aufwand für den Aufbau einer qua-
lifizierten Beratungsstruktur, die jedoch als erforderlich 
erachtet wird: Die Erarbeitung der Kompetenzbilanzierun-
gen im Dialog (zwischen Teilnehmenden und Beratenden) 
wird von über 80 Prozent als (sehr) gut geeignet bewertet.

E-Portfolio als individuelles Kompetenzprofil

Das einzige Szenario, dessen Realisierungschance höher 
bewertet wird als seine Erwünschtheit (vgl. Abb. 2), ist 
das E-Portfolio. Eine weite Verbreitung des Szenarios wird 
demnach eher befürchtet als herbeigesehnt.
Das Szenario »E-Portfolio« beschreibt ein von der EU finan-
ziertes, interaktives Online-Tool zur Darstellung von infor-
mellen, nicht formalen und formalen Lernergebnissen. Das 
von den Nutzerinnen und Nutzern selbst erstellte Portfolio 
umfasst ein breites inhaltliches Spektrum: Kompetenzen aus 

diversen Bereichen – aus Bildungseinrichtungen, Berufstätig-
keit und darüber hinaus – können in verschiedenen Formaten, 
einschließlich Videos, dargestellt werden. Zudem können die 
Nutzer/-innen u. a. Bescheinigungen über formale Abschlüs-
se, Weiterbildungszertifikate und digitale Lernabzeichen ein-
pflegen. Neben den Möglichkeiten zur Selbstdarstellung ste-
hen auch Möglichkeiten der Fremdbewertung zur Verfügung.
Die Stärken des skizzierten E-Portfolios werden insbe-
sondere bei der Standortbestimmung gesehen. Bedenken 
äußern die Befragten in Bezug auf die Ansprüche, die ein 
E-Portfolio an die Nutzer/-innen stellt: Als zu hoch be-
werten 77 Prozent der Befragten die Anforderungen bzgl. 
der selbstständigen Identifizierung, Dokumentation und 
Darstellung von Kompetenzen und 69 Prozent die Anfor-
derungen an die Medienkompetenz der Nutzer/-innen. 
87 Prozent der Delphi-Teilnehmenden befürchten daher, 
dass von dem skizzierten Verfahren insbesondere gut 
ausgebildete und technikaffine Personen profitieren wür-
den. Große Übereinstimmung (93 % stimmen (eher) zu) 
herrscht darüber, dass für dieses Instrument ein persönli-
ches Beratungsangebot zur Verfügung stehen sollte.
Ein weiterer neuralgischer Punkt des Szenarios ist der Da-
tenschutz: 74 Prozent der Befragten geben an, dieser sei 
nicht ausreichend gewährleistet. Die Inhaber/-innen müss-
ten nach Empfinden von 99 Prozent der Befragten die vol-
le Kontrolle darüber haben, wer in welchem Umfang ihre 
Daten einsehen kann. Auch Möglichkeiten der Einbindung 
von Fremdbewertungen, beispielsweise in Kommentar-
form oder in Form von Online-Fragebögen (u. a. für Arbeit-
geber, Vereine etc.), werden kritisch bewertet. 55 Prozent 
der Befragten lehnen zudem die Aussage (eher) ab, dass 
im Jahr 2030 die Bewertungskultur im Internet so verbrei-
tet und alltäglich ist, dass auch die Bewertung persönlicher 
Portfolios akzeptiert wird.

 



Gestuftes Validierungsverfahren

Dieses Szenario mit der Möglichkeit der Zertifizierung von 
Teilqualifikationen beschreibt ein niedrigschwelliges Verfah-
ren, das Personen ansprechen soll, die Bildungsangeboten  
eher distanziert gegenüberstehen. Validierungsberater/-innen  
begleiten Teilnehmende während des gesamten Verfahrens 
und bieten individuelle Unterstützung.
Einzeln zertifizierte Teilqualifikationen können direkt ge-
nutzt werden, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder 
sich beruflich weiterzuentwickeln. Der Berufsabschluss wird 
verliehen, wenn innerhalb von sechs Jahren alle Teilqualifi-
kationen erworben und ein abschließendes Fachgespräch mit 
dem Prüfungsausschuss der zuständigen Stelle bestanden 
wurde.
Von den drei beschriebenen Validierungsverfahren wird die- 
ses von den Expertinnen und Experten favorisiert: 77 Pro- 
zent geben an, ihr Wunsch sei »(sehr) groß«, dass dieses 
Szenario Wirklichkeit wird. Die Realisierungschance für 
das Jahr 2030 erhält – wie im zuvor beschriebenen Szena-
rio – eine deutlich niedrigere Bewertung: Von 52 Prozent 
wird sie als »gering« oder »äußerst gering« eingeschätzt.
Gegen eine Realisierung des gestuften Validierungsverfah-
rens sprechen – nach Ansicht der Befragten – insbesondere 
Widerstände gegen die Einführung von Teilqualifikatio-
nen seitens relevanter bildungspolitischer Akteure. Einem 
Validierungsverfahren, das den Erwerb von Teilqualifika-
tionen ermöglicht, stimmen zwar insgesamt 77 Prozent 
der Befragten (eher) zu. Allerdings fällt die Bewertung 
heterogen aus: Während Vertreter/-innen aus Beratungs-
einrichtungen gar zu 100 Prozent (eher) zustimmen, sind 
es unter den Arbeitnehmerorganisationen lediglich 33 Pro-
zent. Vonseiten der Arbeitgeberorganisationen und der zu-
ständigen Stellen stimmt jeweils die Hälfte dem Verfahren 
(eher) zu.
Fehlende Kapazitäten bei den Prüfungsausschüssen der 
zuständigen Stellen werden ebenfalls als großes Hindernis 
für die Realisierung gesehen: 62 Prozent der Befragten be-
fürchten, dass die Prüfungsausschüsse mit der Bewertung 
dokumentierter Teilqualifikationen zeitlich zu sehr bean-
sprucht wären. 61 Prozent der Befragten nehmen an, dass 
die Koordination des Verfahrens zu aufwendig sei.

Bewertung zentraler Aspekte von  
Validierungsverfahren

Unabhängig von den einzelnen Szenarien können aus 
der Delphi-Befragung der Expertinnen und Experten all-
gemeine Hinweise für eine erfolgreiche Umsetzung von 
Validierungsverfahren in Deutschland abgeleitet werden. 
91 Prozent der Teilnehmenden stimmen (eher) zu, dass 
Validierungsverfahren einen wesentlichen Beitrag zur be-
ruflichen und persönlichen Entwicklung leisten, da sie 

die Einschätzung der eigenen Kompetenzen verbessern. 
Verfahren zur Anerkennung nicht formal und informell 
erworbener Kompetenzen sollten sich den Befragten zu-
folge an alle Interessierten richten und nicht auf bestimm-
te Zielgruppen beschränkt sein. Diese Offenheit umfasst 
auch mögliche Finanzierungsregelungen: Eine öffentliche 
Förderung sollte für alle Kandidatinnen und Kandidaten 
zugänglich sein.
Zur Identifizierung von Kompetenzen werden von einer 
Mehrheit der Befragten handlungsorientierte Methoden 
präferiert (z. B. Simulation von Arbeitssituationen, Beob-
achtung am Arbeitsplatz). Die eigenständige Identifizie-
rung und Dokumentation von Lernergebnissen durch die 
Lernenden findet als Grundlage einer Bewertung keine 
allgemeine Zustimmung. Sie wird jedoch als Vorbereitung 
von Validierungsverfahren als sinnvoll erachtet. 80 Prozent 
der Expertinnen und Experten begrüßen es, wenn auch 
Kompetenzen identifiziert und dokumentiert werden, die 
über einen Referenzberuf hinausgehen.
Die Befragten favorisieren Verfahren, die sich durch eine 
starke individuelle Unterstützungsstruktur bzw. durch 
umfassende Beratung auszeichnen (wie etwa das Validie-
rungsverfahren mit Teilqualifikationen sowie die umfas-
sende Kompetenzbilanzierung). 83 Prozent der befragten 
Expertinnen und Experten stimmen der Aussage zu, dass 
Validierungsverfahren allen befragten Kandidatinnen und 
Kandidaten in gleichem Umfang Beratung und Begleitung 
anbieten sollten.
Stellen Verfahren hohe Anforderungen an Engagement und 
Eigeninitiative der Nutzer/-innen (wie bspw. das E-Port-
folio oder das Validierungsverfahren zur Erlangung eines 
formalen Berufsabschlusses), wird dies von den meisten 
Befragten eher negativ bewertet. So stimmen 77 Prozent 
beim E-Portfolio und 73 Prozent beim letztgenannten Va-
lidierungsverfahren der Aussage zu, dass die Anforderun-
gen an Nutzer/-innen zur Identifizierung, Dokumentation 
und Darstellung von Kompetenzen zu hoch seien und dies 
einer Realisierung des Szenarios entgegenstehe.
Datenschutz und Datensicherheit wird eine hohe Bedeu-
tung beigemessen. Sie stellen insbesondere für technikba-
sierte Verfahren eine große Herausforderung dar. Mit dem 
Datenschutz, aber auch mit den Finanzierungsmöglichkei-
ten verbunden ist zudem die Frage nach den Eigentums-
rechten an den Ergebnissen. Bedeutet eine Finanzierung 
z. B. durch Arbeitsagenturen oder Arbeitgeber, dass diesen 
umfassende Validierungsergebnisse zur Verfügung gestellt 
werden? Umstritten ist die Weitergabe einer nach einheit-
lichem Format aufgebauten Bestätigung an finanzierende 
Auftraggeber wie Arbeitsagenturen oder Arbeitgeber, die 
im Szenario der umfassenden Kompetenzbilanzierung vor-
gesehen ist. In der zweiten Befragungsrunde wurde sie von 
47 Prozent der Befragten befürwortet, aber über die Hälfte 
lehnen eine Weitergabe von Ergebnissen ab.
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Die Verwertbarkeit der Ergebnisse eines Validierungsver-
fahrens am Arbeitsmarkt wird von fast drei Vierteln der 
Befragten als Ziel von Validierungsverfahren betrachtet. 
Zudem wird der Bezug auf anerkannte Qualifikationen 
mehrheitlich befürwortet. Allerdings gibt es zur Frage 
der Vergabe formaler Abschlüsse auf der Grundlage von 
Validierungsverfahren zwei fast gleich große Pro- und 
Contra-Lager. Konsensfähiger erscheint die Vergabe 
von Validierungszertifikaten, die die volle bzw. teilweise 
Gleichwertigkeit mit einem Referenzberuf bescheinigen. 
Dieser Zielsetzung stimmen 86 Prozent der Expertinnen 
und Experten (eher) zu (vgl. Abb. 3).

Kombination von Verfahren sinnvoll

88 Prozent der Befragten erwarten von Validierungs-
verfahren ein möglichst umfassendes Bild individueller 
Kompetenzen, aber auch einen Bezug zu anerkannten 
Qualifikationen. Daher bietet sich eine Kombination von 
Verfahren an. Auch dazu wurden die Expertinnen und Ex-
perten befragt. Sie bewerten eine Verknüpfung der umfas-
senden Kompetenzbilanzierung mit dem gestuften Validie-
rungsverfahren als die sinnvollste Kombination.
Insgesamt kann man somit aus den Ergebnissen der Befra-
gung folgende Schlüsse ziehen: Sowohl Verfahren zu breit 
angelegten Bilanzierungen von Kompetenzen als auch Va-
lidierungsverfahren mit Bezug zu Qualifikationsstandards 
sollten in Deutschland etabliert und allgemein zugänglich 

gemacht werden. Während die Stärke des einen Verfah-
rens darin liegt, die individuelle Standortbestimmung und 
Weiterentwicklung zu unterstützen, zielt das andere auf 
die Anerkennung von Kompetenzen im Bildungssystem 
und auf dem Arbeitsmarkt. Für beide Arten von Verfahren 
sind Unterstützungs- und Beratungsstrukturen aufzubau-
en, Schnittstellen zu beschreiben sowie Finanzierungsin-
strumente bereitzustellen. Für das Validierungsverfahren 
werden darüber hinaus Regelungen für die Bescheinigung 
der vollen oder teilweisen Übereinstimmung erworbener 
Kompetenzen mit einem Referenzberuf benötigt.
Im weiteren Verlauf des Projekts werden die sechs in der 
Delphi-Befragung bewerteten Szenarien mit den Umfeld-
szenarien verknüpft. Dabei wird der Frage nachgegangen, 
wie robust die einzelnen Szenarien gegenüber alternativen 
Umfeldszenarien sind.
Darüber hinaus sollen in einem Workshop mit relevanten 
Akteuren – basierend auf den erarbeiteten Ergebnissen – 
Handlungsoptionen und Umsetzungsempfehlungen für 
eine Einführung von Verfahren zur Validierung nicht for-
malen und informellen Lernens formuliert werden.
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Zur Einführung von Validierungsstrukturen im deutschen Berufsbildungssys-

tem haben die Dachverbände der Kammern mit dem Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) ein Projekt initiiert, das sich unter dem Kurz-

titel »ValiKom« aktuell in der Erprobungsphase befindet. Im Beitrag werden 

Hintergründe und Ziel des Projekts beschrieben. Zudem wird das Verfahren in 

seinen Grundprinzipien erläutert und im Bildungs- und Beschäftigungssys-

tem sowie gegenüber bestehenden Verfahren zur Kompetenzfeststellung und  

 -bewertung verortet. Aus der Erprobung des Verfahrens werden abschlie-

ßend erste Eindrücke geschildert.

Hintergründe – Zielsetzung – Zielgruppen

Acht Kammern aus dem Bereich Industrie und Handel 
sowie dem Handwerk haben ein Verfahren entwickelt, 
das als Modell für eine bundesweite Einführung von Va-
lidierungsstrukturen für berufliche Kompetenzen dienen 
kann. Der politische Hintergrund für das Vorhaben ist die 
EU-Ratsempfehlung vom 20. Dezember 2012 zur Validie-
rung nicht formalen und informellen Lernens.1 Das vom 
BMBF geförderte Verbundprojekt knüpft bewusst an die 
Erfahrungen der Kammern mit der Qualifikationsanaly-
se im Rahmen des Anerkennungsgesetzes an. Hier wurde 
eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass Personen 
mit Berufsabschlüssen aus dem Ausland, die darüber kei-
ne aussagekräftigen oder gar keine Unterlagen beibringen 
können, ihre berufliche Handlungskompetenz durch eine 
Qualifikationsanalyse gegenüber der zuständigen Stelle 
nachweisen können (vgl. Erbe in diesem Heft).
ValiKom soll Erwachsenen, die ihre beruflichen Kompeten-
zen primär durch Arbeitserfahrung erworben haben, hel-
fen, diese auf dem Arbeitsmarkt angemessen zu verwerten 
und den Weg in weitere Qualifizierung finden. Das Validie-
rungsverfahren richtet sich an Personen,

• die unabhängig von ihrem derzeitigen Beschäftigungs-
status

• im In- und/oder Ausland
• beruflich relevante Kompetenzen erworben haben,
• diese aber nicht durch einen Berufsabschluss nachwei-

sen können.

ValiKom kann damit sowohl von Personen ohne Berufsab-
schluss als auch von Personen mit Berufsabschluss, die aber 
in einem anderen Beruf tätig sind, genutzt werden. Perso-
nen, die an dem Verfahren teilnehmen, sollen mindestens 
25 Jahre alt sein und einschlägige Berufserfahrung vorwei-
sen. Unter die Zielgruppe fallen somit auch Personen mit 
im Ausland erworbenen Berufserfahrungen, die mangels 
eines formalen Berufsabschlusses keinen Anspruch auf ein 
Anerkennungsverfahren nach dem Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz haben (vgl. Abb. 1).2

Grundprinzipien des Verfahrens

Die Grundprinzipien des Verfahrens zur Validierung beruf-
licher Kompetenzen müssen im Einklang mit den Grund-
sätzen des deutschen Berufsbildungssystems stehen. Nur 
so kann das Verfahren auf Akzeptanz stoßen und eine 
sinnvolle Ergänzungsfunktion zu bereits im Berufsbil-
dungssystem bestehenden Validierungsansätzen, wie der 
Externenprüfung und dem Verfahren zur Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen, entfalten. Die Konsis-
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1 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012: 

398:0001:0005:DE:PDF (Stand: 06.10.2017)

2 Ausführliche Details zu ValiKom: www.validierungsverfahren.de  

(Stand: 06.10.2017)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:DE:PDF
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tenz zwischen Validierungsregelungen und bestehenden 
nationalen Bildungssystemen wird auch in der EU-Rats-
empfehlung (S. 3) betont.
Folgende Prinzipien sind für das im Projekt ValiKom entwi-
ckelte Verfahren handlungsleitend:

Abschlussbezogenheit: Für die Bewertung von nicht for-
mal und informell erworbenen Kompetenzen in einem 
Validierungsverfahren der zuständigen Stellen bilden die 
beruflichen Aus- bzw. Fortbildungsabschlüsse den Refe-
renzrahmen. Ziel ist es, die beruflichen Kompetenzen einer 
Person mit den Anforderungen des geltenden Berufsbil-
dungssystems zu vergleichen. Die berufliche Handlungs-
fähigkeit im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
bildet die Grundlage für das Kompetenzverständnis des 
Verfahrens. Mit dem Validierungsverfahren können folg-
lich solche Berufskompetenzen bewertet und zertifiziert 
werden, die sich auch als Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen 
Tätigkeit (vgl. § 1 Abs. 3 BBiG) beschreiben lassen. Beruf-
liche Kompetenz und berufliche Handlungsfähigkeit i. S. d. 
BBiG werden daher im Folgenden synonym verwendet. Da 
die in den Ordnungsmitteln (Ausbildungsordnung, -rah-
menplan) beschriebenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse den Maßstab für die Kompetenzbewertung bil-
den, wird das aufwendige Entwickeln von eigenständigen 
Kompetenzmodellen für berufliche Tätigkeiten, wie es z. B. 
in Kompetenzmessungsverfahren notwendig ist, vermie-
den. Der Rückgriff auf die Ordnungsmittel des Berufsbil-
dungssystems sorgt zudem für eine hohe Legitimation des 
Validierungsverfahrens.

Unternehmen können durch die unmittelbare Orientie-
rung an den anerkannten Berufsabschlüssen die Ergeb-
nisse leicht einordnen. Sie erhalten eine verständliche 
Einschätzung zur Einsatzfähigkeit einer Person als quali-
fizierte Fachkraft sowie gegebenenfalls Hinweise auf den 
noch bestehenden Nachqualifizierungsbedarf.

Fremdbewertung durch Berufsexpertinnen und -exper-

ten: Im Mittelpunkt des Validierungsverfahrens steht der 
Nachweis der erworbenen beruflichen Kompetenzen auf 
Grundlage einer Fremdbewertung. Dazu werden von der 
Kandidatin/vom Kandidaten berufstypische Tätigkeiten 
ausgeübt und von Fachleuten beobachtet. Um zu einem 
positiven Bewertungsergebnis zu gelangen, sind die beruf-
lichen Mindeststandards zu erfüllen, d. h. es ist eine ausrei-
chende Arbeitsleistung zu erbringen und die wesentlichen, 
beobachtbaren Verhaltensanforderungen des Berufs (z. B. 
Beachten von Sicherheits- oder Hygienevorschriften) müs-
sen bei der Ausführung eingehalten werden.
Das Validierungsverfahren lässt – ähnlich wie die Quali-
fikationsanalyse im Anerkennungsverfahren – eine breite 
Methodenauswahl zu, um der Vielfalt der gewerblichen 
und kaufmännischen Berufe Rechnung zu tragen. So kön-
nen z. B. Arbeitsproben, Fachgespräche, Rollenspiele oder 
Beobachtungen an einem Arbeitsplatz (Probearbeit im Be-
trieb) bei der Kompetenzbewertung zum Einsatz kommen.
Die Bewertung der methodischen, sozialen und fachlichen 
Kompetenzen zur fachgerechten Ausübung einer beruf-
lichen Tätigkeit wird stets von einer Berufsexpertin oder 
einem Berufsexperten vorgenommen. Dabei handelt es 
sich um Personen, die den jeweiligen Referenzberuf selbst 
erlernt haben und ausüben (Arbeitgeber oder Arbeitneh-
mer/-innen). Denn nur fachlich qualifizierte Personen sind 
in der Lage, berufliches Handeln kriterienorientiert zu be-
werten und festzustellen, ob die in einem Validierungsver-
fahren demonstrierte Arbeitsweise und die dabei erzielten 
Arbeitsergebnisse die beruflichen Mindeststandards erfül-
len. Damit wird die Akzeptanz der Validierungsergebnisse 
in der Berufswelt sichergestellt. Zudem entspricht dieses 
Vorgehen dem Standard des beruflichen Prüfungssystems. 
Bei der Validierung wird jedoch kein mehrköpfiges Ex-
pertengremium eingesetzt, sondern in der Regel nur eine 
Berufsexpertin/ein Berufsexperte. Um die Objektivität 
des Verfahrens sicherzustellen, wird sie bzw. er von einer 
zweiten Person bei der Beobachtung unterstützt (Vier-Au-
gen-Prinzip).

Subjektorientierung im Rahmen von klaren Verfahrens-

standards: Die EU-Ratsempfehlung sowie die Leitlinien 
des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufs-
bildung für die Validierung nicht formalen und informel-
len Lernens (Cedefop 2016) stellen das Individuum in den 
Mittelpunkt. Validierung soll ein Instrument zur Stärkung 
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des/der Einzelnen sein, auf dem Weg eine (Teil-)Qualifi-
kation zu erhalten. Ein individualisiertes Vorgehen ist des-
halb auch für das in ValiKom entwickelte Verfahren von 
zentraler Bedeutung: So bestimmen die Kandidatinnen 
und Kandidaten selbst, in welchem Umfang eine Fremdbe-
wertung ihrer Berufskompetenzen stattfinden soll. Sofern 
ihre Kompetenzen nicht die vollständige Referenzquali-
fikation abdecken, haben sie die Möglichkeit, die Bewer-
tung auf bestimmte wesentliche Tätigkeitsbereiche eines 
Berufsbilds zu beschränken.
Die zur Bewertung eingesetzten Expertinnen und Experten 
können entscheiden, welche Instrumente dabei zum Ein-
satz kommen. Dies lässt Raum für die Berücksichtigung in-
dividueller Möglichkeiten bzw. Einschränkungen. So kann 
es z. B. bei Beschäftigten sinnvoll sein, die Fremdbewer-
tung im Unternehmen, in dem sie beschäftigt sind, durch-
zuführen. Bei Arbeitslosen müssen Arbeitsproben i. d. R. 
an anderen geeigneten Orten durchgeführt werden. Damit 
die individuellen Rahmenbedingungen bei der Fremdbe-
wertung nicht zu Ungleichbehandlungen führen, ist die 
Standardisierung der Prozessabläufe besonders wichtig. 
Im Projekt werden daher Standards sowohl für die Bera-
tung als auch für die Durchführung der Fremdbewertung 
bis hin zur Ergebnisdokumentation festgelegt und transpa-
rent gemacht.

Verortung im Bildungs- und Beschäftigungs- 
system

Im deutschen Berufsbildungssystem besteht grundsätzlich 
die Möglichkeit, nicht formal und informell erworbene 
Berufskompetenzen über Prüfungen nachzuweisen und 
auf diesem Weg einen beruflichen Abschluss zu erwerben 
(sog. Externenprüfung gem. § 42 Abs. 2 BBiG/§ 37 Abs. 2 
HwO). Auch die Zulassungsvorschriften in der geregelten 
Fortbildung sehen regelmäßig sehr weitgehende Öffnungs-
klauseln für Berufserfahrene vor.
Das Validierungsverfahren der Kammern stellt eine Ergän-
zung zu diesen Verfahren dar, indem es einen noch stärker 
individualisierten Weg zur Anerkennung von nicht formal 
und informell erworbenen Kompetenzen eröffnet. Diese 
Anerkennung erfolgt durch die formale Feststellung der 
Gleichwertigkeit der vorhandenen Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Fertigkeiten in Bezug auf die jeweilige Referenzquali-
fikation. Die abschlussbezogene Validierung ist somit eine 
weitere Möglichkeit, berufliches Können nachzuweisen 
und sichtbar zu machen.
Da durch das Validierungsverfahren keine Berufsabschlüs-
se verliehen werden, bleibt das bestehende Prüfungssys-
tem unangetastet: Die Vergabe von formalen Berufsqua-
lifikationen soll weiterhin dem etablierten, hoheitlichen 
Prüfungssystem vorbehalten bleiben. Auch eine Anrech-
nung von Validierungsergebnissen auf Prüfungen ist nicht 

angedacht, da dies dem Anspruch der Ganzheitlichkeit bei 
der Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit durch 
Prüfungen widersprechen würde.
Als Instrument zur Unterstützung der Arbeitsmarktinte- 
gration lässt sich das Validierungsverfahren der Kammern 
ebenfalls klar einordnen: Es bewertet und zertifiziert er-
worbene Berufskompetenzen und geht damit über Verfah-
ren hinaus, die lediglich darauf ausgerichtet sind, berufli-
che Kompetenzen zu dokumentieren (z. B. Bildungspässe, 
betriebliche Verfahren zur Kompetenzdokumentation). 
Von Instrumenten zur Kompetenzerfassung, die zur Pla-
nung von individuellen Förderungs- und Qualifizierungs-
wegen eingesetzt werden (z. B. Kompetenzanalysen, Tests 
zur Ermittlung von Einzelkompetenzen), grenzt es sich 
dadurch ab, dass es auf die abschließende Bewertung von 
Lernergebnissen sowie auf die Feststellung der umfassen-
den beruflichen Handlungsfähigkeit ausgerichtet ist. Dies 
schließt mit ein, dass nach Validierungsverfahren, in de-
nen nur eine teilweise Gleichwertigkeit mit einem aner-
kannten Berufsabschluss festgestellt wurde, eine gezielte 
Anpassungsqualifizierung erfolgen kann.

Eindrücke aus der Erprobung

ValiKom hat die in der EU-Ratsempfehlung definierten vier 
Phasen der Validierung aufgegriffen und als Prozesskette 
konzipiert (vgl. Abb. 2).
Nach diesem Verfahren sollen insgesamt 160 Validierun-
gen in den acht Kammerbezirken durchgeführt werden, 
um das konzipierte Verfahren zu erproben, praxisorien-
tiert anzupassen und fundierte Empfehlungen für eine 
bundesweite Implementierung zu geben (vgl. Infokasten).
Bis Ende September 2017 wurden 59 Verfahren in ver-
schiedenen Berufen, z. B. in der Gastronomie und im 
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Malerhandwerk, abgeschlossen. Einen konkreten Bedarf 
zeigen neben Arbeitgebern, Beschäftigten und Arbeits-
verwaltung auch speziell Zeitarbeitsfirmen, Bundeswehr, 
Beschäftigungsgesellschaften und Bildungseinrichtungen. 
Ohne der wissenschaftlichen Auswertung der Erprobung 
vorzugreifen, lassen sich erste Erfahrungen schildern (vgl. 
hierzu auch das Interview mit Johanna Reutter und 
Jörg Engelmann in diesem Heft): Viele Validierungs-
kandidatinnen und -kandidaten verfügen nicht über eine 
systematische Sammlung ihrer Arbeitserfahrung und ihrer 
nicht formal erworbenen Qualifikationen (Lebenslauf, Ar-
beitszeugnisse, Bescheinigungen etc.). Der Beratungspha-
se und der Dokumentationsphase kommt daher ein hoher 
Stellenwert zu. Der im Projekt erarbeitete Bilanzierungs-
bogen für die beruflichen Kompetenzen ist eine gute erste 
Hilfestellung, um die Berufshistorie und erworbenen Kom-
petenzen aufzulisten.
Die Identifikation des passenden Referenzberufs in der Be-
ratung scheint, anders als in der Anerkennungsberatung 
von Migrantinnen und Migranten, geringe Schwierigkei-
ten zu bereiten, da die ersten Antragstellenden klar auf ei-
nen Beruf fokussiert waren und das Beschäftigungssystem 
in Deutschland kannten.
Die ersten Erprobungen zeigen, dass die berufliche Hand-
lungsfähigkeit auch außerhalb des formalen Bildungswegs 
erlangt werden kann. So wurde bisher bei 16 Personen 
eine volle Gleichwertigkeit festgestellt und zertifiziert. 
Beispielsweise konnte eine Frau im Alter von Mitte 40, 
die nur kurz in ihren ursprünglichen Ausbildungsberufen 
(Krankenpflegerin, Milchwirtschaftliche Laborantin) ar-
beitete und seit 13 Jahren in der Verwaltung tätig ist, die 
volle Gleichwertigkeit ihrer Berufskompetenzen mit dem 
Referenzberuf »Kauffrau für Büromanagement« nachwei-
sen und erhielt das entsprechende Validierungszertifikat. 
Ein formal ungelernter 30-jähriger Mann, der als Zeitar-
beitnehmer Tätigkeiten eines Industrieelektrikers ausübt, 

konnte ebenfalls die volle Gleichwertigkeit erzielen. Er 
hatte eine Ausbildung zum Elektroniker angefangen und 
abgebrochen, arbeitete aber seit 2011 mit Unterbrechun-
gen in verschiedenen Betrieben im Elektrobereich.

Ausblick

ValiKom läuft noch bis Ende Oktober 2018. Die Vorstellun-
gen der künftigen Bundesregierung werden bei der Frage 
nach Verbreitung und Verstetigung der Projektergebnisse 
eine wichtige Rolle spielen. Da Validierung von Berufs-
kompetenzen bislang im Wesentlichen ein Expertenthema 
ist, liegen im politischen Raum noch keine detaillierten 
Konzepte für die Einführung von Validierungssystemen 
in Deutschland vor. Das Projekt ValiKom hat deshalb Mo-
dellcharakter. Es wird politisch zu entscheiden sein, ob 
bzw. in welcher Form für die Validierung von beruflichen 
Kompetenzen bereits in der kommenden Legislaturperio-
de eine rechtliche Grundlage geschaffen werden soll. Dafür 
gibt es gute Argumente: Ein Rechtsrahmen für die Validie-
rung von Berufskompetenzen würde den klaren Willen 
Deutschlands zur Umsetzung der EU-Ratsempfehlung 
dokumentieren. Rechtliche Regelungen können zudem 
Klarheit bezüglich der Zuständigkeiten und Standards für 
abschlussbezogene Validierungsverfahren schaffen.
Gleichzeitig gibt es noch eine Vielzahl an Fragen, die heute 
nicht abschließend beantwortet werden können, die aber 
in der verbleibenden Projektlaufzeit diskutiert werden 
müssen. Dazu gehören u. a.:

In welchen Berufen bzw. Berufsfeldern besteht eine sig-
nifikante Nachfrage nach Validierungsverfahren?
Welchen Stellenwert haben die Verfahren bei den Per-
sonalentscheiderinnen und -entscheidern in den Unter-
nehmen?
Wie können Validierungskandidatinnen und -kandida-
ten persönlich und finanziell unterstützt werden?

Hier gilt es, Konzepte zu entwickeln, die diese Fragen auf-
greifen und Lösungen aufzeigen, sonst besteht die Gefahr, 
dass Validierungsverfahren für berufliche Kompetenzen 
nicht die gewünschten Effekte erzielen. Um die über Va-
liKom entstandene positive Dynamik bei der Entwicklung 
eines praxistauglichen Validierungsverfahrens nicht abzu-
bremsen und zugleich einen planvollen Auf- und Ausbau 
von Validierungsstrukturen zu ermöglichen, sollte über 
eine schrittweise Einführung der Validierung für zunächst 
ausgewählte Berufe, wie sie in der Schweiz praktiziert 
wird, nachgedacht werden.
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Für die Verwertbarkeit von Qualifikationen und Kompetenzen auf dem deut-

schen Arbeitsmarkt sind formale Nachweise über Bildungs- und Berufsab-

schlüsse entscheidend. Für Personen, die ihren Abschluss im Ausland erwor-

ben haben, ist daher von Bedeutung, dass ihre formalen Qualifikationen auch 

als solche anerkannt werden. So können ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

und damit auch ihre persönliche berufliche Situation verbessert werden. Als 

gesetzlicher Rahmen dient hierfür seit April 2012 das Anerkennungsgesetz 

des Bundes. Damit hat jeder Mensch mit einem ausländischen Abschluss das 

Recht auf ein Anerkennungsverfahren. Der Beitrag behandelt die Frage, in-

wiefern die Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses im nicht 

reglementierten Bereich die Chancen für Erwerbspersonen auf dem deut-

schen Arbeitsmarkt tatsächlich verbessert, und zeigt Grenzen auf. Grundlage 

sind dabei die Ergebnisse der Evaluation des Anerkennungsgesetzes.

Was wird im Anerkennungsverfahren erfasst  
und bescheinigt?

Das zum 1. April 2012 in Kraft getretene Gesetz zur Fest-
stellung und Anerkennung im Ausland erworbener Be-
rufsqualifikationen (BQFG) – kurz »Anerkennungsgesetz 
des Bundes« – erfasst ausschließlich bundesrechtlich gere-
gelte Berufe. Es gilt damit für rund 600 Berufe. Darunter 
fallen 84 reglementierte Berufe (z. B. Arzt/Ärztin) und ca. 
510 nicht reglementierte Berufe. Dazu gehören auch die 
rund 330 dualen Ausbildungsberufe und etwa 180 Fortbil-
dungsabschlüsse (vgl. BMBF 2014, S. 21). Im Rahmen des 
Anerkennungsverfahrens werden in erster Linie formale 
Qualifikationen erfasst. Es wird zunächst geprüft, ob auf 
Basis von Dokumenten die Gleichwertigkeit des Abschlus-
ses mit einem deutschen Referenzberuf festgestellt werden 
kann. Falls wesentliche Unterschiede bestehen, werden 
in einem zweiten Schritt weitere Dokumente wie Arbeits-
zeugnisse geprüft, die u. a. berufliche Handlungskompe-
tenzen abbilden, die nicht formal sowie informell erwor-
ben wurden. Über die Dokumentenprüfung hinaus können 
bei fehlenden oder unvollständigen Dokumenten berufli-
che Handlungskompetenzen bei bestimmten Berufen auch 
über Kompetenzfeststellungsverfahren, sogenannte »Qua-
lifikationsanalysen« (vgl. § 14 BQFG und § 50 HwO), nach-
gewiesen werden (vgl. Erbe in diesem Heft).

Als Ergebnis eines Anerkennungsverfahrens steht der Be-
scheid, der eine volle, teilweise oder keine Gleichwertigkeit 
des ausländischen Abschlusses mit einem deutschen Refe-
renzberuf formuliert. Selbst im Fall einer vollen Gleich-
wertigkeit handelt es sich jedoch nicht um die formale 
Anerkennung des deutschen Berufsabschlusses wie bei der 
Externenprüfung (gem. § 45 Abs. 2 BBiG/§ 37 Abs. 2 HwO).  
Mit der vollen Gleichwertigkeitsbescheinigung erfolgt eine 
rechtliche Gleichstellung mit Personen, die einen entspre-
chenden deutschen Berufsabschluss besitzen. Ein Bescheid 
über eine volle Gleichwertigkeit ist für Erwerbspersonen 
notwendig, die eine Tätigkeit in einem Beruf anstreben, 
bei dem der uneingeschränkte Berufszugang durch ent-
sprechende Rechts- und Verwaltungsvorschriften geregelt 
ist (sogenannte reglementierte Berufe). Bei nicht regle-
mentierten Berufen ist hingegen der Arbeitsmarkt- und Be-
rufszugang auch ohne Gleichwertigkeitsbescheid möglich. 
Deshalb stellt sich insbesondere für diese Berufe die Frage, 
ob ein Bescheid über die volle (oder teilweise) Gleichwer-
tigkeit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt überhaupt ver-
bessert. Zur Beantwortung dieser Frage können die Ergeb-
nisse der externen Evaluation des Anerkennungsgesetzes 
des Bundes herangezogen werden.
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Anlage und methodisches Vorgehen der  
Evaluationsstudie

Im Anerkennungsgesetz des Bundes ist festgelegt, dass vier 
Jahre nach Inkrafttreten die Anwendung und Auswirkun-
gen untersucht werden (§ 18 BQFG). Um diesem gesetzli-
chen Auftrag nachzukommen, hat das BIBB für das BMBF 
die InterVal GmbH und das Institut für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur (IWAK) mit einer externen Evaluation beauf-
tragt und diese fachlich begleitet. Diese liefert erstmals 
Erkenntnisse zum Beitrag, den das Anerkennungsgesetz 
in Hinblick auf Ausmaß und Qualität der Arbeitsmarkt-
integration leisten kann (vgl. ausführlichen Abschlussbe-
richt Ekert u. a. 2017). Die Evaluation nutzt mehrere, sich 
wechselseitig ergänzende Quellen und Daten. Eine zentra-
le und besonders aktuelle Datenbasis lieferte die standar-
disierte Befragung von erfolgreichen Antragstellern. Dazu 
gehören Personen mit einer Anerkennung in einem regle-
mentierten als auch in einem nicht reglementierten Beruf. 
Die Daten dieser Befragung wurden für diesen Beitrag ge-
sondert ausgewertet. 
Die standardisierte Befragung wurde online mit der Op-
tion, auch telefonisch interviewt zu werden, im Sommer 
2016 durchgeführt und in sechs Sprachen angeboten. Der 
Zugang zur Befragungszielgruppe erfolgte im Weiterlei-
tungsverfahren über zuständige Stellen. Es beteiligten 
sich 812 Personen an der Befragung, davon 174 mit einer 
Anerkennung in einem nicht reglementierten Beruf. Die 
gewonnenen Daten wurden auf Repräsentativität geprüft 
und anschließend nach den Merkmalen Beruf und Her-
kunft gewichtet. Die gewichtete Stichprobe gleicht struk-
turell der Grundgesamtheit jener Personen, die bis Ende 

2015 einen Bescheid über die volle oder teilweise Gleich-
wertigkeit ihrer Berufsqualifikation erhalten haben und ist 
für diese repräsentativ. 
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse (zur Charakte-
risierung der Gruppe vgl. Tab. 1) basieren auf den gewich-
teten Daten.

Verbesserung der Arbeitsmarktchancen in nicht 
reglementierten Berufen?

Im Fokus der Befragung ehemaliger Antragsteller/-innen 
standen Fragen nach ihrer beruflichen Entwicklung und 
Motivation zur Antragstellung sowie der persönlichen 
Bilanzierung des Anerkennungsverfahrens und seines 
Nutzens. Um einschätzen zu können, wie sich die Arbeits-
marktsituation der Befragten mit einer Anerkennung im 
nicht reglementierten Bereich entwickelt hat, werden im 
Folgenden verschiedene Indikatoren zur beruflichen Si- 
tuation genauer betrachtet.

Berufliche Situation bei Antragstellung

Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren 58,8 Prozent der 
Befragten berufstätig und 31 Prozent nicht berufstätig. Die 
restlichen 10,2 Prozent gaben an, sich in einer Aus- oder 
Fortbildung oder Ähnlichem zu befinden oder machten 
keine Angabe.
Von den berufstätigen Befragten arbeitete die Mehrheit in 
Vollzeit (70 % der Berufstätigen bzw. 41,2 % aller Befrag-
ten). 30 Prozent arbeiteten in Teilzeit oder im Rahmen ei-
ner geringfügigen Beschäftigung.
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Die Beschäftigungsverhältnisse der Befragten zum Zeit-
punkt der Antragstellung lassen sich wie folgt charakteri-
sieren:
• 25,4 Prozent waren befristet und 66,9 Prozent waren 

unbefristet (2,6 % keine Angabe).
• 48,2 Prozent waren Beschäftigungen im erlernten Beruf 

und 48,3 Prozent Beschäftigungen in einem anderen 
Beruf (3,5 % keine Angabe).

• 19,8 Prozent waren sogenannte Zeitarbeits- bzw. Leih-
arbeitsverhältnisse.

• Das durchschnittliche monatliche Bruttoarbeitsentgelt 
lag zum Zeitpunkt der Antragstellung bei 1.740 Euro.

Um etwas über die Gründe zu erfahren, warum sich die Be-
fragten um eine Anerkennung bemüht haben, wurde eine 
Frage mit Mehrfachantwortmöglichkeit gestellt. Mit wei-
tem Abstand vor allen anderen möglichen Gründen wurde 
die Hoffnung genannt, mit der Anerkennung die berufli-
chen Chancen und Möglichkeiten zu verbessern (46,6 %). 
Eine konkrete Stelle in Aussicht hatten nur 14,9 Prozent 
der Befragten, häufiger wird noch der mit der Anerken-
nung verbundene Zugang zu bestimmten Weiterbildungs-
möglichkeiten wie etwa zur Meisterin oder zum Meister 
als Grund angegeben (21,4 %). Zudem wurde relativ häu-
fig angegeben, dass der Impuls von Dritten ausging, z. B. 
Arbeitsagentur oder Jobcenter (11,6 %) oder Arbeitgeber 
bzw. Vorgesetzte (9,7 %).

Berufliche Situation zum Befragungszeitpunkt

Im Sommer 2016 wurden die ehemaligen Antragstel-
lenden, die ihren Bescheid über die volle bzw. teilweise 
Gleichwertigkeit zwischen Sommer 2012 und Frühjahr 
2016 erhalten hatten, zu verschiedenen quantitativen 
und qualitativen Merkmalen ihres aktuellen beruflichen 
Status befragt. Der Zeitpunkt, an dem die Befragten ih-
ren Bescheid erhalten haben, ist nicht bekannt, da nur der 
Zeitpunkt der Antragstellung erfragt wurde (vgl. Tab. 2). 
Aus der Analyse der amtlichen Statistik ist jedoch bekannt, 
dass über 80 Prozent aller Anträge innerhalb von vier Mo-
naten beschieden werden.

Mit den Angaben zur beruflichen Situation im Sommer 
2016 konnten Veränderungen gegenüber dem Zeitpunkt 
der Antragstellung analysiert werden. Positive Entwick-
lungen zeigten sich dabei sowohl in quantitativer als auch 
in qualitativer Hinsicht.
So waren im Sommer 2016 sehr viel mehr der ehemaligen 
Antragstellenden erwerbstätig als zum Zeitpunkt der An-
tragstellung. Der Anteil der nicht Erwerbstätigen hat sich 
in diesem Zeitraum nahezu halbiert (vgl. Abb.). An einem 
höheren Anteil der Vollzeiterwerbstätigen zeigt sich, dass 
auch insgesamt der zeitliche Umfang der Erwerbstätigkeit 
zunahm.
In qualitativer Hinsicht lässt sich feststellen, dass sich der 
Anteil der im erlernten Beruf Arbeitenden bis zum Sommer 
2016 um elf Prozentpunkte erhöhte und der Anteil der in 
Zeit- oder Leiharbeit Beschäftigten um 5,6 Prozentpunkte 
zurückging. Der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse 
nahm gegenüber dem Zeitpunkt der Antragstellung insge-
samt leicht zu und der der unbefristeten Arbeitsverhältnis-
se entsprechend leicht ab. 
Das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt der zum jewei-
ligen Zeitpunkt Erwerbstätigen lag im Sommer 2016 um 
fast ein Viertel (23,7 %) höher als zum Zeitpunkt der An-
tragstellung. Dieser Anstieg ist zu einem großen Teil direkt 
bzw. indirekt auf die Anerkennung zurückzuführen. Nur 
rund fünf Prozentpunkte des Anstiegs sind Ergebnis der 
allgemeinen Lohnentwicklung der zurückliegenden Jah-
re. Drei Prozentpunkte sind Folgen des Abbaus unfreiwil-
liger Teilzeit und der dadurch durchschnittlich höheren 
Wochenarbeitszeit im Sommer 2016. Diese stieg, weil der 
Anteil der Vollzeitbeschäftigten um 15,3 Prozentpunkte 
zunahm und der der Teilzeit- und Minijob-Beschäftigten 
entsprechend zurückging (vgl. Abb.). Die verbleibenden 
16 Prozentpunkte des Gesamtanstiegs von rund 24 Prozent 
sind Ergebnis beruflicher Aufstiege in höher entlohnte Be-
schäftigungsverhältnisse.
Die Verwertung eines Gleichwertigkeitsbescheids am Ar-
beitsmarkt braucht Zeit. Dies zeigt sich z. B. daran, dass der 
Anstieg des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts umso 
größer ausfällt, je länger die Anerkennung zurückliegt (vgl. 
Tab. 3).
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Persönliche Bilanz der Antragstellenden

Angesichts der genannten Kennzahlen verwundert es 
nicht, dass mehr als jede/-r zweite Befragte (53,4 %) die 
persönliche berufliche Situation im Sommer 2016 besser 
bewertet als zum Zeitpunkt der Antragstellung. Neun von 
zehn Befragten sehen auch die Anerkennung als Ursache 
dafür, dass ihnen der berufliche Ein- oder Aufstieg gelang 
(89,8 %), und rund drei Viertel sehen in ihr die Ursache da-
für, dass sie mehr verdienen (74,6 %) und Arbeitgeber und 
Vorgesetzte ihnen gegenüber nun mehr Wertschätzung zei-
gen als zuvor (72,3 %).
Da die Anerkennung auch mit Aufwand und Kosten ver-
bunden ist, war für die Evaluation von Interesse, wie die 
ehemaligen Antragstellenden diese in Relation zu dem 
Nutzen, den ihnen die Anerkennung gebracht hat, bewer-
ten. Für 44,4 Prozent der Befragten überwiegt der Nutzen 
den Aufwand und für 24,5 Prozent halten sich beide die 
Waage. 23,1 Prozent der Befragten sind jedoch der Ansicht, 
dass sich für sie die Anerkennung noch nicht gelohnt habe. 
Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zur Dauer seit 
Anerkennung zeigt sich nicht. So zeigen sich unter frühen 
wie späten Antragstellenden gleichermaßen Enttäuschte, 
in deren Augen sich die Anerkennung nicht gelohnt hat. 
Dennoch würde die große Mehrheit der Befragten (84,8 %) 

Freundinnen und Freunden sowie Kolleginnen und Kolle-
gen mit einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation 
eine Anerkennung empfehlen (lediglich 2,5 % würden ab-
raten).

Schlussfolgerungen

Verbesserung der Arbeitsmarktchancen im nicht 
reglementierten Bereich

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Ar-
beitsmarktintegration nach der Anerkennung im nicht 
reglementierten Bereich für die Befragten deutlich ver-
bessert hat. Nach einer erfolgreichen Anerkennung erhö-
hen sich u. a. das Einkommen und die Chancen für eine 
qualifikationsnähere Beschäftigung. Zudem schätzt ein 
Großteil der Befragten die eigene berufliche Situation zum 
Zeitpunkt der Befragung besser als bei Antragstellung ein 
und führt berufliche Ein- und Aufstiege sowie wachsende 
Wertschätzung u. a. durch den Arbeitgeber auf die Aner-
kennung zurück.
Das heißt, dass auch in Berufsbereichen, in denen ein Zu-
gang ohne Berufsanerkennung möglich ist, ein Bescheid 
über die volle (bzw. teilweise) Gleichwertigkeit die per-
sönliche berufliche Situation positiv beeinflusst. Die per-
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sönliche Bilanz zu Aufwand und Nutzen fällt bei Personen, 
denen die volle Gleichwertigkeit ihrer Qualifikation be-
schieden wurde, besser aus, aber auch jene mit teilweiser 
Gleichwertigkeit kommen überwiegend zu einer positiven 
Bilanz. Darüber hinaus zeigt die Datenanalyse, dass Perso-
nen, deren Qualifikation als gleichwertig zu einem aktu-
ellen Mangelberuf des Arbeitsmarkts anerkannt wurde, zu 
einer überdurchschnittlich positiven Bilanz kommen.

Grenzen der Auswertungen

Die Evaluation hat neben der standardisierten Befragung, 
deren Daten für diesen Beitrag zweitausgewertet wurden, 
viele weitere Daten genutzt und unterschiedliche metho-
dische Zugänge trianguliert, um die Kausalität der beob-
achteten Arbeitsmarkteffekte zu prüfen. Für die Grundge-
samtheit der erfolgreichen Antragsteller/-innen ist ihr das 
gelungen. Jedoch können aufgrund der geringen Fallzah-
len von Antragstellenden im nicht reglementierten Bereich 
bei der standardisierten Befragung nur begrenzt weite-
re Differenzierungen nach Teilgruppen (z. B. bestimmte 
Staatsangehörigkeiten, Referenzberufe, Vollzeit- und Teil-
zeitbeschäftigte) berechnet und gesicherte Aussagen dazu 
getroffen werden.
Des Weiteren stand die Entwicklung der Arbeitsmarktinte-
gration von erfolgreichen Antragstellenden im Fokus der 
standardisierten Befragung. Personen mit ausländischem 
Abschluss, die keinen Antrag stellten oder deren Antrag 
negativ beschieden wurde, waren nicht Teil der Untersu-
chung und können somit nicht als Vergleichsgruppe her-
angezogen werden. 

Anerkennungsgesetz: nur eine Chance für Personen 
mit formalem Abschluss

Das Verfahren des Anerkennungsgesetzes kann gegen-
wärtig nur von Menschen mit formalem Berufsabschluss 
genutzt werden. Diese Tatsache stellt eine große Hürde 
für die Herausforderung der beruflichen Integration von 
Geflüchteten und Asylsuchenden dar. Laut Bundesagentur 
für Arbeit (BA) verfügen knapp 74 Prozent der als arbeits- 
suchend gemeldeten Geflüchteten nicht über eine formale 
Berufsausbildung (vgl. BA 2016, S. 6). Gleichzeitig sind 
nach Zahlen der IAB-BAMF-SOEP-Befragung, einer reprä-
sentativen Befragung von 4.500 Geflüchteten, die Poten-
ziale der Geflüchteten sehr groß, da 73 Prozent bei ihrer 
Ankunft Berufserfahrungen besitzen (vgl. Brücker u. a. 
2016, S. 8) und somit arbeitsbezogene Fach- und Metho-
denkenntnisse in nicht formalen und informellen Lernpro-
zessen erworben haben.
Auch eine große Anzahl an Personen, die in Deutschland 
die Schule besucht haben, verfügen nicht über einen for-
malen Berufsabschluss. Sie verfügen jedoch zum Teil über 

langjährige Arbeits- und auch Berufserfahrungen. Aller-
dings existiert zurzeit keine Möglichkeit einer formalen 
Anerkennung ihrer beruflichen Handlungskompetenzen. 
Um diese Lücke in der Anerkennungspraxis zu schließen, 
wird im Rahmen des Projekts ValiKom ein entsprechen-
des Validierungsverfahren entwickelt (vgl. Oehme/Tews/
Witt sowie das Interview mit Johanna Reutter und 
Jörg Engelmann in diesem Heft). Hier werden Erfahrun-
gen aus dem Anerkennungsgesetz sowie Verfahrensstan-
dards der bereits erwähnten Qualifikationsanalyse genutzt.
Die dargestellten Grenzen des Anerkennungsgesetzes ver-
deutlichen die hohe Bedeutung beruflicher Handlungs-
kompetenz, die auf nicht formalen und informellen We-
gen erworben wurden. Neue Verfahren zu entwickeln, die 
die Chancen jedes/jeder Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessern, gilt als wichtige zukünftige Herausforderung, 
die auch von den Befragten des BIBB-Expertenmonitors 
»Berufliche Bildung 2015« benannt wird (vgl. Velten/
Herdin 2015). In diesem Zuge spielt die rechtliche Ver-
ankerung eine entscheidende Rolle. Laut BIBB-Experten-
monitor weisen die Befragten dem Thema Anerkennung 
von informell und nicht formal erworbenen Kompetenzen 
eine hohe Bedeutung zu. Der Erlass eines eigenen Gesetzes 
wird von den Fachleuten kontrovers gesehen, die Mehr-
heit bevorzugt die Anpassung bestehender Gesetze. Et-
was mehr als jeder Zweite favorisiert eine Anpassung des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder der Hochschulgeset-
ze. Auch einer Ausweitung des BQFG stehen die meisten 
Befragten positiv gegenüber (vgl. Velten/Herdin 2015, 
S. 34). Es bleibt abzuwarten, wie sich entsprechende Ver-
fahren entwickeln und in welcher Form diese (rechtliche) 
Verankerung finden. s
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Validierung beruflicher Kompetenzen –  
Welche Erfahrungen machen die Kammern?

Interview mit Johanna Reutter von der HWK Hamburg  
und Jörg Engelmann von der IHK für München und Oberbayern

Im Rahmen von zwei BMBF-geförderten Projekten – Prototyping Transfer und 

ValiKom – erproben 14 Kammern derzeit bundesweit Verfahren zur Validie-

rung beruflicher Kompetenzen. An der Erprobung von sogenannten Quali-

fikationsanalysen im Projekt Prototyping Transfer beteiligen sich u. a. die 

Handwerkskammer Hamburg und die Industrie- und Handelskammer Mün-

chen. Letztere bringt ihre Expertise zudem bei der Erprobung von Verfahren 

im Projekt ValiKom ein. Mit der Etablierung von Validierungsverfahren sind 

zahlreiche Herausforderungen verbunden: Wie diese gemeistert werden, be-

richten Johanna Reutter und Bernd Engelmann in diesem Interview.

BWP Die Anzahl der bislang durchgeführten Qualifika- 
tionsanalysen scheint von außen betrachtet mit 483 Fällen 
in den ersten fünf Jahren überschaubar. Woran liegt es? Ist 
der Aufwand für die Kammern zu hoch?
Reutter Seit Oktober 2012 haben wir in Hamburg 89 Qua- 
lifikationsanalysen durchgeführt. Die Anzahl scheint auch 
bei uns nicht so hoch, obwohl wir über eine im Bundesver-
gleich doch recht umfangreiche Erfahrung verfügen. Der 
Aufwand ist tatsächlich groß, insbesondere der Beratungs-
aufwand. Man muss den Gesamtkontext in der Anerken-
nungsberatung sehen: Im ersten Gespräch zur Beratung 
über die Anerkennung eines ausländischen Abschlusses 
überblickt man schon ganz gut, welche Dokumente der 
Antragsteller zur Verfügung hat. Die Qualifikationsanalyse 
muss dabei als Möglichkeit erläutert werden, von Anfang 
an. Dann geht es Schritt für Schritt weiter – es wird ge-
klärt, ob Dokumente, z. B. ein Lehrplan, beschafft werden 
können. In dieser Phase muss der Antragsteller auch für 
sich klären, ob er sich eine Qualifikationsanalyse zutraut, 
denn das heißt ja, seine berufliche Handlungsfähigkeit 
zu zeigen. Wenn jemand eine rein schulische Ausbildung 
durchlaufen hat, nie in diesem Bereich gearbeitet hat oder 
aufgrund seiner Flucht länger nicht gearbeitet hat, dann 
traut er sich vielleicht nicht zu, ein Möbelstück zu bauen 
oder eine Heizung anzuschließen und das begutachten zu 
lassen. Viele Kunden, die noch nicht in Deutschland ge-
arbeitet haben, formulieren sehr hohen Respekt vor dem 
technischen Standard hier.
Engelmann Wir sind im IHK-Bereich noch nicht bei den 
Zahlen, die die Kollegen im Handwerk haben. Das liegt da-
ran, dass die Beratungsstrukturen und Anerkennungswege 

etwas anders sind. Wir haben mit der IHK FOSA eine zen- 
trale Institution, die qualitätsgesichert und mit übergrei-
fenden Standards bundesweit die Fälle inhaltlich begut-
achtet. Es kommt immer wieder vor, dass noch Unterla-
gen aufgetrieben werden können, durch Nachbohren und 
Nachhaken. Wenn die IHK FOSA nach Prüfung der Unterla-
gen eine Qualifikationsanalyse empfiehlt, dann ist dies zu-
sätzlich auch eine Überwindung für jemanden, der es nicht 
gewohnt ist, sich einer Überprüfung seiner Fähigkeiten zu 
unterziehen. Um sich am hohen Niveau einer deutschen 
Berufsausbildung zu orientieren, ist der Aufwand natür-
lich auch für die IHK hoch. Das ist kein Massengeschäft, 
sondern muss immer individuell auf die Person und auf die 
Umstände zugeschnitten sein.

BWP Ist das aufwendige Verfahren also auch für die Ziel-
gruppe eine große Herausforderung, eine gewisse Hürde?
Reutter Eine Qualifikationsanalyse traut sich nicht jeder 

http://www.validierungsverfahren.de
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zu und ist auch nicht für jeden geeignet. Da muss man sich 
ein realistisches Bild verschaffen. Wir führen zunächst Son-
dierungsgespräche mit Experten durch, dazu kooperieren 
wir mit den Innungen. Dabei wird mit dem Antragsteller 
geklärt, welche Tätigkeit durchgeführt werden muss. Es 
soll klar werden, dass man zeigen soll, was man kann, und 
eben nicht, dass der Beweis erbracht werden soll, dass man 
nichts kann. Die Experten präsentieren die Werkstätten 
und die Materialien; sie prüfen auch, ob die Verständigung 
klappt oder ob Unterstützung benötigt wird. Wir finden, 
dass es ein wunderbares Instrument ist, aber es ist auch bei 
uns so, dass es kein Massengeschäft wird und nicht für alle 
Personen sinnvoll ist.

BWP Mit welchen Erwartungen stellen die Personen einen 
Antrag auf Anerkennung ihres Abschlusses?
Reutter Die Menschen möchten qualifiziert arbeiten!
Engelmann Die meisten ValiKom-Kandidaten befinden 
sich in einer Beschäftigung, haben in ihrer Tätigkeit lang-
jährige Berufserfahrung erworben und freuen sich über 
die Möglichkeit, sich diese bestätigen lassen zu können. 
Die anfragenden Betriebe wiederum wollen ihre Mitarbei-
ter hier unterstützen und sehen das quasi als eine Personal-
entwicklungsmaßnahme.

BWP Auch Unternehmen wenden sich demnach direkt an 
Sie?
Engelmann Die bisherigen Anfragen kommen von Un-
ternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen. Einzelne 
Betriebe haben auch schon zwei oder mehr Mitarbeiter für 
das Verfahren empfohlen. Das ist eine Richtung, die sich 
entwickelt. Wir stellen das Projekt ja auf verschiedenen 
Wegen vor, z. B. über Broschüren oder auch im IHK-Maga-
zin. Auch daraufhin kommt Nachfrage von den Betrieben, 
die dann ihre Mitarbeiter informieren und darin unterstüt-
zen, so ein Verfahren anzugehen.

BWP Frau Reutter, in welchen Berufen fanden Qualifika- 
tionsanalysen bisher überwiegend statt? Gab es auch wel-
che auf Meister-Ebene?
Reutter Die Kfz-Mechatroniker oder die Friseurinnen 
und Friseure sind Berufsbilder, in denen wir viele Qualifika- 
tionsanalysen brauchen und wo auch schon einige wenige 
mit Erfolg auf Meister-Ebene für Teil I und II durchgeführt 

wurden. Außerdem machen wir viele Qualifikationsanaly-
sen im Elektrobereich und beispielsweise für Tischler, Ma-
ler und Lackierer, Anlagenmechaniker, Glaser, Augenopti-
ker oder Metallbauer.

BWP Herr Engelmann, wie sieht das bei ValiKom aus?
Engelmann Wir sammeln bei ValiKom gerade Erfahrun-
gen, welche Berufs- oder Kompetenzbereiche gefragt sind. 
In München haben wir zum Beispiel Validierungsverfah-
ren für Kaufleute für Büromanagement durchgeführt, im 
Einzelhandel, aber auch im technischen Bereich für Ma-
schinen- und Anlagenführer. Wir haben Interessenten für 
den Bereich Lagerlogistik. Wir sind recht breit aufgestellt, 
sodass wir verschiedene Verfahrenswege und praktische 
Umsetzungsideen ausprobieren können. 

BWP Im Unterschied zur Externenprüfung steht am Ende 
des Validierungsverfahrens kein Gesellen- oder Facharbei-
terbrief, sondern ein Zertifikat, das die Gleichwertigkeit 
bescheinigt. Ist das ein Thema der Beratung zu Beginn? 
Engelmann Ja, Ziel der Beratung ist, das geeignete In-
strument für die Person herauszufinden. Wenn sich aus 
den Gesprächen ergibt, dass ein direkter Einstieg in die 
Externenprüfung sinnvoller wäre, dann geben wir das 
auch weiter an Kollegen, die speziell hierzu beraten. Das 
ValiKom-Zertifikat kann ja auch ein Appetizer sein, darum 
finde ich das Projekt auch so toll. Ob sich einer der Kan-
didaten aus den laufenden Validierungen weiterentwickelt 
oder Lust hat, selbst die nächsten Schritte in Richtung Prü-
fung zu machen, müssen wir abwarten, dafür ist aber das 
Projekt noch zu jung. Aber ich sehe durchaus die Möglich-
keit dazu.
Reutter Prototyping Transfer fokussiert auf die Qualifi-
kationsanalysen innerhalb eines Anerkennungsverfahrens. 
Am Ende gibt es einen Bescheid über die teilweise oder vol-
le Gleichwertigkeit zum deutschen Referenzberuf.

BWP Und wenn die Gleichwertigkeit nicht gegeben ist? 
Reutter Wenn es Defizite gibt, ist unser Instrument die 
Anpassungsqualifizierung. In Hamburg machen wir mit ei-
nem IQ-Projekt hierbei sehr gute Erfahrungen. Wir suchen 
Ausbildungsbetriebe, die bereit sind, Personen aufzuneh-
men und gezielt hinsichtlich der Defizite, die im Bescheid 
ausgewiesen sind, zu qualifizieren. Wir organisieren auch 
den Besuch der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. 
Diese Kombination erweist sich als sehr zielführend, um 
am Ende eine volle Gleichwertigkeit bescheinigen zu kön-
nen. Sie führt die Menschen auch meistens in eine Beschäf-
tigung. Kunden mit einer Qualifikationsanalyse haben eine 
authentische fachliche Rückmeldung bekommen und kön-
nen überblicken, was noch fehlt. Wir zeigen dann den Weg 
auf, wie man sich weiter qualifizieren kann, und begleiten 
dabei.
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Engelmann Wir bieten in München auch eine ähnliche 
Nachqualifizierungsberatung, um zu helfen, die Lücken zu  
schließen. Das nennt sich bei uns Qualifikationsergänzungs- 
beratung. Meist sind es ja Praxisdefizite, die über einschlä-
gige Tätigkeiten in Firmen ausgeglichen werden können.

BWP Auf welche Akzeptanz stoßen die Gleichwertigkeits-
bescheide bei den Unternehmen?
Reutter Die Akzeptanz bei den Unternehmen ist schon 
sehr hoch. Viele, die Beschäftigte mit ausländischen Ausbil-
dungen haben, melden sich von sich aus bei uns. Ich hatte 
neulich einen Anruf von einem Elektro-Unternehmen, wel-
ches zwei Mitarbeiter mit einem Anerkennungsbescheid 
von uns beschäftigt. Diese hatten bei der Bewerbung nur 
das Deckblatt, auf dem die Gleichwertigkeit bescheinigt 
ist, abgegeben. Das Unternehmen fragte für einen Kunden-
auftrag bei uns nach dem vollständigen Bescheid – eine 
gute Gelegenheit also, nach der Akzeptanz zu fragen. Die 
Antwort war sinngemäß: »Wieso, war doch klar: Dienst-
siegel drauf von der Handwerkskammer, Unterschrift, voll 
gleichwertig. Mit den Mitarbeitern sind wir hoch zufrieden, 
sonst würden die ja nicht bei uns arbeiten.«
Engelmann Unsere Erfahrung ist auch, dass das Vertrau-
en der Betriebe in die zuständigen Stellen, seien es HWKs 
oder IHKs, sehr groß ist. Das ist sowohl Ansporn als auch 
Herausforderung, wirklich qualitätsgesicherte Gutachten 
zu liefern.
Reutter Was Prototyping Transfer und ValiKom eint, sind 
zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist: Was überprüft wird, 
sind nicht wie bei anderen Kompetenzfeststellungen ir-
gendein Wissen oder irgendwelche Kenntnisse, sondern 
ist immer die berufliche Handlungskompetenz hinsichtlich 
eines Berufsbilds. Das ist ja standardisiert. Und zweitens 
die Durchführung durch Experten: Das sind qualifizierte 
Personen, anerkannte Ausbilder und Meister.

BWP Tauschen sich die an den Projekten beteiligten Kam-
mern dazu aus?
Reutter Ich kann für den Bereich der Handwerkskammern 
sagen, dass wir über das Projekt Prototyping Transfer einen 
sehr regen kollegialen Austausch führen, auch über die Pro-
jektbeteiligten hinaus. Wir teilen Aufgaben und das Durch-
führungswissen, sodass an sich jede Handwerkskammer in 
der Lage ist, eine Qualifikationsanalyse durchzuführen.
Engelmann Für Prototyping Transfer haben wir ein 
breites Informationsnetzwerk aufgebaut, das sukzessive 
wächst. Auch der Austausch von IHK zu IHK ist wichtig, bei- 
spielsweise für kurzfristige Hilfestellungen. Bei ValiKom  
ist es etwas anders: Wir haben innerhalb des Projekts ei-
nen sehr engen Austausch über den WHKT als Koordinator. 
Zudem gibt es regelmäßig Projektpartnertreffen, in denen 
sich beide Projekte untereinander austauschen können.

BWP Was und wie können Sie voneinander lernen?
Reutter ValiKom ist die Zertifizierung beruflicher Hand-
lungskompetenz für Menschen, die keine Ausbildung im 
Herkunftsland durchlaufen haben. Darin liegt eine große 
Chance: Mehr Menschen zu gewinnen und als Fachkräfte 
zu qualifizieren, als wir es allein durch das Anerkennungs-
verfahren können.
Engelmann In beiden Projekten sind IHKs und HWKs mit 
ihren jeweiligen Spezifika und Erfahrungen vertreten. Da 
hat schon viel Transfer stattgefunden. Als IHK München 
haben wir zudem den Vorteil, von Synergieeffekten beider 
Verfahren profitieren zu können. Insgesamt sind es meis-
tens die kleinen Dinge, bei denen man von den Erfahrun-
gen des jeweils anderen profitieren kann, z. B. zu Beson-
derheiten bei bestimmten Herkunftsländern.

BWP Wo sehen Sie die größten Herausforderungen, um Va-
lidierungsverfahren in der Fläche zu etablieren?
Reutter Ich glaube, Prototyping und die Qualifikations-
analysen sind weitgehend in die Fläche gekommen. Die 
Herausforderung liegt darin, dass das Verfahren noch 
besser genutzt wird. Die meisten Kammern wissen um die 
Möglichkeit, sind aber häufig personell nicht in der Lage, 
entsprechend diesem Wissen zu handeln. Die größte He-
rausforderung ist der hohe Beratungsbedarf. Hierfür sind 
bei den anerkennenden Stellen personelle Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. Das gilt nicht nur fürs Handwerk, 
sondern selbstverständlich auch für den IHK-Bereich und 
andere anerkennende Stellen.
Engelmann Die Kollegen im Handwerk waren bei Prototy-
ping schon im Vorgängerprojekt dabei, sodass sie ihre Struk-
turen schon besser aufbereiten konnten. Die Instrumente 
sind da, die Unterstützung durch die Projektkammern ist 
da, um den Aufwand für die IHKs möglichst gering zu hal-
ten. Aber es ist natürlich immer auch eine Herausforderung 
für die Kollegen vor Ort, an die der Wunsch herangetragen 
wird, über eine Qualifikationsanalyse Kompetenzen und 
Kenntnisse feststellen zu lassen. Da geht es darum, Mut zu 
machen und zu sagen, es ist aufwendig, aber das Netzwerk 
kann mit Erfahrung und Sachverstand unterstützen.

BWP Frau Reutter, Herr Engelmann, wir danken Ihnen für 
das Gespräch und wünschen beiden Projekten viel Erfolg!

(Interview: Arne Schambeck)
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Schaffung eines strategischen Rahmens zur Validierung 
nicht formaler und informeller Lernergebnisse

Eine Zwischenbilanz aus Österreich
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Angesichts der EU-Ratsempfehlung, bis 2018 verbindliche Regelungen zur 

Validierung nicht formal und informell erworbener Kompetenzen in den 

EU-Mitgliedstaaten einzuführen, wird das Thema aktuell auf europäischer 

und nationaler Ebene intensiv diskutiert. Verbunden ist damit häufig die 

Hoffnung, viele bisherige Probleme des (Berufs-)Bildungswesens einer ratio-

nalen und ressourcenschonenden Lösung zuzuführen. Das mag in dem einen 

oder anderen Fall stimmen, jedoch treten bei der Umsetzung konzeptionelle 

Fragestellungen zutage, die auch das formale Bildungswesen herausfordern. 

Insofern scheint ein Blick auf realistische Potenziale angezeigt, und der Bei-

trag versucht, aus österreichischer Sicht eine erste Bilanz zu ziehen.

Validierung als Element der Debatte um  
lebenslanges Lernen

Der Anspruch des lebenslangen Lernens hebt die Erkennt-
nis in sich auf, dass das Vorratslernen im Kinder- und 
Jugendalter grundsätzlich nicht mehr bis ins (hohe) Er-
wachsenenalter auslangt. Zudem hat man sich in breitem 
Konsens – oder zumindest ohne wesentlichen Widerspruch 
– darauf verständigen können, dass Alltag und Lernen kei-
ne separaten Welten sein müssen. Damit sind – zumindest 
im deutschsprachigen Raum – zwei Konsequenzen ver-
bunden: Die eine betrifft fachlich-inhaltliche Fragen, die 
zweite das Zertifizierungsmonopol des formalen Bildungs-
wesens.
Zum Ersten: Eine substanzielle Würdigung außercurricu-
laren Lernens gelingt nur dann, wenn auch Lernergebnisse 
in den Blick genommen werden, die jenseits des kognitivis-
tischen Paradigmas von Lernen liegen. Erfahrungslernen, 
informelles Lernen, work-based learning und viele andere 
Begriffe bezeichnen diese Überlegungen. Diese wenden 
sich gegen eine alleinige Orientierung am traditionellen 
Verständnis von formaler und vielfach wissensorientierter 
Bildung. Vielmehr betonen sie die Eigenständigkeit des 
jeweiligen Praxisfelds und des damit verbundenen spezifi-
schen Domänenwissens. Ebenso wird der Handlungsorien-
tierung höhere Bedeutung beigemessen.
Zweitens steht man bei der Identifikation, Sichtbarma-
chung, Feststellung oder gar Messung des Lernertrags 

außerhalb formaler (Berufs-)Bildungswege und der da-
mit verbundenen verlässlichen Zertifizierungen vor er-
heblichen Herausforderungen, insbesondere wenn es um 
daran anknüpfende Anerkennungen, Anrechnungen oder 
Berechtigungen gehen soll. So sind seit Jahrzehnten Mög-
lichkeiten des Nachholens von Berufsabschlüssen ohne 
vollständiges Durchlaufen einer betrieblichen Ausbildung 
möglich (z. B. im Rahmen der Arbeitsmarktqualifizierung, 
bei der Facharbeiterintensivausbildung oder der schuli-
schen Externistenprüfung) und haben scheinbar wenig 
Reformdruck entstehen lassen. Erschwerend kommt hin-
zu, dass die Ansprüche, die an die Güte von Feststellungs-
verfahren im Validierungsdiskurs gerichtet werden, auch 
zunehmend in zentralen Teilen des formalen (Berufs-)Bil-
dungssystems und dessen Prüfpraxis gestellt werden, die 
Jahrzehnte und Jahrhunderte in Funktion sind, diese An-
sprüche aber nur ungenügend einlösen.
Diese beiden Grundprobleme spiegeln sich auf vielfältigen 
Ebenen auch bei der Entwicklung und Umsetzung einer 
österreichischen Validierungsstrategie wider. Hinzu kom-
men pragmatische Herausforderungen der rechtlichen Zu-
ständigkeit und Finanzierungsverantwortung, die künftig 
wohl noch mehr Wirksamkeit entfalten könnten und die 
zähe und fragmentarische Implementierung begründen. 
Doch zunächst zum aktuellen Stand in Österreich.
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Ansätze zur Entwicklung einer nationalen  
Validierungsstrategie

Es gibt in Österreich kein übergreifendes System der An-
erkennung von Ergebnissen des nicht formalen und in-
formellen Lernens. Vielmehr sind innerhalb des Systems 
einige gesetzliche Regularien eingebaut, die eine Aner-
kennung ermöglichen (vgl. Brandstetter/Luomi-Mes-
serer 2010); zum Teil wurden sektorspezifische Modelle 
realisiert. Die Diskussion um Validierung hat in Österreich 
im europäischen Vergleich insgesamt spät eingesetzt; ei-
nerseits, weil das traditionelle System der dualen Berufs-
ausbildung als Paradebeispiel des wechselseitig bezug-
nehmenden Lernens in schulischer und arbeitsintegrierter 
Form eine scheinbar systemische Lösung anbot, und ande-
rerseits, da zum Teil sehr traditionsreiche Instrumente zur 
Förderung der Durchlässigkeit von der Berufsbildung in 
das Hochschulsystem bestanden und weiter bestehen (vgl. 
Schneeberger/Schlögl/Neubauer 2009).
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung zu Validie-
rungsfragen verbleibt zumeist auf deskriptiver Ebene oder 
ist eher der Kategorie »Themenverfehlung« zuzuordnen 
(vgl. Birke/Hanft 2016; Westphal/Friedrich 2009), 
da Konzepte wie Anrechnung, Anerkennung formaler, aber 
nicht hochschulischer Zertifikate und Lernerträge sowie 
Aufnahme- und Zugangsregelungen zu Hochschulen un-
zulässig mit der Anerkennung informellen und nicht for-
malen Lernens vermengt werden. Lediglich bei aktuellen 
Entwicklungen rund um den Freiwilligennachweis des So-
zialministeriums1 lässt sich der Ansatz einer wissenschafts-
basierten Entwicklung erkennen (vgl. Schlögl 2015) be-
ziehungsweise wurde ein solcher umsetzungsbegleitend 
aufgegriffen.

Anstoß durch die EU

Mit den Entwicklungsarbeiten für eine nationale Validie-
rungsstrategie reagierte die Republik auf politischer Ebene 
im Wesentlichen erst auf die Empfehlung des Europäischen 
Rats von 2012 zur Validierung nicht formalen und infor-
mellen Lernens.2 Sie verschränkte diese Arbeiten mit den 
schon seit 2011 laufenden Prozessen der nationalen Stra-
tegie für lebenslanges Lernen (vgl. Republik Österreich 
2011) sowie der gesetzlichen Verankerung des nationa-
len Qualifikationsrahmens (NQR). Dieser sieht neuartige, 
nicht staatliche Strukturen (sogenannte NQR-Servicestel-
len) für die Zuordnung von Qualifikationen aus der Er-

wachsenen- und Weiterbildung – also des nicht formalen 
Lernens – vor (vgl. § 9 NQR-Gesetz). Die im NQR-Gesetz 
nur der Vollständigkeit halber genannten informell erwor-
benen Lernergebnisse wären entsprechend durch eine Va-
lidierungsstrategie abzudecken.
Im Juni 2015 wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe 
zur Validierung eingerichtet, die um Vertreter/-innen aus 
Sozialpartnereinrichtungen und Interessenvertretungen 
der Bildungslandschaft erweitert wurde. Ein Konzept-
papier zu einer künftigen Validierungsstrategie wurde 
ausgearbeitet und einer öffentlichen Konsultation unter-
zogen. In Folge wurde, unter Würdigung der eingegange-
nen Stellungnahmen, ein Entwurf einer österreichischen 
Validierungsstrategie erstellt (vgl. BMB/BMWFW 2016). 
Diese will den unterschiedlichen in Österreich existieren-
den und neu entstehenden Validierungsinitiativen und An-
sätzen einen gemeinsamen strategischen Rahmen bieten 
und so deren Entwicklung, Koordination, Steuerung und 
Qualitätssicherung fördern. Dadurch soll der Eingriff in 
bestehende Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der 
bisher mit Validierung befassten Institutionen und Einrich-
tungen vermieden werden. Angebote und Verfahren sollen 
transparenter und bundesweit sichtbarer gemacht, die Zu-
gänglichkeit erhöht sowie mittel- und langfristig auch die 
gesellschaftliche Anerkennung von Validierung gesteigert 
werden. Damit wird offenkundig, dass Validierung nicht 
als staatliches Handlungsfeld aufgefasst wird, wohl auch, 
um bisher von dritter Seite aufgewendete Mittel nicht kom-
pensieren zu müssen.
»Verfahren zur Anerkennung non-formal und informell er-
worbener Kenntnisse und Kompetenzen in allen Bildungs-
sektoren« sind auch als Aktionslinie 10 Element der natio- 
nalen Strategie für lebensbegleitendes Lernen. Bis Ende 
2018 soll hierzu in vier Handlungssträngen (Qualität, Pro-
fessionalisierung, Kommunikation und Systemsynergien 
erhöhen) vertiefend weitergearbeitet werden. Dabei bleibt 
man dem Anspruch eines Rahmenkonzepts konsequent 
verpflichtet. Aus der Analyse bestehender Validierungs- 
initiativen sollen

Qualitätskriterien abgeleitet,
organisationsübergreifende Kompetenzprofile von Vali-
dierungsfachkräften erarbeitet und
ein webbasiertes Einstiegs- und Informationsportal ent-
wickelt sowie Bereiche für die abgestimmte Weiterent-
wicklung bestehender Initiativen identifiziert werden.

Bündelung unterschiedlicher Initiativen

Schon zu Beginn hat sich gezeigt, dass die in den Blick ge-
nommenen Initiativen aus unterschiedlichsten Bereichen 
stammen: Sie umfassen sowohl fachlich als auch regional 
begrenzte Verfahren bis hin zu bundesgesetzlichen Rege-
lungen (wie etwa die Anerkennungsgesetze im Zusammen-

•
•

•

1 www.freiwilligenweb.at/de/nuetzliches/freiwilligennachweis (Stand: 

02.10.2017)

2 Empfehlung vom 20. Dezember 2012 (2012/C 398/01). –  

URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 

2H1222(01)&from=DE (Stand: 02.10.2017)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=DE
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hang mit Flucht und Migration). Einzelne Leuchtturmpro-
jekte, die wiederkehrend genannt werden, sind
• die Weiterbildungsakademie (als Anerkennungssystem 

für Erwachsenenbildner/-innen mit Zertifizierung),
• das Projekt »Du kannst was!« (Prüfungserlässe bei der 

Lehrabschlussprüfung von Erwachsenen durch Kompe-
tenznachweis),

• der Freiwilligennachweis des Sozialministeriums (stan-
dardisiertes Instrument der kompetenzorientierten
Selbst- und Fremdbeschreibung zu Tätigkeiten im Frei-
willigenengagement) und

• »Kompetenz+Beratung« im Rahmen der öffentlich ge-
förderten Weiterbildungsberatung (bundesweit harmo-
nisiertes Modell der Kompetenzentwicklungsberatung)
(vgl. detailliertere Übersichten bei Mayerl/Schlögl 
2015; Luomi-Messerer 2014).

In einem ersten Klärungsversuch hat man sich für den Stra-
tegieprozess auf eine verfahrensbezogene Unterscheidung 
(formativ vs. summativ) verständigt. Den formativen Ver-
fahren wird zugeschrieben, dass sie eher der Identifikation 
und Dokumentation von Kompetenzen verpflichtet sind 
und summative Verfahren eher der Zertifizierung (vgl.
BBMB/BMWFW 2016, S. 7). Die Abschwächung »eher« 
will dabei andeuten, dass in der Praxis keine typenreine 
Differenzierung möglich ist, da insbesondere umfassende 
Initiativen oft mehrere Komponenten enthalten oder Misch- 
formen bestehen können. Der weitere Entwicklungspro-
zess hat zu zeigen, ob dies hilfreich ist.

Resümee

Für ein Zwischenresümee aus heutiger Sicht lassen sich 
folgende Feststellungen und Herausforderungen identifi-
zieren sowie Perspektiven erkennen:
1. Die vorgefundene Vielfalt an Initiativen führt zu einer 

Herausforderung für die weitere Politikgestaltung: Es ist 
nicht abschließend geklärt, was genau mit Validierung 
gemeint ist. Das Verständnis reicht von Selbstbewertung 
und Beratung über Anerkennung und Anrechnung bis 
hin zu messtheoretisch abgesicherten Diagnoseinstru-
menten.

2. Bei dem Versuch, den unterschiedlichen Initiativen und 
Ansätzen einen einheitlichen strategischen Rahmen zu 
geben, zeigt sich, dass die vielen unterschiedlichen, gele-
gentlich auch diffusen Begriffsverwendungen noch kei-
ne stringente Debatte ermöglichen. Das Strategiepapier 
macht hier erste Setzungen, viele weitere müssen folgen. 
Denn dass eine triviale Ermittlung von Kenntnissen und 
Fertigkeiten mit entsprechender gesellschaftlicher Wür-
digung einhergeht, ist eine verkürzte Sicht, insbesonde-
re, wenn allein Lernergebnisse des formalen Bildungs-
wesens als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. In 

 

 

diesem Zusammenhang werden einmal mehr hegemo- 
niale Machtverhältnisse von Zugangs- und Anerken-
nungsregelungen sowie Ausschlussmechanismen wirk-
sam, die es auch zu beobachten gilt (für den Berufs-
bildungsbereich gelungen dargestellt etwa in Sommer 
2015).

3. Der vergleichsweise neue und aktuell noch wenig fest-
gelegte Validierungsbegriff bietet, da (interessenpoli-
tisch) bisher wenig besetzt, zugleich die Chance, nicht 
zu eingeübten (berufs-)bildungspolitischen Reflexen 
zu führen, sondern eine gemeinsame Suchbewegung 
von Expertinnen und Experten und verantwortlichen 
Stellen anzustoßen und Lösungen zu ermöglichen. So 
wurden etwa durch das politische »Momentum« der 
Flüchtlingsbewegungen (vgl. Rath 2016) rasche Ge-
setzesinitiativen möglich (so z. B. die Verabschiedung 
des Bundesgesetzes über die Vereinfachung der Ver-
fahren zur Anerkennung und Bewertung ausländischer 
Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen, AuBG), 
wenngleich diese i. d. R. außerhalb bildungsgesetzlicher 
Materie erfolgen.

4. Die in der Erwachsenenbildung uneindeutige rechtliche 
Zuständigkeit (zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den) sowie die erhebliche Fragmentierung nach Fach-
zuständigkeiten (Bundesministerien, Länder, Sozial- 
partner) erleichtern die Entwicklung und Implementie-
rung einer bundesweiten Strategie nicht.

5. Nicht zuletzt wegen der Zuständigkeitsproblematik ha-
ben Finanzierungsfragen oftmals keinen eindeutigen 
Adressaten und sind vielmehr kontext- oder biografie- 
abhängig. Im Zusammenhang mit der Finanzierung 
wird bisher die Einschätzung vermieden, die in der E- 
Learning-Debatte der 1990er-Jahre zu einer erheblichen 
Ernüchterung geführt hatte, nämlich dass Validierungs-
verfahren mit Einsparungspotenzialen bei öffentlichen 
Bildungsausgaben verbunden sein würden. Vielmehr 
wird auf den individuellen Nutzen, insbesondere Kos-
ten- und Zeitersparnisse, hingewiesen. Damit werden 
jedoch Finanzierungsfragen einmal mehr außerhalb der 
öffentlichen Verantwortung angesiedelt und ein Rechts-
anspruch auf Validierung nicht verhandelt. Allein bei 
benachteiligten und bildungspolitisch prioritären Ziel-
gruppen wird dies anders gesehen. 

6. Wie oft im bildungspolitischen Diskurs werden auch bei 
der Validierung neue Zugänge mit weitreichenden Ziel-
setzungen begründet und legitimiert. Im formalen Bil-
dungswesen bisher ungenügend eingelöste Ansprüche 
(verbesserte Durchlässigkeit, abnehmende Bildungsun-
gleichheit und Geschlechtersegregation, Antidiskrimi-
nierung …) sollen damit angegangen werden; zumin-
dest sollen neue Ansatzpunkte für Lösungen entstehen. 
Angesichts der weiterhin bestehenden Bedeutung des 
formalen Bildungswesens für die Zuteilung gesellschaft-
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licher Positionen wäre die Einlösung dieses Anspruchs 
allerdings erst zu zeigen.

7. Aber auch die fachlichen Erwartungen an Validierungs-
verfahren sind beträchtlich: Neben einer konsequenten 
Lernergebnisorientierung betreffen sie insbesondere 
die Gütekriterien von Feststellungsverfahren wie Validi-
tät, Reliabilität, Objektivität erweitert um die Perspekti-
ve der Praktikabilität. Und in der Praxis zeigt sich eine 
Spanne zwischen trivialem, bürokratisch-administrati-
vem Handeln im Sinne traditioneller Prüfungsmodel-
le bis hin zu hoch reflexiven formativen Verfahren mit 
Selbst- und/oder Fremdbewertungen. Auffällig ist, dass 
dadurch auch im formalen Bildungswesen zunehmend 
Deklarations-, Dokumentations- und Reformdruck auf-

gebaut wird. Denn auch die bestehende Bildungspla-
nung und die Prüfungspraxis im Schul-, Berufsbildungs- 
und Hochschulwesen lösen diese Anforderungen in 
unterschiedlichem Ausmaß ein.

8. Für die wissenschaftliche Reflexion und zum vertieften 
Verständnis würden mehrere Ansatzpunkte in Betracht 
kommen, sei es der berufspädagogische Kompetenzdis-
kurs, »tacit knowing«-Perspektiven oder auch »Commu-
nity of Practice«-Ansätze (beispielhaft Neuweg 1999; 
Eraut 2000). Diesbezüglich wären jedoch nicht Praxis 
oder Politik, sondern die Wissenschaft aufgerufen, eine 
verlässliche und produktive theoretische Rahmung an-
zubieten. s
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Die Frage nach Anerkennung von informell und nicht formal erworbenen 

Kompetenzen gewinnt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zuneh-

mend an Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um Fragen des innerbetrieb-

lichen Aufstiegs, sondern auch um eine Anerkennung von Lernleistungen 

über die betriebliche Ebene hinaus. Im Beitrag werden zwei Projektansätze 

aus dem Förderprogramm »InnovatWB« vorgestellt, die neue Wege ausloten, 

wie im Prozess der Arbeit oder in Weiterbildungsveranstaltungen erworbene 

Kompetenzen in einen Fortbildungsabschluss auf Spezialistenniveau (DQR- 

Niveau 5) münden können.

Ausgangslage

Deutschlandweit lassen sich vor allem für Metall- und Elek-
troberufe sowie das Gesundheitswesen deutliche Fachkräf-
teengpässe konstatieren, wenngleich diese regional sehr 
unterschiedlich ausgeprägt sind (vgl. IW 2017). Ferner zei-
gen BIBB/IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen, 
dass sich infolge des branchen- und berufsspezifischen 
Strukturwandels neue Anforderungen am Arbeitsplatz 
ergeben (vgl. IAB 2016, S. 41): Tätigkeiten mit einem ho-
hen Routineanteil werden künftig weniger, hochkomple-
xe Spezialistentätigkeiten tendenziell stärker nachgefragt 
sein (ebd.). Daher gilt es, die Kenntnisse und Kompetenzen 
von Fachkräften im Hinblick auf neue Wissensstände und 
berufliche Anforderungen weiterzuentwickeln (vgl. BIBB 
2017, S. 11). Hier besteht deutliches Potenzial, die An-
zahl an etablierten Fortbildungen zu erweitern. Zugleich 
wächst angesichts der zunehmenden beruflichen Mobilität 
und durchlässiger Bildungszugänge die Frage, wie nicht 
formal und informell erworbene Kompetenzen anerkannt 
und dem DQR als Referenzrahmen zugeordnet werden 
können (vgl. Gutschow 2010, S. 7).
Am Beispiel von zwei Forschungs- und Entwicklungspro-
jekten aus dem BMBF-Förderschwerpunkt »Innovative 
Ansätze zukunftsorientierter beruflicher Weiterbildung – 
InnovatWB« (vgl. Infokasten) wird die Frage erörtert, mit 
welchen konzeptionellen Ansätzen nicht formal und im 

Prozess der Arbeit informell erworbene Kompetenzen für 
einen Fortbildungsabschluss auf DQR-5-Niveau dokumen-
tiert, bewertet und zertifiziert werden können.
Die beiden Projekte verfolgen unterschiedliche Strategien 
zur Gestaltung individueller Karrierewege auf DQR-Ni- 
veau 5: Das Projekt StarQ-Spezialist zielt darauf ab, die 
lebensbegleitende Qualifizierung von Gesellinnen und 
Gesellen im (Metall-)Handwerk zu stärken, indem neben 
der für das Handwerk typischen Weiterqualifizierung zur 

http://www.innovatwb.de


Meisterin oder zum Meister Spezialistenkarrieren gezielt 
aufgebaut werden. Während im Metallhandwerk nicht for-
male Weiterbildungsangebote gebündelt und Tätigkeits-
profile eruiert werden sollen, die in einen Metarahmen 
für formale und nicht formale Bildungsangebote münden, 
existiert in der Elektrotechnik (ET) bereits ein Weiterbil-
dungssystem als Ordnungsrahmen.
Im Projekt ET-WB wird ausgehend von einer bestehenden 
Fortbildungsordnung ein mediengestütztes Weiterbildungs-
konzept für Fachkräfte auf der Spezialistenebene entwickelt, 
in dessen Rahmen unter Berücksichtigung des betriebli-
chen Lernens im Prozess der Arbeit eine Anerkennung auf  
DQR-5-Niveau erfolgt. In diesem Ansatz geht es im Gegen-
satz zu StarQ-Spezialist nicht vorrangig um die Entwicklung 
von marktgerechten verzahnten Bildungsangeboten, son-
dern um die Gestaltung alternativer Karrierewege im Be-
trieb jenseits klassischer Aufstiegsfortbildungen.

Bündelung nicht formaler Weiterbildungs- 
angebote im Metallhandwerk

Die Ausgangssituation für das Projekt StarQ-Spezialist, das 
gemeinsam vom Bundesverband Metall (BVM) und dem 
Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk (FBH) 
an der Universität zu Köln durchgeführt wird, lässt sich 
über zwei besondere Merkmale der beruflichen Weiterent-
wicklung von Beschäftigten im Metallhandwerk stellver-
tretend für weitere Handwerke beschreiben:
• Formale Bildungsangebote auf der DQR-Stufe 5 werden 

vergleichsweise wenig genutzt, insbesondere nicht von 
den Beschäftigten, die sich ausgehend von ihrer Gesel-
lenausbildung in einem Bereich spezialisieren möchten, 
jedoch keine Weiterqualifikation auf Stufe 6 (insbeson-
dere zur Meisterin/zum Meister) anstreben.

• Nicht formale Bildungsangebote, wie z. B. Hersteller-
schulungen, werden sehr stark genutzt. Betriebe haben 
in der Regel einen besonderen Anreiz, Mitarbeiter/-in-
nen zu diesen Schulungen zu entsenden. Inwieweit hier 
generalisierbare oder ausschließlich produktbezogene 
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Kenntnisse und Fertigkeiten entwickelt werden, bleibt 
zunächst intransparent. In jedem Fall führen diese Qua-
lifizierungen nicht zu einem formalen Abschluss.

Kerngedanke des Projekts ist es daher, formale und nicht 
formale Bildungsangebote in einem curricularen Rahmen 
miteinander zu verzahnen. Schulungen von Herstellern 
könnten so z. B. Bausteine in einer formalen Gesamtqua-
lifikation darstellen, die neben den Herstellerschulungen 
und sonstigen nicht formalen Lernangeboten auch formale 
Qualifizierungsangebote der Handwerkskammer enthält 
und mit einer Prüfung abschließt (vgl. Abb. 1). Mit dem 
ersten Baustein auf DQR-5-Niveau kann ein Anreiz gesetzt 
werden, den Lernprozess fortzuführen.
Voraussetzung für den Erfolg dieses Modells ist, dass Be-
triebe diesem Abschluss einen Wert beimessen. Nur wenn 
eine marktgerechte Übereinstimmung von Kompetenz-
profilen der Abschlüsse mit Tätigkeitsprofilen der »Spezia- 
listinnen« und »Spezialisten« besteht, führt ein Abschluss 
auch zu einem betrieblichen Aufstieg.
Entsprechend dieser Maßgabe ist die Vorgehensweise im 
Projekt darauf angelegt, zunächst herauszufinden, welche 
Qualifizierungsbedarfe bestehen (Marktanalyse I). Dazu 
wurden in der ersten Projektphase die Tätigkeitsprofile 
von Spezialistinnen und Spezialisten in Betrieben des Me-
tallhandwerks (für die Berufe Metallbau und Feinwerk-
mechanik) untersucht. Sie basieren auf einer Analyse von 
Aufgabenbereichen und Tätigkeiten von Gesellinnen und 
Gesellen in Metallhandwerksbetrieben unterschiedlicher 
Größe und Ausrichtung und beschreiben Qualifikations-
bündel, die zur Bewältigung von betrieblichen Arbeits- 
und Geschäftsprozessen notwendig sind, in denen die 
Spezialistinnen und Spezialisten eingesetzt werden. Im 
Metallbau wurden bspw. Tätigkeitsprofile für »Gesellen/
Gesellinnen in Montage« und »Gesellen/Gesellinnen mit 
koordinierender Funktion« beschrieben (vgl. Hüttscher/
Rehbold i. V.). In beiden Profilen kann die Zunahme von 
digitalisierten Arbeitsprozessen (Nutzung von digitalen 
Kommunikationsmedien und Einsatz digitaler Arbeitsmit-
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tel im Fertigungsbereich) beobachtet werden. Die Analyse 
liefert ein detailliertes Bild darüber, in welchen Prozessen 
Spezialistinnen und Spezialisten mit einem bestimmten 
Profil eingebunden sind und welcher Qualifikationsbedarf 
mit den Tätigkeitsprofilen aus der Sicht der Betriebe ver-
bunden ist.
Im nächsten Schritt werden die bestehenden nicht for-
malen und formalen Qualifizierungsangebote analysiert 
(Marktanalyse II) und im Hinblick auf ihre Relevanz und 
Passung zu den Tätigkeitsprofilen und dem Qualifikations- 
bedarf bewertet. Auch werden vorhandene Lücken (fehlen-
des Angebot für Bedarfe) hinterfragt. Die Kernidee besteht 
darin, bezogen auf die unterschiedlichen Tätigkeitsprofile 
bestehende Weiterbildungen als Module einer Weiterbil-
dung mit Schwerpunktprofilen zu clustern und ggf. um 
weitere Module zu ergänzen. Die Analysen bilden die Ba-
sis für einen konzeptionellen Rahmen, der gemeinsam mit 
den Betroffenen entwickelt werden soll. Dazu sollen die 
Ergebnisse der Analysen Anbietern von Weiterbildungen 
(Verbände/Innungen, Bildungszentren der Handwerks-
kammern, Hersteller) sowie Prüfungsabteilungen von 
Handwerkskammern vorgestellt und im Hinblick auf mög-
liche Eckwerte einer rahmengebenden Weiterbildung dis-
kutiert werden.
Das zu entwickelnde Modell soll zudem den sich rasch 
wandelnden Qualifikationserfordernissen des Marktes ge-
recht werden und sich dynamisch an Veränderungen an-
passen können. Dazu wären neben der Prüfungsordnung 
und dem Rahmenlehrplan mit den aktuellen Modulen 
unter anderem Kriterien zu definieren, die neue Bausteine 
erfüllen müssen, um im Curriculum berücksichtigt werden 
zu können.

Anerkennung im Arbeitsprozess erworbener  
Kompetenzen in der Elektroindustrie

Im Gegensatz zum Metallhandwerk existiert in der Elek-
troindustrie bereits seit 2009 ein durch die Sozialpartner 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
e.V. (ZVEI) und IG Metall entwickelter Ordnungsrahmen, 

der alternative Karrierewege zur klassischen Aufstiegs-
fortbildung ermöglicht. Das Weiterbildungssystem Elek- 
trotechnik beinhaltet neue Abschlüsse unter stärkerer Be-
rücksichtigung informeller Lernprozesse im Prozess der 
Arbeit. Während das ET-Weiterbildungssystem Abschlüsse 
auch auf dem DQR-Niveau 6 zum/zur geprüften Prozess-
manager/-in vorsieht, wird im vorgestellten Projekt ET-WB 
zunächst das DQR-Niveau 5 auf der Spezialistenebene fo-
kussiert. Das Weiterbildungssystem ist bereits als solches 
innovativ, da die jeweiligen Weiterbildungsprofile nicht ei-
ner fachsystematischen Struktur, sondern der Prozesskette 
in Unternehmen entsprechen. Die Durchführung der Wei-
terbildung ist als arbeitsprozessorientierte Qualifizierung 
konzipiert (vgl. Müller/Schenk 2011). Da jedoch bis 
dato keine veröffentlichten Beispiele guter Praxis existie-
ren und so nur wenige einzelbetriebliche Umsetzungen der 
Weiterbildung erfolgt sind, setzt hier das Projekt ET-WB an.
Im entwickelten und derzeit erprobten Weiterbildungskon-
zept verbindet sich das Lernen im Prozess der Arbeit mit 
organisiertem Lernen (vgl. Abb. 2). Der gesamte Weiterbil-
dungsprozess wird durch betriebliche Fachberater/-innen, 
die i. d. R. auch die fachlichen Vorgesetzten der Teilneh-
menden sind, und Lernbegleiter/-innen unterstützt.
Die Weiterbildung beginnt mit einem Auftaktworkshop. 
Darin besteht der erste Schritt in der Identifizierung ei-
nes realen betrieblichen Qualifizierungsprojekts, das sich 
einem der vier beruflichen Spezialistenprofile des ET-Wei-
terbildungssystems zuordnen lässt. Die Durchführung 
dieses Projekts, das vom Anspruchsniveau der Kompe-
tenzbeschreibung auf DQR-Niveau 5 entspricht und damit 
oberhalb der Facharbeiterebene angesiedelt ist, bildet den 
Kern der Weiterbildung. Ein Beispiel aus den ersten Erpro-
bungen besteht in der innerbetrieblichen Prozessoptimie-
rung des Kunden-Services als Projekt eines angehenden 
Service-Spezialisten. Zudem wird im Auftaktworkshop 
die elektronische Lernumgebung zur Dokumentation des 
Arbeits- und Lernprozesses eingeführt (vgl. ausführlicher 
Elsholz/Kallies/Schönhold 2017). Diese Lernumge-
bung, die anders als bei üblichen Bildungsveranstaltungen 
nicht der Distribution von Lehrmaterial dient, sondern aus 
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der Perspektive der Lernenden erstellt wurde, ist zentral 
für die Prozessbegleitung.
Den zeitlich umfangreichsten Teil der Weiterbildung bil-
det die Durchführung des Qualifizierungsprojekts durch 
die Teilnehmenden über einen Zeitraum von i. d. R. acht 
bis zehn Monaten. Die Dokumentation dieses Prozesses 
im Rahmen der elektronischen Lernumgebung besteht zu-
nächst aus der Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte. 
Diese werden den vorgesehenen profiltypischen Arbeits-
prozessen des jeweiligen Spezialistenprofils der Fortbil-
dungsordnung zugeordnet und durch eigene Dokumente 
(Fotos, betriebliche Vorlagen etc.) ergänzt. Über Leitfragen 
erfolgt eine Reflexion von Problemen, alternativen Vorge-
hensweisen etc. Die Dokumentation in der Lernumgebung 
wird online durch die Lernbegleitung unterstützt. Das so 
erstellte E-Portfolio stellt die Grundlage für die prozess-
begleitenden Zwischengespräche dar. Darin wird der Pro-
jektfortschritt und damit das arbeitsprozessintegrierte
Lernen mit Lernbegleiter/-in und betrieblichem/-r Fachbe-
rater/-in im Hinblick auf den Projekt- und Lernfortschritt 
wiederholt besprochen und reflektiert. 
Eine wiederum stärker strukturierte Veranstaltung zur
Transfersicherung und Kompetenzfeststellung bildet den 
Abschluss der Weiterbildung. Hier haben die Teilnehmen-
den auf Basis der prozessbegleitenden Dokumentation 
Prozess und Produkt des Weiterbildungsprojekts zusam-
menhängend darzustellen und in einem Fachgespräch die 
erworbenen Kompetenzen nachzuweisen. Die formale
Anerkennung erfolgt über ein Zertifikat, in dem »die Brei-
te, die Tiefe und das Verfahren der Spezialistenqualifizie-
rung« auszuführen sind.* Darin werden sowohl das durch-
geführte Qualifizierungsprojekt als auch die erworbenen 
Kompetenzen detailliert ausgewiesen.

Erste Bilanz und Perspektiven

Beide Ansätze suchen nach Antworten auf die Frage, wie 
sich informell und nicht formal erworbene Kompetenzen 
validieren und auf einer Qualifikationsebene über dem 
Facharbeiterniveau (DQR-Niveau 5) anerkennen lassen.
Eine zentrale Herausforderung für beide Projekte besteht 
in der Schaffung größerer Akzeptanz dieser alternativen 
individuellen Karrierewege, denn nicht nur der Weg der 
Anerkennung ist neu, sondern auch das Spezialistenniveau 
ist in den meisten Unternehmen beider Branchen wenig 
geläufig.
Im Projekt StarQ-Spezialist werden daher die Betriebe bei 
der Tätigkeitsanalyse zur Ermittlung marktgerechter Tä-
tigkeitsprofile einbezogen. Die Relevanz der Fortbildung 
für die praktische Tätigkeit wird auf diese Weise evident. 
Die Akzeptanz der Weiterbildungsanbieter soll durch ihre 

 

 

 

 

Einbeziehung in die Erarbeitung des Metarahmens erreicht 
werden. Auch im Projekt ET-WB werden die beteiligten Un-
ternehmen eng in die Durchführung der Weiterbildung ein-
gebunden – von der Auswahl der Qualifizierungsprojekte 
bis zur Zertifizierung. Das gesamte Vorgehen inklusive der 
Art der Zertifizierung wird zudem in enger Abstimmung 
mit den Sozialpartnern ZVEI und IG Metall entwickelt, um 
dessen überbetriebliche Akzeptanz zu sichern.
Für die Adressatinnen und Adressaten der Weiterbildung 
besteht der Mehrwert hauptsächlich in der Schaffung von 
Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten jenseits klas-
sischer Aufstiegsfortbildungen. Aus betrieblicher und bil-
dungspolitischer Perspektive stellen die Weiterbildungs-
maßnahmen auf Spezialistenebene ein Instrument der 
Personalentwicklung bzw. Fachkräftesicherung dar. Beide 
Projekte befinden sich derzeit in der Entwicklungs- und 
Erprobungsphase. Das Erkenntnisinteresse besteht darin, 
zu prüfen, inwiefern die beiden innovativen Ansätze an 
die bestehenden (inner-)betrieblichen und bildungspoliti-
schen Strukturen anschlussfähig und auf andere Gewerbe 
übertragbar sind. s
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Kompetenzfeststellung und Anerkennung im Betrieb

Die Bedeutung von Kompetenzmanagement aus Sicht der psychologischen  
Vertragsbeziehung 
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Um Personalmanagement und längerfristige Unternehmensziele effizienter 

miteinander zu verbinden, setzen viele Betriebe auf ein strategisches Kom-

petenzmanagement. Der Beitrag untersucht anhand des Konzepts des psy-

chologischen Vertrags die damit verbundenen gegenseitigen Erwartungen 

zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten und beleuchtet die Bedeutung der 

Anerkennung von Kompetenzen in diesem Kontext. Grundlage für die Ana-

lyse sind Betriebsfallstudien, die im BIBB-Forschungsprojekt »Betriebliche 

Ansätze der Kompetenzfeststellung und Anerkennung informell erworbener 

Kompetenzen« (BAKA) durchgeführt wurden.

Kompetenzmanagement aus Sicht des  
psychologischen Arbeitsvertrags

Das Konzept des psychologischen Arbeitsvertrags, das ur-
sprünglich aus der Organisationsforschung kommt (vgl.
Argyris 1961; Schein 1980), bezeichnet die impliziten
wechselseitigen Erwartungen zwischen Arbeitgebern und 
Beschäftigten, die jenseits kodifizierter Vereinbarungen
(wie z. B. Arbeitsvertrag, schriftliche Betriebsvereinba-
rungen oder überbetriebliche Tarifverträge) bestehen (vgl.
Rousseau 1995). 
Das Arbeitsverhältnis wird als soziales Austauschverhält-
nis verstanden, das durch ein gegenseitiges Geben und
Nehmen zwischen den Beschäftigten und ihrem Arbeit-
geber gekennzeichnet ist. Im juristischen Arbeitsvertrag
ist zwar der vereinbarte Tausch »Arbeitskraft gegen Ent-
gelt« geregelt, die damit verbundenen konkreten Inhalte 
sind aber nicht im Detail aufgeführt. Stattdessen bestehen 
zahlreiche – mehr oder weniger implizite – Erwartungen 
an die wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer/-in, die über diesen formalen 
Vertrag hinausgehen. Aus Arbeitgebersicht gehören dazu
z. B. Erwartungen an den konkreten Umfang der zu erbrin-
genden Leistung oder an das persönliche Engagement. Ar-
beitnehmerseits können dies Erwartungen an bestimmte 
Karrieremöglichkeiten oder Gehaltsentwicklungen sein.
Der Austausch beginnt dann, wenn sich die eine Seite
durch das, was sie erhält, verpflichtet fühlt, etwas zurück-
zugeben. Von einem Vertragsverhältnis kann schließlich
gesprochen werden, wenn dieser Austausch zu einem sich 
wiederholenden Erwartungs- und Verhaltensmuster zwi-
schen den Partnern führt. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neuere Forschungsarbeiten stellen fest, dass sich die In-
halte von psychologischen Verträgen in den letzten Jah-
ren verändert haben (vgl. Wilkens/Küpper/Ruiner 2011; 
Hauff 2007). Auslöser dafür sind vor allem die zuneh-
mende Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen und die 
Abnahme unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse. Wäh-
rend der sogenannte traditionelle psychologische Vertrag 
im Kern durch Erwartungshaltungen wie Arbeitsplatzsi-
cherheit, Fürsorgepflichten des Arbeitsgebers, Vertrauen 
und Loyalität gekennzeichnet ist (vgl. Anderson/Schalk 
1998; Wilkens 2006), entstehen durch eine sich wan-
delnde Arbeitswelt neue Erwartungshaltungen, die alte 
ersetzen oder ergänzen. Diese sind vor allem Flexibilität 
(Akzeptanz von Unsicherheit) sowie eine hohe Leistungs- 
orientierung und Eigenverantwortung (vgl. Wilkens 2006).
Für viele Betriebe ist das Erkennen, Verstehen, Messen und 
Managen von Kompetenzen zu einem wichtigen Teil des 
Personalmanagements geworden. Viele haben dazu eigene 
Kompetenzmodelle entwickelt, die sie für die Personalent-
wicklung und als Grundlage für weitere Unternehmens-
schritte verwenden. Kompetenzen sind somit zentrale
Basis der Austauschbeziehung im neuen psychologischen 
Vertragskonzept und dienen der Steuerung der Leistungs-
erbringung. Das zeigen auch Forschungsergebnisse zum 
»Kompetenzmanagement in deutschen Unternehmen«
(vgl. Bauer/Karapidis 2013). Demnach sehen rund zwei 
Drittel der befragten Unternehmen einen sehr hohen bzw. 
hohen Beitrag von Kompetenzmanagement in der Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit sowohl des Unternehmens 
als auch der Beschäftigten und somit in der Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit. 
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Idealerweise ergeben sich für beide Seiten Vorteile: Der 
Betrieb erwartet Zugriff auf die Kompetenzen der Beschäf-
tigten und deren Einsatz im Sinne der Unternehmensziele. 
Die Beschäftigten ihrerseits erwarten durch die Offenle-
gung ihrer Kompetenzen auch Vorteile für sich und ihre 
eigene berufliche und persönliche Entwicklung.
Diese wechselseitigen Erwartungen werden im Folgenden 
anhand der Ergebnisse aus dem BIBB-Forschungsprojekt 
BAKA genauer betrachtet: Ausgewertet wurden sechs Be-
triebsfallstudien, in die neben Führungskräften und Per-
sonalverantwortlichen (n = 14) auch Beschäftigte (n = 3) 
und ein Betriebsratsvorsitzender einbezogen wurden. Ziel 
war es zu ermitteln, welche Erfahrungen die Befragten bei 
der Umsetzung des Kompetenzmanagements gemacht ha-
ben und ob auch eine Anerkennung der festgestellten Kom-
petenzen in den Betrieben stattfindet (vgl. Infokasten).

Erwartungen des Betriebs oder Verpflichtungen 
der Beschäftigten

Der Prozessmanager eines mittelständischen Betriebs, 
der zum Zeitpunkt des Interviews mit der Einführung ei-
nes Kompetenzmanagements befasst war, beschreibt die 
Funktion wie folgt: Kompetenzmanagement »ist ja ein 
Dialog. Der muss funktionieren, weil ansonsten sitzt die Ge-
schäftsleitung hier als Kapitän auf dem Schiff, aber kann das 
Schiff nicht steuern, weil der Kontakt zum Rudermann nicht 
da ist. Und der Kapitän segelt als blinder Passagier auf eine 
Insel oder auf einen Eisberg zu. Man möchte hier Zugriff auf 
das Können und Wollen der Mitarbeiter bekommen und dies 
dann systematisch, im Interesse beider, entwickeln.« (Pro-
zessmanager mittelständisches Unternehmen)
Mit diesem Zitat wird deutlich: Allein die Fähigkeit, eine 
Tätigkeit auszuüben, bedeutet noch nicht, dass auch wie 

gewünscht gearbeitet wird. Der Betrieb möchte nicht nur 
die Kompetenzen (»das Können«) der Beschäftigten, son-
dern zusätzlich deren Motivation (»das Wollen«) nutzen. 
Damit ein Betrieb erfolgreich ist, muss Arbeitsvermögen in 
wirkliche Arbeit umgesetzt werden, und zwar in möglichst 
viel, möglichst engagierte und optimal an den betriebli-
chen Zielen ausgerichtete Arbeit (vgl. Minssen 2012). Mit 
der Betonung des »Könnens« und des »Wollens« wird auch 
an innere Verpflichtungsstrukturen der Beschäftigten ap-
pelliert. Dies ist ein wichtiger Aspekt des psychologischen 
Vertrags, der auf Verbindlichkeit der Leistungserfüllung 
über Anreize des Arbeitgebers an die Beschäftigten zielt.
Die Betriebsvertreter/-innen sehen eine hohe individuelle 
Verantwortung bei den Beschäftigten, die Entwicklung des 
eigenen Kompetenzprofils voranzutreiben: »Nicht das eine 
ist privat und das andere ist jetzt betrieblich.« Diese Spaltung 
gilt es aufzuheben und stärker auf sich selber gucken, »was 
kann ich denn und was hab’ ich im Bauchladen, und dann 
kann man schauen, wo bin ich jetzt grad, was kann ich davon 
einsetzen?« (Bildungsverantwortliche Großbetrieb)
Die befragten Führungskräfte sehen den Betrieb vor allem 
in der Verantwortung, einen Rahmen zu schaffen, um vor-
handene Kompetenzen benennen und weiterentwickeln 
zu können. Sie erarbeiten dazu Kompetenzprofile, die in 
der Regel auf bestimmte Tätigkeiten im Betrieb bezogen 
und anforderungsorientiert formuliert sind. Ein »Soll-Ist-
Abgleich« soll dadurch möglich und Qualifizierungsbedarf 
ableitbar werden. Den Betriebsfallstudien zufolge sind es 
vor allem Mitarbeitergespräche, die im Rahmen der Perso-
nalentwicklung genutzt werden, um die Kompetenzen der 
Beschäftigten durch Selbst- und Fremdreflexion mit der 
Führungskraft festzustellen und in die bestehenden Profi-
le einzuordnen. In diesem Rahmen könnten Beschäftigte 
selbst dafür Sorge tragen, auch auf solche Kompetenzen 
hinzuweisen, die gegebenenfalls nicht Teil eines bestehen-
den Kompetenzprofils sind.

Erwartungen der Beschäftigten oder  
Verpflichtungen des Betriebs

Das Kompetenzmanagement basiert auf der Annahme, 
dass es eine Konvergenz betrieblicher und individueller 
Interessen gibt (vgl. Abb., S. 38). Bei den Beschäftigten be-
steht das Interesse darin, dass die Kompetenzentwicklung 
auch ihnen selber zugutekommt und Fähigkeiten weiter-
entwickelt, die beruflich und privat nützlich sind. Das ist 
eine Besonderheit dieser psychologischen Vertragsbezie-
hung im Kontext des Kompetenzmanagements.
Die Frage ist also: »Was hat der Kollege davon?« (Betriebs-
rat eines Großbetriebs). Wenn Beschäftigte diese Frage 
nicht beantworten können, sind bestehende Erwartungen 
nicht erfüllt worden; der Austausch hat nicht funktioniert. 
Welchen Mehrwert können sie aber erwarten? Welche 

http://www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/dapro.php?proj=2.2.307
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Versprechungen gehen die Betriebe ein, wenn sie strategi-
sches Kompetenzmanagement im Betrieb umsetzen?
Kompetenzmanagement verspricht zunächst Transparenz. 
So unterstreicht der Personalverantwortliche eines mittel-
ständischen Betriebs: »Jeder Beschäftigte sollte sich natür-
lich gerecht beurteilt fühlen, er soll sagen: Ja, das sind objek-
tive Maßstäbe.«
Damit die Austauschbeziehung im Gleichgewicht bleibt, 
haben Betriebe darüber hinaus i. d. R. aber weitere Ver-
pflichtungen: Im Anschluss an eine Kompetenzfeststellung 
können Beschäftigte konkrete Schritte erwarten, die sie in 
ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung unterstüt-
zen.
Wenn im betrieblichen Kontext von Anerkennung der 
Kompetenzen die Rede ist, bedeutet dies vor allem, den 
Beschäftigten individuelle Maßnahmen zur Kompetenz-
entwicklung anzubieten. »Qualifizierung nach dem Gieß-
kannenprinzip« (Bildungsverantwortliche Großbetrieb) 
sei heute nicht mehr das Ziel. Die Kompetenzfeststellung 
könne natürlich auch andere oder höherwertigere Aufga-
benbereiche zur Folge haben.
Insgesamt können die Beschäftigten also erwarten, sich 
entsprechend ihren Wünschen und Fähigkeiten beruflich 
weiterentwickeln zu können. Der Fokus liegt dabei nicht 
nur auf der klassischen vertikalen Karriere, sondern kann 
auch auf eine horizontale – eine Fachkarriere – abzielen. 
Voraussetzung ist immer, wie oben dargestellt, eine ent-
sprechende Eigeninitiative der Beschäftigten und deren 
Unterstützung des Kompetenzmanagements.

Herausforderungen für das Kompetenz- 
management

Ziel des Kompetenzmanagements ist es, durch die Berück-
sichtigung der betrieblichen und individuellen Interessen 
die Effizienz des Unternehmens zu steigern. Eine wichtige 
Rolle spielen dabei positive Anreize und erweiterte Mög-
lichkeiten für Beschäftigte, die eigene Arbeitstätigkeit mit-
zugestalten, sich darüber weiterzuentwickeln und insge-
samt eine höhere Zufriedenheit in der Arbeit zu erlangen. 
Ein Zuständiger für die Personalentwicklung beschreibt 
diesen Win-win-Effekt aus eigener Erfahrung wie folgt: 
»Wenn ich was habe, was mir Spaß macht, (…), bringe ich 
natürlich eine bessere Leistung und bringe mich besser ein 
und denke mehr über den Tellerrand hinaus, als wenn ich 
jetzt hier irgendwo eine Tätigkeit hätte, wo ich sage, so, hof-
fentlich ist bald 16 Uhr, und ich kann gehen.« (Personalent-
wickler Großbetrieb)
Ihre Kompetenzen einbringen und erweitern zu können, 
erwarten die Beschäftigten: Der Betrieb stellt ihnen dies 
mit dem Kompetenzmanagement in Aussicht und erzeugt 
darüber auch eine stärkere Mitarbeiterbindung. Die Betrie-
be erwarten ihrerseits von den Beschäftigten mehr persön-
liches Engagement und höheren Einsatz von Kompetenzen 
in der Arbeit, die über die Qualifikationserwartungen, wie 
sie im formalen Arbeitsvertrag festgelegt sind, hinausge-
hen. Alle Beschäftigten hätten schließlich die Möglichkeit, 
von den Angeboten zu profitieren, sich zu entwickeln. Man 
wolle »den Hund aber nicht zum Jagen tragen« (Personal-
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entwickler Großbetrieb). Die wechselseitigen Erwartun-
gen sind in der Abbildung aufgeführt.
Ob der psychologische Vertrag funktioniert und das dort 
geregelte Geben und Nehmen im Gleichgewicht bleibt, 
hängt davon ab, inwieweit die gegenseitigen Angebote und 
Erwartungen von Betrieb und Beschäftigten übereinstim-
men. Oder anders formuliert: Nur wenn sich auf beiden 
Seiten der erwartete Nutzen einstellt, bleibt der Vertrag 
erhalten und trägt zur Effizienz – sowohl aus unternehme-
rischer als auch aus individueller Perspektive – bei. Zu ei-
nem Bruch des Vertrags kann es dann kommen, wenn sich 
eine subjektiv wahrgenommene Diskrepanz zwischen dem 
Ist- und dem (versprochenen oder erwarteten) Soll-Zu-
stand einstellt (vgl. Coyle-Shapiro 2002).
Für das Kompetenzmanagement ist damit eine große He-
rausforderung verbunden: »Der Ansatz ist der, dass man 
nicht mehr in Mitarbeitern denkt, sondern in Kompetenzen. 

Welche Kompetenzen hat ein Mitarbeiter? Welche Kompeten-
zen brauchen wir? Wie stellen wir die fest? Wie entwickeln 
wir die zielgerichtet und zwar im Interesse des Unternehmens 
und im Interesse des Mitarbeiters?« (Führungskraft mittel-
ständischer Betrieb)
Basis sind die Kompetenzen, die Beschäftigten jedoch 
müssen mit ihren beruflichen und persönlichen Erwartun-
gen sichtbar bleiben: Ein reines Denken in Kompetenzen, 
wie hier beschrieben, wird kontraproduktiv sein und das 
Gleichgewicht des Austauschs negativ beeinflussen. In der 
betrieblichen Praxis ist es oft schwierig, den Interessen bei-
der Seiten gerecht zu werden. Ein erster Schritt in einem 
gut funktionierenden Kompetenzmanagement ist daher, 
die wechselseitigen Erwartungshaltungen zu kennen und 
zu berücksichtigen. Das Konzept des psychologischen Ver-
trags schärft diesen Blick und macht die Herausforderun-
gen deutlich. s
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Kompetenzen aus dem Ehrenamt für Betriebe 
sichtbar machen

Ergebnisse des EU-Projekts DesTeVa
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Prof. Dr., Professor für Wirtschaftspädagogik an 
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Ehrenamtlich Tätige eignen sich durch ihr Engagement 

Wissen und Können an, was jedoch bislang wenig sys-

tematisch dokumentiert werden konnte. Somit bleiben 

auch für Arbeitgeber diese Potenziale weitgehend un-

sichtbar. Im Rahmen des EU-Projekts DesTeVa wurde 

ein Online-Tool entwickelt, das es ehrenamtlich Tätigen 

ermöglicht, ihre informell erworbenen Kompetenzen 

systematisch zu beschreiben und zu dokumentieren. Im 

Beitrag werden Konzeption und Anwendung des Tools 

und Verwertungsmöglichkeiten vorgestellt.

Relevanz der Sichtbarmachung von Kompetenzen

»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. 
Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon hat«. 
Dieses mit Ironie gespickte Descartes-Zitat ist über 400 Jah- 
re alt, aber aktueller denn je: Wie schätzt man Wissen und 
Können zutreffend ein? Vor allem dann, wenn Wissen und 
Können nicht in einem Zertifikat bescheinigt wird. Ein 
Beispiel hierfür ist ehrenamtliches Engagement: Einen Eh-
renamtstag für die Stadt organisieren, Kindern am Nach-
mittag beim Lesenlernen helfen, das Management einer 
Jugendsportmannschaft übernehmen – drei Beispiele,
bei denen Lernen situationsbezogen und nicht in formale 
Bildungsstrukturen eingebunden ist. Lernen erfolgt hier 
informell (vgl. Livingstone 2006). Mit Blick auf die Ver-
wertung dieser Kompetenzen sind jedoch zwei Herausfor-
derungen verbunden: Erstens sind die in informellen Lern-
prozessen erworbenen Kompetenzen häufig für Dritte (z. B. 
einen Arbeitgeber) nicht transparent. Zweitens können die 
informellen Lernergebnisse von den ehrenamtlich Tätigen 
schwer expliziert werden, da sie i. d. R. ein praktisches 
Handlungswissen widerspiegeln (vgl. Eraut 2004). Das 
bedeutet, dass sie ihre Potenziale nicht nachweisen und 
ihre erworbenen Fähigkeiten selbst schwer systematisieren 
können. Eine Lösung für die skizzierten Herausforderun-
gen wurde im EU-Projekt DesTeVa entwickelt.

 

EU-Projekt DesTeVa: Konzeption und Vorgehen

Die Entwicklung eines Online-Tools zur Validierung infor-
mell erworbener Kompetenzen im Ehrenamt war das Ziel 
des Projekts »Destination eValidation of Volunteers (DesTe-
Va)«. Im Projekt-Konsortium arbeiteten unterschiedliche  
Institutionen (u. a. Universitäten, Non-Profit-Organisatio-
nen, Unternehmen) aus acht europäischen Ländern (Finn-
land, Türkei, Portugal, Bulgarien, Spanien, Italien, England, 
Rumänien, Deutschland) zusammen. Die Entwicklungsar-
beit war durch drei Kernbereiche gekennzeichnet.

1. Perspektive europäischer Raum: Um die Gesamtheit des 
europäischen Raums zu berücksichtigen, fungierte im Pro-
jekt der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) als Basis 
für die Dokumentation und Validierung der Kompetenzen. 
Für die Entwicklung des Online-Tools wurden die Dimen- 
sionen des EQR in den Niveaustufen 2–5 aufgenommen, 
da der Higher-Education-Bereich ausgeblendet wurde.

2. Systematisierung der Kompetenzprofile: Damit die 
Nutzer/-innen des Online-Tools in der Lage sind, ihre Kom-
petenzen zu beschreiben, wird ein Raster benötigt. In ein-
zelnen europäischen Ländern kommen Verfahren zur Do-
kumentation erworbener Fähigkeiten im Ehrenamt (z. B. 
Engagementnachweis NRW) oder als Teil von Kompetenzbi-
lanzkonzepten (wie u. a. dem ProfilPass) sowie erste empi-
rische Modelle zu »volunteering skills« (vgl. Rego/ZÓzimo/
Correia 2014) zum Einsatz. Allerdings fehlt es bislang an 
einem europäischen Kompetenzmodell im Ehrenamtsbe-
reich. Aus diesem Grund wurde im Projekt auf das Konzept 
der Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen der EU 
(u. a. Lernkompetenz, Eigeninitiative) Bezug genommen. 
Schlüsselkompetenzen ermöglichen es den Bürgerinnen 
und Bürgern, in einer wissensbasierten Gesellschaft be-
schäftigungsfähig zu sein und sich persönlich zu entfalten 
(vgl. EU-Kommission 2007). Das Modell der Schlüsselkom-
petenzen wurde in Orientierung am Modell der »voluntee-
ring skills« nach Rego/ZÓzimo/Correia (2014) zu sechs 
Kompetenzdimensionen zusammengefasst:
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• kommunikative Kompetenz,
• digitale Kompetenz,
• Lernkompetenz,
• soziale Kompetenz,
• Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz,
• Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit.

3. Validierung der Kompetenzprofile: Neben der Systema-
tisierung der Kompetenzen gilt es, die Ausprägung der Kom-
petenzen einzuschätzen. Validierung von Lernergebnissen 
zielt auf die Sichtbarmachung und Einschätzung von Kom-
petenzen, die Personen in einem Kontext – hier ehrenamt-
liches Engagement – erworben haben. Die Einschätzung ist 
an Standards zu orientieren (vgl. Cedefop 2009). Für die 
Entwicklung des Online-Tools spiegelten die Standards die 
Deskriptoren des EQR wider, welche jeweils für die Kom-
petenzdimensionen durch Expertinnen und Experten aus 
dem Ehrenamtsbereich messbar gemacht wurden. So wur-
de u. a. kommunikative Kompetenz im Bereich Fähigkeiten 
auf Niveaustufe 2 als »Fähig sein, einfache Werkzeuge zur 
Kommunikation im Ehrenamt zu nutzen« und auf Niveau- 
stufe 5 »Fähig sein, erweiterte Informations- und Kommuni-
kationswerkzeuge in der Freiwilligenarbeit zu verwalten und 
zu verbessern« definiert.1 Die Bewertung der Kompetenzen 
wird über eine Selbst- und Fremdeinschätzung umgesetzt.

Online-Tool: Fünf Schritte zur Sichtbarmachung 
von Kompetenzen

Das Online-Tool2 ist in fünf Schritte strukturiert. In Schritt 
eins geht es um die Dokumentation bisheriger Aktivitäten 
beim ehrenamtlichen Engagement. Die Aktivitäten wer-
den beschrieben und über Fotos u. Ä. illustriert. In Schritt 
zwei geht es um die schriftliche Reflexion der Aktivitäten, 
systematisiert anhand der sechs Kompetenzdimensionen. 
Die Reflexion wird über Orientierungsfragen angeleitet. 
Schritt drei stellt die Selbsteinschätzung dar. Zunächst 
müssen die Ehrenamtlichen eine Niveaustufe festlegen, in 
welcher sie geprüft werden wollen (z. B. Niveaustufe 2). 
Dann schätzen sie sich über Statements in den jeweiligen 
Kompetenzdimensionen anhand einer fünfstufigen Skala 
ein. Schritt vier stellt die Fremdeinschätzung dar, die von 
mindestens vier Peers der/des Ehrenamtlichen anhand der 
gleichen Statements wie in der Selbsteinschätzung vorge-
nommen wird. Die Peers können Kolleginnen und Kolle-
gen, Vorgesetzte oder Klientinnen und Klienten der/des 
Ehrenamtlichen sein. In Schritt fünf wird das Ergebnis von 
Selbst- und Fremdeinschätzung ausgewertet und anhand 
eines Nachweises (PDF-Dokument) dokumentiert. 

Verwertungsmöglichkeiten

Das Ehrenamt übernimmt eine wichtige Funktion für den 
Zusammenhalt einer Gesellschaft. Mit dem vorgestellten 
Online-Tool können Ehrenamtliche ihre in vielfältigen
Handlungsfeldern erworbenen Kompetenzen transparent 
machen. Verwertungsmöglichkeiten entstehen auf drei
Ebenen:
1. Individuelle Ebene: Den Ehrenamtlichen wird die Mög-

lichkeit gegeben, ihre praktisch erlebten Handlungs- 
situationen zu reflektieren und systematisch die dabei 
entwickelten Kompetenzen sichtbar zu machen.

2. Ebene des Beschäftigungssystems: Durch die Sichtbar-
machung der informell erworbenen Kompetenzen ent-
steht für Betriebe die Möglichkeit, die Potenziale ihrer 
Bewerber/-innen – oder auch Mitarbeiter/-innen, wel-
che nebenberuflich ehrenamtlich engagiert sind (»cor-
porate volunteering«) – auf Basis der ehrenamtlichen 
Erfahrungen systematisch aufzunehmen.

3. Europäische Ebene: Durch die Anbindung des On-
line-Tools an europäische Steuerungsinstrumente wird 
eine Verwertung der Kompetenzen über die nationalen 
Grenzen hinaus möglich und die Mobilität zwischen 
den einzelnen Ländern gefördert. Gerade Jugendliche,
die ein freiwilliges soziales Jahr mit einem Auslandsauf-
enthalt verbinden, können von einem solchen Instru-
ment profitieren. Das Online-Tool steht derzeit in acht 
verschiedenen Sprachen zur Verfügung. s
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Wenn Qualifikationen reisen

Das Projekt »Anerkannt!« motiviert und informiert zur Anerkennungskultur

EDITH ZITZ
inspire – Verein für Bildung und Management, 
Graz, Österreich

Sowohl bei (un-)selbstständig Beschäftigten als auch bei 

Unternehmen stellen sich Fragen der Anerkennung von 

im Ausland erworbenen Qualifikationen: Nach wie vor 

sind etwa 25 Prozent der Migrantinnen und Migranten 

in Österreich unter ihrem Ausbildungsniveau beruflich 

tätig. Zugleich steigt derzeit durch die verbesserte wirt-

schaftliche Konjunktur der Fachkräftebedarf. Vor diesem 

Hintergrund möchte das Projekt »Anerkannt!« zu einer 

gelingenden Anerkennungskultur in Zeiten anhaltender 

Migrations- und Fluchtbewegungen beitragen. Ziele 

und Vorgehen werden im Beitrag vorgestellt.

Berufliche Situation von Migrantinnen und 
Migranten 

Wie Daten von Statistik Austria (2016) verdeutlichen,
fühlte sich im Jahr 2014 mehr als ein Fünftel der migranti-
schen Beschäftigten in Österreich überqualifiziert (22 %); 
demgegenüber waren es nur neun Prozent der Personen 
ohne Migrationshintergrund. Frauen mit Migrationshin-
tergrund betrifft dies laut Österreichischem Integrations-
fonds (vgl. ÖIF 2016, S. 37) sogar mit 27 Prozent noch in 
stärkerem Maß. Die im Vergleich zur einheimischen Bevöl-
kerung schlechtere Erwerbsarbeitsintegration von Migran-
tinnen und Migranten stellt – gekoppelt mit der erlebten 
Dequalifizierung – eine Hürde für qualifizierte Beschäfti-
gung dar. In der Folge wird die Abhängigkeit vom sozialen 
Sicherungssystem verstärkt, die persönliche Autonomie 
beeinträchtigt, und es entsteht volkswirtschaftlicher Scha-
den, weil Potenziale nicht eingebracht werden können.
Auf Arbeitgeberseite sind teils Vorbehalte gegenüber aus-
ländischen Abschlüssen feststellbar (vgl. Kirilova u. a. 
2016, S. 68), da sie den Wert der Qualifikationen im Ver-
gleich zu österreichischen Abschlüssen nicht richtig ein-
schätzen können. Auch dies kann zur Benachteiligung von 
Migrantinnen und Migranten führen.

 

Verbesserung durch neue Rechtslage?

2016 trat das österreichische Anerkennungs- und Bewer-
tungsgesetz in Kraft. Dadurch wurde das Anerkennungs-
verfahren transparenter und schneller. Trotz dieser Verbes-
serungen erleben viele Beteiligte Anerkennungsverfahren 
nach wie vor als einen »Dschungel«. Durch die hohe Anzahl 
von rechtlichen Bestimmungen und daraus abzuleitenden 
verfahrensrechtlichen und -technischen Unterschieden 
bleibt die Anerkennungslandschaft komplex. Zudem ist 
die Verfahrensdurchführung zum Teil mit erheblichen Kos-
ten verbunden.
Der hohe Bedarf an Anerkennungs-Know-how leitet sich 
auch aus einer 2016 im Bundesland Steiermark durchgeführ-
ten Online-Befragung bei KMU ab (nicht veröffentlichte in- 
spire-Studie). Auf die Frage »Warum arbeiten so viele Migran-
tinnen und Migranten unter ihrem Ausbildungsniveau?« 
gaben nach mangelnden Sprachkenntnissen (84 %) fast die 
Hälfte der Befragten (48 %) die fehlende Anerkennung von 
ausländischen Bildungsabschlüssen und bürokratische Hür-
den (44 %) an (vgl. Abb.). Ähnliche Einschätzungen doku-
mentiert auch der Integrationsbericht des Bundesministe-
riums für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA 2016). 
Konkrete Beiträge zur Behebung dieser strukturellen Barrie-
ren und zur Beratung mit Anerkennungsverfahren betrauter 
Akteure sind daher besonders gefragt.

»Anerkannt!« – Projektziele und Handlungsfelder

»Anerkannt!« richtet sich einerseits an alle Akteure, die 
mit Fragen der Berufsanerkennung befasst sind. Anderer-
seits werden potenzielle Arbeitgeber angesprochen. Ziel 
ist es, sie zu sensibilisieren bzw. praxisnah zu informie-
ren (vgl. Infokasten). Besonders zu nennen sind bei den 
Partnern ENIC NARIC Austria, der ÖIF mit der Plattform 
www.berufsanerkennung.at, für die Verfahren zuständige 
Behörden sowie Forschungseinrichtungen wie die Donau 
Universität Krems und die Anlaufstellen für Personen mit 
im Ausland erworbenen Qualifikationen. Im Folgenden 
werden zentrale Projektaktivitäten skizziert.
Förderung von Netzwerken und Kooperationen: Der 
Projektfokus liegt auf der Unterstützung von – etwa in 
Form von institutionsspezifischen Workshops – und dem 
Austausch mit verfahrensdurchführenden Behörden, mit 
Akteuren der Sozialpartnerschaft (Arbeitsmarkt-Institutio- 
nen, Gewerkschaften, Wirtschaftskammern), Klein- und 
Mittelbetrieben sowie mit (zukünftigen) migrantischen 
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Beschäftigten. KMU werden durch Betriebsbesuche einer-
seits vor Ort sensibilisiert, andererseits werden ihre Erfah-
rungen für weiterführende Handlungsempfehlungen do-
kumentiert. Auch die Netzwerkentwicklung zwischen dem 
Integrationsbereich und der Regional- und Stadtentwick-
lung ist ein wichtiger Aspekt der Projektarbeit.
Ermutigung zur Anerkennung: »Anerkannt!« macht ge-
meinsam mit vielen Partnern die Möglichkeiten der An-
erkennung – Bewertung, (Berufs-)Anerkennung, Validie-
rung, Anrechnung von Qualifikationen – breit bekannt, 
etwa durch Fachvorträge bei Veranstaltungen mit Multi-
plikatoren. Es ermutigt Migrantinnen und Migranten zur 
Anerkennung ihrer Qualifikationen, bearbeitet strukturel-
le Barrieren im Anerkennungssystem, etwa durch Fokus-
gruppen mit Behörden und Bildungsinstitutionen, deren 
Ergebnisse in den Prozess zum Anerkennungsgesetz ein-
gespeist wurden, und motiviert Arbeitgeber zu von der 
ethnischen Herkunft her gemischten Teams. »Anerkannt!« 
arbeitet dabei mit einem motivierenden Best-practice-Zu-
gang. Das Projekt dient über seine Kommunikationska-
näle als Drehscheibe für die Verbreitung zielgruppenspe-
zifischer Maßnahmen und Materialien aller Partner, was 
den kooperativen »Anerkennungs-Spirit« stärken soll. Das 

Team steht für Workshops, Vorträge, Fachanfragen und 
Forschungskooperationen zur Verfügung.
Trendmonitoring und zielgruppenspezifischer Transfer: 
Trendmonitoring hinsichtlich kommender Migrationsbe-
wegungen aus dem afrikanischen Raum ist ein weiteres 
Element in der Tätigkeit des Projekts. Zudem wird die 
Schnittstelle zum internationalen Fachdiskurs und dessen 
Verzahnung mit regionalen Entwicklungen forciert. Der 
Transfer der Ergebnisse in andere Projekte bzw. Strategien 
und Planungen ist zentrales Anliegen des auf Multiplikato-
renarbeit ausgerichteten Projekts »Anerkannt!«.
Wertschätzende Ansprache: »Anerkannt!« hat mit einer 
wertschätzenden Öffentlichkeitsarbeit im Sinne einer po-
sitiven, populär ausgestalteten Ansprache an bisher wenig 
erreichte Zielgruppen viel Erfahrung. Das Projekt trägt 
mit seinen breiten Kooperationsbündnissen zu einem sen-
sitiv geführten Anerkennungsdiskurs bei, der rassistische, 
sexistische oder ausgrenzende Zuschreibungen themati-
siert, diese wo immer möglich unterbindet und zu inklusi-
vem Tun motiviert.
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Literaturauswahl zum Themenschwerpunkt:  
Kompetenzen anerkennen

Monografien

Kompetenzerfassung im Beratungsfeld Bildung, 
Beruf und Beschäftigung
Christiane Schiersmann; Crina M. Petersen, Peter 
Weber. Bertelsmann, Bielefeld 2017, 112 S., 34,90 EUR, 
ISBN 978-3-7639-5599-2
Mit den diagnostischen Instrumenten zur Professionalisie-
rung der Beratungskompetenz können Beratende die Qua-
lität ihrer Beratung erfassen, bewerten und reflektieren. 
Grundlage des multimodalen Modells zur Erfassung von 
Handlungskompetenzen ist ein theoretisch und empirisch 
fundiertes Kompetenzprofil. Das Buch führt in die theore-
tischen Grundlagen ein und stellt die empirisch validierten 
Instrumente vor, die die Beratenden im Selbststudium be-
arbeiten können. Ein Code im Buch verschafft Zugang zu 
Arbeits- und Analysewerkzeugen.

Handbuch Informelles Lernen
Matthias Rohs (Hrsg.). Springer, Wiesbaden 2016,  
691 S., 89,99 EUR, ISBN 978-3-658-13001-5
Informelles Lernen ist von einer vermeintlichen »Restka-
tegorie« zu einem etablierten Bestandteil der Diskussion 
in vielen pädagogischen Handlungsfeldern geworden. Das 
Handbuch führt in diese Diskussion ein, indem es einen 
systematischen Überblick über die historische Genese, die 
theoretischen Grundlagen, empirische Erkenntnisse und 
forschungsmethodische Ansätze gibt. Renommierte Ex-
perten stellen den Diskussionsstand aus dem Blickwinkel 
verschiedener pädagogischer Teildisziplinen, Lebenspha-
sen, Kontexte und Inhalte vor, mit besonderem Augenmerk 
auf den digitalen Medien.

Anerkennung informellen und non-formalen 
Lernens in Deutschland
Stefanie Velten; Gunvald Herdin. BIBB, Bonn 2016, 
53 S. – URL: www.bibb.de/dokumente/pdf/a24_ 
Expertenmonitor_Anerkennung_informellen_Lernens_
April_2016.pdf (Stand: 11.10.2017)
Der BIBB-Expertenmonitor Berufliche Bildung hat 2015 
Berufsbildungsexperten befragt: Insgesamt messen sie 
der Anerkennung informellen und nicht formalen Lernens 
eine hohe Bedeutung bei. 70 Prozent sprechen sich für 
ein deutschlandweit einheitliches Anerkennungssystem 
aus. Die bisherigen Verfahren wie beispielweise die Ex-
ternenprüfung werden mehrheitlich als unzureichend er-
achtet. Neben einer allgemeinen Einschätzung wurden die 
Berufsbildungsfachleute auch gebeten, konkrete Gestal-
tungsoptionen eines (möglichen) Anerkennungssystems 
zu bewerten. Die Mehrheit plädiert für eine Vergabe von 
Teilqualifikationen oder Prüfungszugangsberechtigungen.

Europäische Leitlinien für die Validierung nicht 
formalen und informellen Lernens
Cedefop (Hrsg.). Amt für Veröffentlichungen der Europä- 
ischen Union, Luxemburg 2016, 79 S., – URL: www.cedefop. 
europa.eu/files/3073_de.pdf (Stand: 11.10.2017)
Die Validierung von nicht formalem und informellem Ler-
nen wird als Weg zur Verbesserung des lebenslangen Ler-
nens angesehen. Die Leitlinien sollen diesen Prozess unter-
stützen. Für jedes Thema aus der Empfehlung des Rates 
zur Validierung werden Checklisten mit einer Reihe von 
Fragen aufgestellt. Sie dienen der Reflexion über die für ef-
fektive Validierungsregelungen relevantesten Aspekte.

Kompetenzen junger Menschen anerkennen – 
den Berufseinstieg fördern
Rita Bergstein u. a. Berlin, 2016, 15 S. – URL:  
http://news.bagkjs.de/media/raw/Eckpunktepapier_
Kompetenzen_anerkennen.pdf (Stand: 11.10.2017)
Trotz positiver Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und 
Fachkräftemangels bleiben relativ konstant rund 15 Pro-
zent aller jungen Menschen bis 29 Jahre in Deutschland 
ohne Berufsabschluss. Ihre Chancen, diesen später im 
Leben nachzuholen, sind aktuell genauso gering wie die 
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Chancen, auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle jenseits prekä-
rer Beschäftigung zu erhalten. Um ihre Chancen zu verbes-
sern, muss die Anerkennung nicht formal und informell 
erworbener Kompetenzen vor allem in der Berufsbildung 
verbessert werden. Die Autoren geben Empfehlungen für 
ein angemessenes und einfaches Verfahren.

Kompetenzen anerkennen: Was Deutschland 
von anderen Staaten lernen kann
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Bertelsmann Stiftung, 
Gütersloh 2015, 615 S., 38 EUR, ISBN 978-3-86793-582-1
Informell in Beruf und Freizeit oder nicht formal in Wei-
terbildung erworbene Kompetenzen gelten bisher wenig, 
obwohl sie für die berufliche Handlungsfähigkeit oft be-
deutender sein mögen als formal zertifiziertes Wissen und 
Können. In einigen Ländern Europas gibt es bereits Verfah-
ren mit Zertifikaten, die auf dem Arbeitsmarkt anerkannt 
sind. Anhand von sieben europäischen Ländern wird ein 
Überblick gegeben, wie die Anerkennung von Kompeten-
zen in Bezug auf Rechtsgrundlagen, Instrumente und Ver-
fahren, aber auch hinsichtlich Finanzierung, Institutionali-
sierung und Supportstrukturen funktionieren kann.

Global perspectives on recognising non-formal 
and informal learning: why recognition matters
Madhu Singh. Springer International Publishing, Cham  
2015, 239 S., ISBN 978-3-319-15278-3 – URL: http://link. 
springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319- 
15278-3.pdf (Stand: 11.10.2017)
Dieser Bericht, auf der Grundlage einer OECD-Studie in  
22 Ländern, untersucht die Vorteile der Anerkennung nicht 
formalen und informellen Lernens, führt eine Bestands-
aufnahme der bestehenden Politiken und Praktiken durch 
und gibt Empfehlungen, wie die Anerkennung derartiger 
Lernsysteme organisiert werden kann.

beiträge aus Sammelbänden und Zeitschriften

Kompetenzerfassung, -messung, -bewertung 
und -anerkennung in Europa
Silvia Annen. In: John Erpenbeck u. a. (Hrsg.): Hand-
buch Kompetenzmessung. 3. überarb. Aufl. Stuttgart 
2017, 59,95 EUR, ISBN 978-3-7910-3511-6, S. 697–730
Der Beitrag gibt einen Überblick über die aktuelle Situation 
in Europa, mit exemplarisch ausgewählten nationalen An-
sätzen sowie zwei auf gesamteuropäischer Ebene genutz-
ten Verfahren. Zunächst werden die zur konzeptionellen 
Gestaltung dieser Verfahren bedeutsamen Elemente dis-
kutiert und dann mögliche Systematisierungsansätze für 
Verfahren der Kompetenzbewertung und -anerkennung 
vorgestellt. Schließlich wird für den staatlichen und den 
privaten Sektor ein Überblick hinsichtlich der gesamteuro-

päischen Nutzung von Verfahren der Kompetenzmessung 
und -bewertung gegeben. Abschließend wird die metho-
dische Ausgestaltung der in Europa genutzten Verfahren 
näher betrachtet.

Validierung von Kompetenzen als Aufgabe der 
Erwachsenenbildung
DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 4/2016. 56 S., 
14,90 EUR
Die Ausgabe bietet u. a. folgende Beiträge: Validierung in 
Europa von G. K. Zarifis, Anerkennung als Grundlage der Va-
lidierung von O. Schäffter und H. Schicke, Validierung als 
Thema der Erwachsenenbildung? von A. Hoffmeier, Was wir 
haben und was wir brauchen. Kompetenzanerkennung bei 
Flüchtlingen von E. Winther und G. Jordanoski.

Reichweiten, Grenzen und perspektivische 
Übergänge zwischen Verfahren zur Anerken-
nung informellen und nonformalen Lernens
Silvia Annen; Katrin Gutschow; Gesa Münchhausen. 
In: Gerhard Niedermair (Hrsg.): Informelles Lernen. 
Trauner, Linz 2015, 47 EUR, ISBN 978-3-9903340-3-4,  
S. 409–432
Die Fragen, die sich im Hinblick auf die Entwicklung eines 
nationalen Validierungsverfahrens stellen, sind, wie weit 
man bei der Anerkennung gehen möchte, d.h. welche Ziele 
damit umgesetzt und welche Zielgruppen erreicht werden 
sollen, wie dieses System finanziert werden kann und wel-
che Rechte für den Einzelnen damit verbunden sein sollen. 
Ausgehend von Empfehlungen und Richtlinien der EU ord-
nen die Autorinnen methodische Ansätze und Instrumen-
te in ihren jeweiligen Entstehungs- und Wirkungszusam-
menhang ein. Beleuchtet werden Entwicklungspotenziale 
und Grenzen eines einheitlichen Anerkennungsverfahrens, 
mit Bezug auf das bereits in Frankreich etablierte Validie-
rungsverfahren.

(Zusammengestellt von Karin Langenkamp  
und Markus Linten)

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-15278-3.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a1bud_auswahlbibliografie-anerkennung.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a1bud_auswahlbibliografie-zertifizierung.pdf


W E I T E R E  T H E M E N

Verwertbarkeit ausländischer Qualifikationen und  
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Kanada ist eines der beliebtesten Einwanderungsländer weltweit und verfügt 

über umfassende Erfahrungen hinsichtlich der Bewertung und Anerkennung 

von ausländischen Qualifikationen und Fähigkeiten. Das Projekt, in dessen 

Kontext dieser Beitrag steht, versucht mittels quantitativer Analysen und 

Unternehmensfallstudien Ansätze und Methoden zu identifizieren, die von 

Arbeitgebern genutzt werden, um ausländische Qualifikationen zu bewerten 

und anzuerkennen. In diesem Beitrag liegt der Fokus auf den quantitativen 

Analysen der kanadischen PIAAC-Daten, wobei Regressionsmodelle genutzt 

werden, um zu prüfen, wie ausländische Qualifikationen und Berufserfah-

rungen auf dem kanadischen Arbeitsmarkt bewertet und entlohnt werden. 

Dabei werden die Einflussfaktoren auf das individuelle Einkommen der Be-

schäftigten differenziert analysiert.

Integration von Immigrantinnen und  
Immigranten in den kanadischen Arbeitsmarkt

Die kanadische Gesellschaft zeichnet sich durch ihre Multi-
kulturalität und die Vielzahl der dort lebenden Immigran-
tinnen und Immigranten aus. Nach Daten des National 
Household Survey 2011 machen im Ausland geborene 
Personen im Alter zwischen 16 und 65 einen Anteil von 
22 Prozent der kanadischen Bevölkerung aus. Während 
die Einwanderinnen und Einwanderer historisch vor allem 
aus Europa kamen, wanderten in den letzten Jahrzehnten 
Menschen aus der ganzen Welt nach Kanada ein, wobei in-
zwischen Asien die häufigste Herkunftsregion ist (vgl. Sta-
tistics Canada 2013, S. 46).
Im Jahr 1967 wurde das bis heute genutzte Punktesystem 
eingeführt. Es ist Grundlage für die Entscheidung über die 
Einwanderungserlaubnis und orientiert sich stärker an 
ökonomischen Kriterien sowie an Bildung, Fähigkeiten und 
Qualifikationen als an Staatsangehörigkeiten. Seit Mitte 
der 1990er-Jahre nimmt die Fokussierung auf Bildung und 
Fähigkeiten, also das Humankapital der Immigrantinnen 
und Immigranten, bei der Einwanderungsentscheidung 
weiter zu, was Arbeitsmigration gegenüber der Einwande-
rung aus familiären oder humanitären Gründen (Flucht) 
noch deutlicher bevorteilte (vgl. Guo/Shan 2013, S. 229).
Die Leistungsfähigkeit des kanadischen Selektionssystems 
wird jedoch immer wieder kritisch diskutiert (vgl. hierzu 

z. B. Li/Sweetman 2013). Eine Reihe von Studien belegt 
die Verschlechterung der Arbeitsmarktergebnisse von qua-
lifizierten Immigrantinnen und Immigranten, was sich in 
geringerem Einkommen, Arbeitslosigkeit, der Abwertung 
ihrer Fähigkeiten sowie einer ökonomischen Marginali-
sierung niederschlägt (vgl. z. B. Reitz 2005, Li 2008). 
Einkommensunterschiede und Überqualifizierung von 
Immigrantinnen und Immigranten wurden im Wesent-
lichen durch die unvollständige Transferierbarkeit von 
Humankapital ins Ausland erklärt. Diese Transferierbar-
keit hängt davon ab, wie ähnlich das Herkunftsland dem 
Einwanderungsland im Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und Strukturen, das Bildungssystem, 
den institutionellen und rechtlichen Rahmen, die Sprache 
etc. ist (vgl. Li 2008).

Verwertbarkeit von Humankapital im Ausland – 
theoretische Überlegungen

Daten des Longitudinal Survey of Immigrants to Canada 
belegen, dass Immigrantinnen und Immigranten in den 
ersten beiden Jahren nach Ankunft die problematische 
Anerkennung ausländischer Berechtigungsnachweise so-
wie ihre fehlende kanadische Berufserfahrung als die bei-
den größten Hindernisse beim Zugang zum Arbeitsmarkt 
wahrnehmen (vgl. Kustec/Thompson/Xue 2007, S. 29). 
Dies verdeutlicht die große Bedeutung, die nachweisba-
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rem Humankapital zukommt. Da Berechtigungsnachweise 
sowie Berufserfahrung zwei wesentliche Elemente indi-
viduellen Humankapitals sind, eignet sich die Humanka-
pitaltheorie besonders, um die Abwertung ausländischer 
Qualifikationen und Berufserfahrungen, die zu Problemen 
beim Arbeitsmarktzugang sowie zu Einkommensverlusten 
führen, zu analysieren und zu dokumentieren.
Nach der Humankapitaltheorie (vgl. Becker 1964; 
Schultz 1961) wird angenommen, dass Individuen 
durch Bildung Fähigkeiten erwerben, die sie im Rahmen 
ihrer Berufstätigkeit nutzen. Dementsprechend verbleiben 
Individuen mit einem geringeren Bildungsniveau auch auf 
einem geringeren Niveau der Beschäftigung (vgl. Walters 
2004, S. 100). Bildung ist eine Investition in das eigene Hu-
mankapital und führt der Theorie nach zu einem höheren 
Einkommen. Geht man von einem wettbewerblichen Ar-
beitsmarkt aus, so spiegelt das individuelle Einkommen 
den beruflichen Erfolg in Abhängigkeit von den Fähigkei-
ten und Kompetenzen wider. Für entsprechende empiri-
sche Analysen hat Mincer (1974) ein Regressionsmodell 
mit den statistischen Zusammenhängen zwischen Einkom-
men, Bildung und Berufserfahrung entwickelt. Demnach 
steigt das Einkommen mit der Anzahl der Jahre an Bildung 
und Berufserfahrung, wobei der Effekt auf Einkommens-
steigerungen ab einer gewissen Anzahl von Berufsjahren 
wieder abnimmt.
Die Humankapitaltheorie wurde oft hinsichtlich ihres Ar-
guments infrage gestellt, dass durch Bildung Fähigkeiten 
entwickelt werden, welche die Produktivität von Individu-
en verbessern (vgl. beispielsweise Collins 1979; Living- 
stone 1998; Wolf 2002; Walters 2004).

Methodik und Datengrundlage

Datengrundlage der Analysen sind die kanadischen PIAAC- 
Daten 2012. Eine repräsentative Stichprobe von mehr als 
27.000 Erwachsenen zwischen 16 und 65 Jahren füllte 
den in der Regel computerbasierten Fragebogen aus. Ne-
ben weiteren Gruppen wurden Immigrantinnen und Im-
migranten überproportional für die Befragung ausgewählt, 
um detaillierte Informationen zu dieser Bevölkerungs-
gruppe bereitzustellen (vgl. www.piaac.ca).
Der Datensatz enthält soziodemografische Angaben sowie 
Informationen über die formale Bildung, die Berufser-
fahrung, den Migrationsstatus und den Stundenlohn der  
Befragten. 
Bei den Berechnungen wurde nicht die gesamte Stichpro-
be berücksichtigt. Vielmehr wurden Selbstständige ausge-
schlossen, da ihre Qualifikationen und Berufserfahrungen 
weder von einem Arbeitgeber bewertet noch durch einen 
bestimmten Lohn honoriert werden. Des Weiteren be-
schränken sich die Analysen auf Individuen, die mehr als 
30 Stunden pro Woche arbeiten.

Die Analysen fokussieren neben den in Mincers Modell 
enthaltenen Variablen (Bildung und Berufserfahrung) 
auch solche, die den Migrationsstatus der Befragten re-
präsentieren. Konkret werden verschiedene Regressions-
modelle auf den Stundenlohn als abhängige Variable be-
rechnet. Mincers Modell wird als Basis genutzt, um die 
Determinanten des Stundenlohns zu analysieren. Hier-
nach werden sukzessive Variablen, welche den Migrations-
status repräsentieren, in das Modell aufgenommen, um zu 
bestimmen, welche Effekte sie auf den Stundenlohn haben. 
Diese Variablen sind das Geburtsland, das Land, in dem die 
höchste Qualifikation erworben wurde, sowie die Sprach-
fähigkeiten. Schließlich wird der Einfluss der in PIAAC 
erhobenen Rechenfähigkeiten berücksichtigt, wobei ein 
positiver Einfluss vermutet wird, je besser diese Fähigkei-
ten sind. Für alle Modelle werden robuste Standardfehler 
berechnet.

Analyse der Einflussgrößen des Einkommens der 
kanadischen Arbeitnehmer/-innen

Die Daten für die analysierte Stichprobe weichen nur ge-
ringfügig von der Gesamtstichprobe ab, wobei alle Werte 
gewichtet angegeben werden. Während der Frauenanteil 
in dieser 50,0 Prozent beträgt, sind lediglich 44,62 Prozent 
der hier analysierten Stichprobe weiblich. Dies steht sicher-
lich im Zusammenhang mit der Einschränkung der analy-
sierten Stichprobe auf Individuen, die mehr als 30 Stunden 
pro Woche arbeiten. Der Anteil der im Ausland geborenen 
Befragten ist hingegen mit 25,31 Prozent vergleichbar mit 
dem in der Gesamtstichprobe (25,76 %). Zudem erwarben 
15,43 Prozent der Befragten der analysierten Stichprobe 
ihre höchste Qualifikation im Ausland, während dieser An-
teil 15,86 Prozent in der Gesamtstichprobe beträgt. Tabel- 
le 1 gibt einen Überblick über weitere ausgewählte Variab-
len, die in den Analysen genutzt wurden.
Das berechnete Basis-Modell, das sich auf die Einkommens-
regression von Mincer bezieht, erklärt 28 Prozent der Va-
rianz des Stundenlohns (vgl. Modell 1 in Tabelle 2, S. 48).  
Alle einbezogenen Variablen haben signifikante Effekte. 
Weiblich zu sein, hat einen negativen Einfluss (-0.141), 
während mehr Jahre formaler Bildung erwartungsgemäß 
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einen positiven Effekt auf das Einkommen haben (0,055). 
Bezüglich der Berufserfahrung bestätigt das berechnete 
Basis-Modell Mincer, der von einem positiven Effekt der 
Jahre der Berufserfahrung ausgeht, der jedoch mit der Zeit 
abnimmt. Tabelle 2 zeigt neben dem Basis-Modell weitere 
Modelle, die sukzessive die Variablen zum Migrationssta-
tus und die individuellen Fähigkeiten berücksichtigen.
Die Variablen, die den Migrationsstatus repräsentieren, 
wurden separat zum Basis-Modell hinzugefügt, um ihren 
jeweiligen Einfluss auf den Stundenlohn festzustellen. Die 
entsprechenden Modelle 2, 3 und 4 zeigen, dass sich die 
Variablen sowohl hinsichtlich der Stärke ihrer Effekte als 
auch der Signifikanz dieser Effekte unterscheiden. Im Mo-
dell 2 wurde das Geburtsland der Befragten berücksichtigt. 
Der negative Effekt auf das Einkommen, der sich daraus 
ergibt, in einem anderen Land geboren zu sein (-0,115), 
ist signifikant und verbessert die Varianzaufklärung ge-
ringfügig von 0,28 auf 0,29. Die anderen Effekte bleiben 
relativ konstant. In Modell 3 wird anstatt des Geburtslands 
die Region berücksichtigt, in der die befragte Person ihre 
höchste Qualifikation erworben hat. Durch die Aufnahme 

dieser Variablen wird vergleichsweise mehr Varianz erklärt 
als durch das Geburtsland (0,30 im Vergleich zu 0,29). Die 
Ergebnisse zeigen, dass der Erwerb der höchsten Qualifika-
tion außerhalb Kanadas einen negativen Einkommenseffekt 
hat, was für alle Regionen außer Nordamerika und West-
europa gilt: Zentral- und Ost-Europa (-0,190), Asien und 
den Pazifik (-0,200), Arabische Staaten und Afrika südlich 
der Sahara (-0,230) sowie Lateinamerika und die Karibik 
(-0,288). Für die Befragten, die ihre höchste Qualifikation in 
Nordamerika oder Westeuropa erworben haben, ergibt sich 
kein signifikanter Einkommenseffekt. In Modell 4 werden 
die individuellen Sprachfähigkeiten einbezogen, die den 
Migrationsstatus sowie die individuellen Fähigkeiten wi-
derspiegeln. Im Vergleich zu Sprachfähigkeiten von Mutter-
sprachlerinnen/Muttersprachlern haben Sprachfähigkeiten 
unterhalb dieses Niveaus einen negativen Einkommensef-
fekt, der umso stärker wird, je geringer die Sprachfähigkei-
ten sind. So ist der entsprechende Effekt bei Personen mit 
sehr guten Sprachkenntnissen nicht signifikant. Diese Va- 
riable führt zu einer zusätzlichen Varianzaufklärung gegen-
über dem Basis-Modell (R-Quadrat = 0,30).
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Nachdem alle den Migrationsstatus repräsentierenden Va-
riablen einzeln in das Modell aufgenommen wurden, wird 
in einem weiteren Schritt ein Modell berechnet, das diese 
Variablen gleichzeitig beinhaltet. Hier zeigt sich, dass das 
Geburtsland keinen signifikanten Einfluss auf das Einkom-
men hat. Hingegen bleiben die negativen Effekte sowohl 
des Landes des Erwerbs der höchsten Qualifikation sowie 
der schlechteren Sprachfähigkeiten bestehen.
In einem letzten Schritt werden in Modell 6 die sogenann-
ten plausible values, die die PIAAC-Daten für die drei Di-
mensionen Lesefähigkeiten, Rechenfähigkeiten sowie 
Problemlösefähigkeiten enthalten, genutzt. Da diese drei 
Dimensionen hoch miteinander korrelieren, wird ledig-
lich eine in das Modell aufgenommen. Hier wird der indi-
viduell erreichte Wert im Bereich der Rechenfähigkeiten 
gewählt, da die entsprechenden Test-Items neben mathe-
matischen Fähigkeiten auch Lesefähigkeiten und Urteils-
fähigkeiten erfordern und diese Dimension damit breitere 
kognitive Fähigkeiten repräsentiert als die beiden anderen. 
Bei der Berechnung des Modells wurde der Mittelwert der 
individuellen Rechenfähigkeiten einbezogen. Die Sprach-
fähigkeiten wurden in diesem Modell nicht berücksichtigt, 
da ihre Effekte bei gleichzeitiger Aufnahme in das Modell 
nicht signifikant sind. Das Ergebnis zeigt, dass durch die 
individuellen Rechenfähigkeiten weitere Varianz des Stun-
denlohns erklärt werden kann (R-Quadrat = 0,34) und 
bessere Rechenfähigkeiten einen positiven Einkommensef-
fekt haben (0,224).

Schlussfolgerung und Ausblick

Zunächst bestätigen die Ergebnisse die Annahme der Hu-
mankapitaltheorie, dass formale Bildung sowie Berufser-
fahrung einen positiven Einkommenseffekt haben. Dies 
gilt des Weiteren auch für individuelle Fähigkeiten im 

Bereich Sprache sowie Rechnen. Gleichzeitig verdeutli-
chen die Ergebnisse jedoch auch die Diskriminierung von 
Immigrantinnen und Immigranten auf dem kanadischen 
Arbeitsmarkt, insbesondere aufgrund des Erwerbs ihrer 
höchsten Qualifikation im Ausland. Auf Grundlage der ka-
nadischen PIAAC-Daten kann leider keine exakte Anzahl 
an Jahren kanadischer Berufserfahrung berechnet werden, 
weshalb hier lediglich der allgemein positive Effekt von Be-
rufserfahrung nachgewiesen werden konnte, jedoch kein 
Abwertungseffekt, sofern diese im Ausland erworben wur-
de. Die gleichzeitige Bestätigung der Annahmen der Hu-
mankapitaltheorie und die Abwertung ausländischer Qua-
lifikationen zeigen, dass auch ein stark an Humankapital 
orientiertes Einwanderungssystem, wie es das kanadische 
ist, kein Garant für eine gelungene Integration dieser Per-
sonen auf dem Arbeitsmarkt darstellt. Zu berücksichtigen 
ist, dass die tatsächliche Integration nach Ankunft im Ein-
wanderungsland in möglichst passgenauen, anpassungs-
orientierten Qualifizierungsmaßnahmen sowie in den 
Unternehmen am Arbeitsplatz erfolgt. Dies sollte auch bei 
der aktuell in Deutschland geführten Diskussion um die 
mögliche Implementierung eines Punktesystems nach ka-
nadischem Vorbild mitbedacht werden. 
Offen bleiben an dieser Stelle allerdings die Ursachen für 
die festgestellte Abwertung bzw. schlechtere Verwertbar-
keit ausländischer Qualifikationen. Sie werden im weiteren 
Projektverlauf im Rahmen von Unternehmensfallstudien 
ermittelt. Dazu werden zwei Branchen mit unterschiedli-
chen Regulierungsgraden sowie Arbeitsmarktanforderun-
gen und -strukturen untersucht – die Gesundheitsbranche 
und der Bereich Informations- und Kommunikationstech-
nologie. Es ist davon auszugehen, dass diese Aspekte eine 
wichtige Rolle für die Transferierbarkeit von Humankapi-
tal und das Integrationspotenzial spielen.
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Das Thema OER ist im Kontext der UNESCO oder der  

Europäischen Kommission schon seit mehreren Jahren 

auf der Agenda. Im September 2017 fand der zweite 

UNESCO-Weltkongress zu OER in Ljubljana statt. Auch in 

Deutschland hat die Diskussion um offene Bildungsma-

terialien deutlich an Fahrt aufgenommen. Im Vergleich 

zu anderen Bildungsbereichen steht die berufliche Bil-

dung jedoch noch am Anfang der Entwicklung. Der Ar-

tikel skizziert Chancen und Herausforderungen, die mit 

dem Thema OER verbunden sind, und verdeutlicht diese 

anhand zweier Praxisbeispiele aus der beruflichen Bil-

dung.

OER im Kontext von Digitalisierung

Nicht nur die Berufs- und Arbeitswelt wird immer digitaler, 
auch im Bildungsbereich kommen zunehmend digitale an-
stelle von analogen Medien zum Einsatz. Neben ganz prak-
tischen Gesichtspunkten, wie der Vermeidung von Doppel-
entwicklungen von Lehrmaterial und damit Zeitersparnis, 
verändern sich auch die Ansprüche an Lehr-Lern-Materia- 
lien. Für die berufliche Bildung eröffnen sich mit den  
offenen Bildungsmaterialien neue Möglichkeiten der Indi-
vidualisierung im Lehr-Lern-Prozess oder bei der Aufberei-
tung von Lernmaterialien für Auszubildende. 
So können beispielsweise Lerninhalte mithilfe von Tuto- 
rials zu Hause von den Schülerinnen und Schülern erarbei-
tet werden. Offene Bildungsmaterialien können kollabora-
tiv auch außerhalb des Kollegiums erstellt und weiterent-
wickelt werden. Dies setzt die Bereitschaft voraus, eigene 
Materialien mit anderen zu teilen und sie auch einer kriti-
schen Betrachtung durch Peers zu unterziehen. Aufgrund 
der zunehmend heterogenen Lernvoraussetzungen bieten 
OER die Möglichkeit der Anpassung an die individuellen 
Bedürfnisse der Lernenden. 

Es entstehen aber auch neue Herausforderungen, z. B. im 
Umgang mit digitalen Lernmedien und -settings oder hin-
sichtlich neuer normativer Regelungen. So fordert die Ein-
bindung neuer digitaler methodisch-didaktischer Ansätze 
die technische Versiertheit der Lehrenden heraus. Zudem 
stellen von mehreren Personen verfasste und/oder weiter-
entwickelte Texte neue Anforderungen an das bestehen-
de Urheber- und Verwertungsrecht. Hier bieten OER eine 
rechtssichere Alternative, da sie durch sogenannte freie 
Lizenzen, i. d. R. durch Creative-Commons-Lizenzen, ab-
gesichert sind. Diese Lizenzen regeln, ob und in welcher 
Form Materialien überarbeitet, kopiert und verbreitet wer-
den können, und schaffen damit einen klaren rechtlichen 
Rahmen für Urheber/-innen und Nutzer/-innen. So darf 
man Dokumente mit anderen Materialien vermischen oder 
verbinden, um etwas Neues zu schaffen. Nutzer/-innen 
dürfen sie in unterschiedlichen Kontexten einsetzen und 
sie können beliebig gespeichert oder verbreitet werden.

OER in der Praxis der Berufsausbildung

Der Einsatz offener Bildungsmaterialien in der Berufs-
bildung ist eher noch die Ausnahme. Ein vergleichsweise 
großes Angebot gibt es in den Medienberufen. Dies liegt 
sicherlich an der Affinität dieser Berufe zu digitalen Bil-
dungsmaterialien. Anhand von zwei Beispielen soll das 
Potenzial von OER für die Berufsbildung im Folgenden 
skizziert werden.
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Mediencommunity 2.0

In der Mediencommunity 2.0, der Branchen-Lernplattform 
für die Druck- und Medienbranche, bereiten sich Auszubil-
dende in Druck- und Medienberufen gemeinsam auf ihre 
Prüfungen vor. Moderatorinnen und Moderatoren unter-
stützen sie dabei. Aktuell gibt es bis zu 700 Wikis, die in 
Kollaboration mit den Auszubildenden selbst entstanden 
sind. Auch Lexika und Tutorials stehen jeder/-m teilweise 
unter der freien Lizenz zur nicht kommerziellen Nutzung, 
Anpassung und Weitergabe unter denselben Lizenzbedin-
gungen als Ergänzung zur modernen Prüfungsvorberei-
tung und Unterstützung des Selbstlernprozesses zur Ver-
fügung.
Weitere Informationen: www.mediencommunity.de

Lernplattform CODE

CODE ist eine öffentliche und kostenlose Lern-Plattform 
der Arnold-Bode-Schule in Kassel zur Erstellung von sta-
tischen und dynamischen Webseiten sowie datenbank-
gestützten Anwendungen und Animation im Web. CODE 
bietet anhand vieler Beispiele, interaktiver Live-Editoren, 
Video-Tutorials, informativer Übersichten, Lernsituatio-
nen und eines umfangreichen Skript- und Lernkarten-An-
gebots den Rahmen für die Konzeption, Gestaltung und 
Umsetzung eigener Projekte. Alle Inhalte sind in Kollabo-
ration mit den Lernenden entstanden und werden als OER 
unter unterschiedlichen Lizenzmodellen geteilt. Auch gibt 
es freie Software-Lizenzen.
Weitere Informationen: http://code.arnoldbodeschule.de/

Weitere OER sind beispielsweise im Bereich der Gesund-
heitsberufe und der Land- und Forstwirtschaft zu finden. 

Für Themenbereiche wie z. B. Berufsbildung für Nachhalti-
ge Entwicklung und Inklusion gibt es umfangreiche Wikis, 
Unterrichtsentwürfe und Arbeitsblätter, die teils durch den 
direkten Zugriff, teils nach kostenloser und nicht restrikti-
ver Registrierung für jede/-n zur Nutzung, Anpassung und 
Weitergabe bereitstehen. Einen Überblick zu den OER-Ak-
tivitäten in Deutschland liefert die OER World Map unter 
www.oerworldmap.org.

Die Informationsstelle OER

Um OER in allen Bildungsbereichen voranzutreiben, 
hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) 2016 beschlossen, eine zentrale Informationsstel-
le (OERinfo) unter Federführung des DIPF aufzubauen so-
wie 23 Projekte zur Sensibilisierung und Multiplikatoren-
qualifizierung zu fördern. Das zentrale Ziel von OERinfo  
ist die breite Sichtbarmachung des Themas gerade auch 
für neue Zielgruppen. Der aktuelle Kenntnisstand zu OER 
wird bildungsbereichsspezifisch erfasst und dargestellt. 
Good-Practice-Beispiele werden benannt und die Vielfalt 
an Initiativen wird dargestellt. Zusammengefasst geht es 
also um Information, Transfer und Vernetzung in Sachen 
OER. Der Bereich der beruflichen Bildung wird dabei durch 
das BIBB bearbeitet. Den Bereich der Hochschule bearbei-
tet das Learning Lab an der Universität Duisburg-Essen, die 
Erwachsenenbildung das Deutsche Institut für Erwachse-
nenbildung (DIE) und den Bildungsbereich Schule das 
Medieninstitut der Länder FWU. Zudem unterstützen zwei 
Netzwerkprojekte die Arbeit (vgl. Abb.).

Literatur

DIPF: OERinfo. Information, Transfer und Vernetzung zu Open Educational 

Resources. Frankfurt 2017
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Erwerb von Sachkundenachweisen durch Berufsausbildung
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Wiss. Mitarbeiter im Arbeitsbereich  
»Gewerblich-technische Berufe« im BIBB

JOHANNA TELIEPS
Dr., wiss. Mitarbeiterin im Arbeitsbereich  
»Gewerblich-technische Berufe« im BIBB

Mit dem Nachweis der Sachkunde verbessern sich für

Fachkräfte ebenso wie für Betriebe Passgenauigkeit

und Attraktivität von Aus- und Fortbildungsabschlüssen.

Ausgehend von einer Annäherung an den Begriff »Sach-

kunde« wird im Beitrag beschrieben, wie Sachkunde-

nachweise im Bereich Tierschutz in den Ausbildungsbe-

rufen Biologielaborant/-in und Fleischer/-in integriert 

wurden. Abschließend wird ein kurzer Blick auf weitere 

Beispiele geworfen.

Sachkundenachweise in Ordnungsverfahren

Aus Sicht des Berufsbildungssystems besteht ein hohes
Interesse daran, Sachkundeanforderungen – soweit die
betroffenen Tätigkeiten berufstypisch sind – in die Qualifi-
kationsanforderungen von Aus- und Fortbildungsregelun-
gen zu integrieren. Mit einem erworbenen Abschluss kann 
dann zugleich die jeweilige Sachkunde nachgewiesen wer-
den. Zur systematischen Berücksichtigung der Sachkun-
deanforderungen in Ordnungsverfahren erarbeitete das
BIBB auf Weisung des BMBF eine Übersicht von Sachkun-
denachweisen, die bereits Eingang in bestehende Verord-
nungen gefunden haben oder in Zukunft finden könnten1.
Ausgangspunkt war die Frage, wie die Novellierung des
Tierschutzgesetzes von 2014 in den Berufsausbildungen
Biologielaborant/-in und Fleischer/-in mit der Wahlquali-
fikation Schlachten konkret umgesetzt werden kann.

Zum Begriff und zum Erwerb von »Sachkunde«

Eine eindeutige Definition des Begriffs Sachkunde lässt
sich nicht finden, vielmehr treten sogar begriffliche Un-
schärfen zutage. Während etwa in der Verordnung (EG) Nr.

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

1907/2006 für die Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) die Be-
zeichnung »sachkundige Person« für Personen verwendet 
wird, die Stoffsicherheitsbeurteilungen durchführen und 
Sicherheitsdatenblätter erstellen, werden diese Aufgaben 
in der Gefahrstoffverordnung als »Fachkunde« bezeichnet. 
In der Frage, wann eine Person als sachkundig anzusehen 
ist, kann ebenfalls auf die Gefahrstoffverordnung zurück-
gegriffen werden. Diese definiert, dass »sachkundig ist, wer 
seine bestehende Fachkunde durch Teilnahme an einem 
behördlich anerkannten Sachkundelehrgang erweitert 
hat«, wobei eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung er-
forderlich sein kann. Ferner ist sachkundig, »wer über eine 
von der zuständigen Behörde als gleichwertig anerkann-
te oder in dieser Verordnung als gleichwertig bestimmte 
Qualifikation verfügt«. Daneben gilt als fachkundig, »wer 
zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten Auf-
gabe über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt«, die 
durch »Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeit-
nah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit sowie 
die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsmaßnahmen« 
erworben werden können. Eine erfolgreich abgeschlosse-
ne staatlich anerkannte Berufsausbildung führt demnach 
zum Erwerb von Fachkunde, die jedoch nur dann zur Sach-
kunde wird, wenn Inhalte und Prüfung von der zuständi-
gen Behörde als gleichwertig zum Sachkundenachweis 
anerkannt werden.

Biologielaborant/-in

Für die Berufsausbildung Biologielaborant/-in war die 
Frage zu klären, inwieweit die nach der Tierschutz-Ver-
suchstierverordnung nachzuweisenden Kenntnisse und 
Fähigkeiten vollständig und nachvollziehbar durch die 
Ordnungsmittel abgedeckt werden. Im Rahmen dieser 
Untersuchung wurde deutlich, dass die Ausbildungs- und 
Prüfungspraxis die rechtlichen Anforderungen bereits 
aufgenommen hat, auch ohne Vorgabe der wesentlichen 
Schlüsselbegriffe aus der EU-Tierversuchsrichtlinie in den  
Ordnungsmitteln. Es fehlte die explizite Nennung von 
Tierkategorien (z. B. Nagetiere, große Säugetiere oder Pri- 
maten) und den anzuwendenden Applikations- und Be-
täubungsverfahren, woraufhin den Behörden für eine 
jeweilige Anerkennung der Sachkunde die individuellen 
Ausbildungsverläufe vorzulegen waren. Daraufhin wur-
den Formulierungsvorschläge für die nötigen Anpassun-
gen erarbeitet, die in der Änderungsverordnung über die 
Berufsausbildung im Laborbereich Chemie, Biologie und 
Lack zum 1. August 2017 in Kraft getreten sind.
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1 BIBB-Vorhaben 4.2.483 »Erlangung von Sachkundenachweisen durch 

die Berufsausbildung« unter www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/dapro.

php?proj=4.2.483

http://www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/dapro.php?proj=4.2.483
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Fleischer/-in

Für die Berufsausbildung Fleischer/-in mit der Wahlquali-
fikation Schlachten wurden Inhalte und Prüfungsanforde-
rungen im Kontext des Schlachtens von der Arbeitsgruppe 
Tierschutz der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucher-
schutz als nicht gleichwertig mit den Anforderungen der 
EG-Verordnung 1099/2009 über den Schutz von Tieren 
zum Zeitpunkt der Tötung und der Tierschutzschlacht-
verordnung eingestuft. Dies bedeutete, dass Fachkräfte 
an einer zusätzlichen zweitägigen Schulung teilnehmen 
und die anschließende mündliche, schriftliche und prakti-
sche Prüfung bestehen mussten, um schlachten zu dürfen. 
Daher war zu klären, wie diese Schulungsinhalte in den 
Ordnungsmitteln verankert werden können. Im Ergebnis 
wurden die tierschutzrelevanten Inhalte in den Ausbil-
dungsrahmenplan sowie in die schriftliche Prüfung, die 
praktische Prüfung in der Wahlqualifikation Schlachten 
und in das dazugehörige Fachgespräch integriert. Eine 
Anerkennung der Sachkunde durch die zuständige Behör-
de erfolgt hier, wenn in diesen drei tierschutzrelevanten 
Prüfungsbestandteilen die erforderliche Punktzahl von 
jeweils mindestens 50 Prozent erreicht wird und darüber 
hinaus das Berichtsheft die angeleitete Durchführung von 
Schlachtprozessen unter Nennung von Tierkategorie und 
Betäubungsverfahren auflistet. Auch hier ist eine Ände-
rungsverordnung zum 1. August 2017 in Kraft getreten.

Weitere Beispiele für die Anerkennung von 
Berufsabschlüssen als Sachkundenachweis im 
Geltungsbereich des Tierschutzrechts

Beispiele für eine geregelte Anerkennung der Sachkun-
de in Bezug auf den Tierschutz durch einen anerkannten 
Berufsabschluss finden sich für die Berufsausbildungen 
Landwirt/-in und Tierwirt/-in, die explizit in der Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung genannt werden. Dies 
gilt ebenso für die Berufsausbildungen Fleischer/-in, Pfer-
dewirt/-in und Tierpfleger/-in in der Tierschutztransport-
verordnung.
Alternativ zur expliziten Nennung von Berufsausbildun-
gen in Verordnungen verweist die Tierschutz-Schlacht-
verordnung auf die EG-Verordnung 1099/2009 über den 
Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung. Hier wird 
die Gleichwertigkeit von Qualifikationen gegenüber dem 
Sachkundenachweis unter der Voraussetzung einer lau-
fend zu aktualisierenden Liste der Qualifikationen in den 
Mitgliedstaaten ermöglicht. Für Deutschland liegt eine Lis-
te2 des Friedrich-Loeffler-Instituts vor, in der für Handha-
bung und Pflege von Tieren die Berufsausbildungen Land-
wirt/-in und Tierwirt/-in genannt werden. Die Sachkunde 
bezieht sich dabei jeweils auf diejenige Tierart, die Gegen-
stand der Ausbildung war.

Verfahrenstechnologe/-technologin Mühlen- und 
Getreidewirtschaft

Während die jeweilige Sachkunde in den oben genann-
ten Berufsausbildungen entweder per se anerkannt wird 
oder die Voraussetzungen für eine Anerkennung durch 
eine Änderungsverordnung geschaffen wurden, wurden 
in dieser Ausbildungsordnung die Anforderungen im re-
gulären Neuordnungsverfahren behandelt. Hier wird mit 
Inkrafttreten zum 1. August 2017 die Sachkunde für die 
Anwendung, Beratung und Abgabe von Pflanzenschutz-
mitteln für die Fachrichtung Agrarlager nicht automatisch 
mit dem Berufsabschluss erworben. Vielmehr müssen eine 
Bescheinigung über die Vermittlung der entsprechenden 
Inhalte und das Ergebnis der abgelegten Prüfung in einem 
speziell auf diesen Themenkomplex ausgerichteten Prü-
fungsbereich dem jeweiligen Pflanzenschutzamt vorgelegt 
werden. Erst auf dieser Grundlage wird dann die Sachkun-
de bescheinigt. Hintergrund sind die mit der Novellierung 
des Pflanzenschutzgesetzes im Jahr 2012 gestiegenen 
Anforderungen im Pflanzenschutz und die zahlreichen 
Implikationen für Ausbildungsbetriebe, Ausbildende und 
Prüfungsausschüsse. Es zeigt sich eine Möglichkeit, die für 
den Erwerb eines Sachkundenachweises erforderlichen 
Inhalte und deren Überprüfung zwar in einer Ausbildungs-
ordnung anzulegen, aber den formalen Akt der Anerken-
nung der Sachkunde bei den zuständigen Pflanzenschutz-
ämtern zu belassen.

Die Integration von Sachkundenachweisen stärkt 
breite Einsatzfähigkeit

Die oben beschriebenen Entwicklungen zeigen, dass die an 
der Berufsbildung beteiligten Akteure ein Interesse daran 
haben, die Vermittlung von Sachkundeanforderungen so-
weit möglich in die Ausbildung einschlägiger Berufe zu inte-
grieren. Dieses Bestreben wird sich in Zukunft auch in wei-
teren Berufen fortsetzen, um Fachkräften unmittelbar nach 
dem Abschluss ihrer Ausbildung eine breite Einsatzfähigkeit 
zu ermöglichen und Betrieben den Aufwand für (Doppel-)
Qualifizierungen zu ersparen. Insbesondere auf Basis der er-
stellten Übersicht zu Sachkundeanforderungen werden vor 
diesem Hintergrund Ordnungsverfahren im Hinblick auf 
die mögliche Integration entsprechender Inhalte und Prü-
fungsbestimmungen durch das BIBB geprüft.

2 Mitteilung gleichwertiger Qualifikationen im Sinne des Artikels 21 

Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. Septem-

ber über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung – URL:  

www.fli.de/fileadmin/FLI/Service/Kontaktstelle_TierSchlV/Sachkunde 

nachweis-beim-Schlachten-2016-10-27.pdf (Stand: 11.10.2017)

http://www.fli.de/fileadmin/FLI/Service/Kontaktstelle_TierSchlV/Sachkundenachweis-beim-Schlachten-2016-10-27.pdf
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Digitalisierung und die Folgen

GERT ZINKE
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Industrie 4.0 – Risiken und Chancen für die  
Berufsbildung
Georg Spöttl, Lars Windelband (Hrsg.).
Bertelsmann, Bielefeld 2017, 304 S., 34 EUR,  
ISBN 978-3-7639-5854-2

Georg Spöttl und Lars Windelband befassen sich seit 
Langem mit den Folgen des technologischen Wandels für 
Erwerbsarbeit und Fachkräftequalifikation. Mit ihrem He-
rausgeberband ziehen sie eine thematische Zwischenbilanz 
und zeigen offene Fragestellungen auf.
Wesentliche Herausforderungen, vor denen die Berufs-
bildung steht, sind zum einen die im Band thematisierten 
hybriden Kompetenzbündel, die als Alternative zu den tra-
dierten Berufsprofilen neue Profilschneidungen nahelegen, 
und zum anderen wachsende Komplexitäts- und Abstrak-
tionsanforderungen, die Fragen der Abgrenzung zwischen 
Berufsausbildung, -fortbildung und akademischer Weiter-
bildung aufwerfen. Nachfolgend kann nur auf ausgewählte 
Beiträge eingegangen werden.
Hirsch-Kreinsen und Ittermann verdeutlichen, dass 
die bisher vorliegenden Befunde zu den Folgen der Digita-
lisierung für die Bedingungen und Organisation von Arbeit 
keineswegs eindeutig sind. In drei Szenarien – Substitu-
tion von Arbeit, Polarisierung von Arbeit und Upgrading 
von Arbeit – wird die künftige Rolle der Facharbeit sowohl 
qualitativ als auch quantitativ sehr unterschiedlich bewer-
tet. Getrieben sind die Szenarien von einer Vielzahl gesell-
schaftlicher, sozialer und ökonomischer Faktoren. Wie sich 
die Berufsbildung angesichts dieser Unsicherheiten posi- 
tionieren und wie sie letztendlich attraktiv für das Beschäf-
tigungssystem und die gesamte Gesellschaft bleiben kann, 
bleibt eine spannende Frage.

Auch Lee und Pfeifer verwenden in ihrem Beitrag drei 
Szenarien: Growing Gap steht hier für Polarisierung. Im 
Hinblick auf Fragen der Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsgestaltung wird in diesem Szenario eine Präferenz 
für modularisierte und feiner abgestufte Bildungsmodelle 
erkannt. Demnach würden drei- oder dreieinhalbjährige 
Ausbildungsgänge zu Überqualifizierung führen, die letzt-
endlich teuer und motivationsreduzierend wäre. Im Szena-
rio General Upgrade begründet Facharbeit eine Art »Sockel-
qualifikation«, die sowohl mit Blick auf das System als auch 
die einzelne Fachkraft einer kontinuierlichen Modernisie-
rung bedarf. Das dritte Szenario Central Link unterscheidet 
sich im Ansatz von den beiden erstgenannten und zielt eher 
auf die Verschmelzung der materiellen Wirklichkeit und 
virtuell vermittelter Artefakte, was wiederum auf hybride 
Kompetenzprofile hinsteuert. Als mögliche Lösungsansätze 
für die Berufsbildung thematisieren sie die Modularisie-
rung und Verkürzung der Ausbildungszeit. Sie stützen sich 
dabei auf Ergebnisse aus der Befragung von betrieblichen 
Qualifizierungsverantwortlichen. Interessant erscheint die 
Wertschätzung, die den Meister- und Technikerprofilen im 
Beitrag entgegengebracht wird.
Spöttl und Windelband selbst präferieren in ihrem Bei-
trag eine zeitnahe Fortschreibung der Ausbildungsberufe. 
Beachtung sowohl in methodischer als auch inhaltlicher 
Hinsicht verdient dabei der von ihnen gewählte Ansatz: 
Empirisch entwickelte, generische Handlungsfelder, die 
Referenzpunkte zu Industrie 4.0 darstellen, werden in einer 
Deckungsanalyse mit Berufsbildpositionen der Metall- und 
Elektroberufe abgeglichen. Die beschriebenen generischen 
Handlungsfelder belegen nicht nur, wie sich die Berufspro-
file weiter zu produktionsunterstützenden und dienstleis-
tenden Berufen hin entwickeln werden. Hier werden auch 
die bereits zitierten Komplexitäts- und Abstraktionsanfor-
derungen an die Fachkräfte konkretisiert.
Folgt man diesem Ansatz, stellt sich die Frage, wie, in wel-
cher Reihenfolge, mit welchen methodisch-didaktischen 
Ansätzen künftig Fachkräfte optimal aus- und weitergebil-
det werden können. Unter diesem Gesichtspunkt sind Aus-
bildungsordnungen eben nicht einfach nur fort-, sondern 
umzuschreiben. Neben einer didaktischen Neuausrichtung, 
die Handlungsmuster zur Systemanalyse, Fehlerdiagnose 
und zur Problemlösung frühzeitig in der Ausbildung anlegt, 
gilt es, das Verständnis einer beruflichen Grundbildung neu 
zu bestimmen.

Fazit: Im Ergebnis zeigt sich, dass mit dem Band viele wert-
volle Impulse für die weitere Diskussion entwickelt und zu-
sammengefasst wurden. s
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Entwicklungen und Perspektiven in den  
Gesundheitsberufen

Der AG BFN-Sammelband doku-
mentiert den Stand der Berufs-
bildungsforschung zu Gesund-
heitsberufen. Angesichts ihrer 
zunehmenden gesellschaftlichen 
Relevanz infolge des demografi-
schen und sozialen Wandels ist der 
Austausch von Wissenschaft und 
Bildungspraxis die Basis für eine 
strukturierte und perspektivische 
Weiterentwicklung der Gesund-
heitsberufe. Die Autorinnen und 

Autoren beschreiben exemplarisch Themen und Ansätze als 
Anstoß für weitere Forschung: Fachkräftebedarf und -gewin-
nung, Akademisierung, Kompetenz und Kompetenzerhebung, 
Qualifizierung des Lehrpersonals.
Ulrike Weyland, Karin Reiber (Hrsg.): Entwicklungen und Pers-

pektiven in den Gesundheitsberufen – aktuelle Handlungs- und For-

schungsfelder (Berichte zur beruflichen Bildung). W. Bertelsmann, 

Bielefeld 2017, 292 S., 36,90 EUR, ISBN 978-3-7639-5897-9

Einzelbeiträge zum kostenfreien Download unter www.agbfn.de/de/

agbfn_publikation_68296.php 

Berufsbildung für Geringqualifizierte
Bildungsangebote, mit denen Ge-
ringqualifizierte das Lernen wie-
der lernen und gleichzeitig den 
Übergang in den Beruf bewältigen, 
sind ein zentrales Thema dieses 
AG BFN-Sammelbands. Nach einer 
Einführung in die Lebenssituation 
und Potenziale An- und Ungelern-
ter werden Modellprojekte vor-
gestellt, in denen Grundbildung 
mit berufsfachlicher Ausbildung 
kombiniert wird. Der zweite The-

menstrang befasst sich mit der Validierung non-formal oder 
informell erworbener beruflicher Kompetenzen. 
Britta Matthes, Eckart Severing (Hrsg.): Berufsbildung für Ge-

ringqualifizierte. Barrieren und Erträge (Berichte zur beruflichen 

Bildung). W. Bertelsmann, Bielefeld 2017, 154 S., 27,90 EUR, ISBN 

978-3-7639-1190-5

Einzelbeiträge zum kostenfreien Download unter www.agbfn.de/de/

agbfn_publikation_68705.php 

K U R Z  U N D  A K T U E L L

Anforderungen an Azubis mit mittlerem  
Schulabschluss

Welche Anforderungen stellen 
Betriebe an Bewerber/-innen mit 
mittlerem Schulabschluss? Die  
Analyse zeigt: Schulnoten, Be-
wertungen des Sozialverhaltens 
und unentschuldigte Fehltage 
beeinflussen die Bewerberbewer-
tung unabhängig von der Rekru-
tierungssituation. Gleichzeitig 
wird deutlich, dass Betriebe mit 
Rekrutierungsschwierigkeiten 
eher bereit sind, Bewerber/-innen 

mit schlechteren kognitiven und nicht kognitiven schulischen 
Leistungsmerkmalen zu einem weiteren Auswahlschritt ein-
zuladen, als Betriebe in günstigeren Ausgangslagen.
Paula Protsch, Christian Gerhards, Sabine Mohr: Welche Anfor-

derungen stellen Betriebe an zukünftige Auszubildende mit mittlerem 

Schulabschluss? (BIBB-Report 2/2017). Bonn 2017. Download unter: 

www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/8480 

Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe
Das Verzeichnis listet sämtliche 
anerkannten Ausbildungsberufe 
auf. Es informiert über Ausbil-
dungszeiten, Rechtsgrundlagen 
und die Zuordnung zum Deut-
schen Qualifikationsrahmen. Der 
statistische Teil liefert Daten zur 
Anzahl und zur quantitativen Ent-
wicklung der Ausbildungsberufe 
sowie zur Zahl der Auszubilden-
den seit 1970.
Das Verzeichnis steht im Amtlichen Teil 

des Bundesanzeigers unter www.bundesanzeiger.de zur Verfügung. 

Gedruckte Fassung: BIBB (Hrsg.): Die anerkannten Ausbildungsbe-

rufe 2017. W. Bertelsmann, Bielefeld 2017, 659 Seiten, 34,90 EUR, 

ISBN 978-3-7639-5928-0
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IAB-Studie zu zentralen  
Arbeitsmarkthemmnissen bei 
Geflüchteten
Aus einer Studie des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) geht 
hervor, dass sprachliche Defizite und 
fehlende berufliche Bildungsabschlüsse 
die zentralen Arbeitsmarkthemmnis-
se bei den geflüchteten Menschen mit 
Arbeitslosengeld-II-Bezug sind. Drei 
Viertel der Geflüchteten haben nur 
unzureichende Deutschkenntnisse. 
Fast zwei Dritteln fehlt ein beruflicher 
Bildungsabschluss. Ein vergleichsweise 
geringes Durchschnittsalter und damit 
verbunden eine gute gesundheitliche 
Verfassung sowie eine hohe Motivation 
sind dagegen günstige Rahmenbedin-
gungen für die Arbeitsmarktintegration. 

Die Befragungsergebnisse zeigen eine 
deutliche Polarisierung bei der Bildung 
der Geflüchteten: Einerseits haben  
24 Prozent keinen Schulabschluss, ande- 
rerseits weisen 51 Prozent einen Schul-
abschluss auf, der mit der deutschen 
Fachhochschulreife oder Hochschul-
reife vergleichbar ist. Auch bei den be-
ruflichen Abschlüssen zeigt sich diese 
Spreizung: 64 Prozent der Geflüchteten 
verfügen nicht über einen beruflichen 
Abschluss, 27 Prozent besitzen jedoch 
einen Hochschulabschluss. Insgesamt 
zeigen sich zwischen Männern und 
Frauen keine wesentlichen Unterschie-
de bei der schulischen und beruflichen 
Bildung.
Bei den Geflüchteten liegt der Anteil 
derer, die nach eigener Angabe zur 
Stellensuche seitens der Jobcenter 
verpflichtet sind, bei 23 Prozent. Der 
Besuch von Sprachkursen oder Aus- 

und Weiterbildungsmaßnahmen sind 
die häufigsten Gründe, warum den Be-
fragten zufolge keine Verpflichtung zur 
Arbeitssuche vorliegt. Frauen nennen 
auch häufig Kinderbetreuungspflichten. 
50 Prozent der männlichen Geflüchte-
ten ohne Suchverpflichtung geben an,
dennoch Arbeit zu suchen. Bei den 
weiblichen Geflüchteten beträgt der
entsprechende Anteil 20 Prozent.
Grundlage der IAB-Studie ist eine 2016 
durchgeführte Befragung von rund  
500 Geflüchteten aus Syrien und dem 
Irak, die nach dem Abschluss ihres Asyl-
verfahrens Arbeitslosengeld II erhielten. 
Sie ist im Internet abrufbar unter 
http://doku.iab.de/kurzber/2017/
kb2317.pdf. 

SVR schlägt Einwanderungs- 
gesetzbuch vor
Der Sachverständigenrat deutscher
Stiftungen für Integration und Migra-
tion (SVR) schlägt vor, die Einwande-
rungspolitik neu zu ordnen und – mit 
Ausnahme der EU-Freizügigkeit – alle 
zuwanderungsrechtlichen Regelungen 
in einem Einwanderungsgesetzbuch 
zu bündeln. Damit könnte die Kom-
plexität der bestehenden Regelungen 
durch eine vereinfachte und neu sys-
tematisierte Gesetzesstruktur ersetzt 
werden. Im Zentrum der Neuregelung 
sollte dabei in einem ersten Schritt die 
Erwerbsmigration stehen, insbesondere 
für beruflich qualifizierte Fachkräfte 
ohne akademischen Abschluss.
Für diese Gruppe könnte eine solche 
Weiterentwicklung unter anderem an 
der Gleichwertigkeitsfeststellung an-
setzen: Das Kriterium der Gleichwer-
tigkeit der im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikation mit einer inländi-
schen qualifizierten Berufsausbildung 
sollte flexibilisiert werden. Fachkräften 
mit einer im Ausland abgeschlossenen 
beruflichen Ausbildung sollte es bei Vor-
liegen eines Arbeitsvertrags erlaubt sein,
auch ohne Gleichwertigkeitsnachweis 
in Deutschland zu arbeiten, wenn sie 
das fehlende Gleichwertigkeitskriteri-
um durch mindestens ein Alternativkri-

 

 

 

 

terium ausgleichen können. Ein solches 
Kriterium könnte etwa ein Mindestge-
halt, die Ausübung eines Mangelberufs 
oder Deutschkenntnisse sein. Hier wäre 
die Einführung eines Punktesystems 
denkbar.
Das Positionspapier des SVR steht zum 
Download zur Verfügung: 
www.svr-migration.de/publikationen/
positionspapier_egb  

Newsletter: Anerkennung in 
Deutschland

Der Newsletter des Informationspor-
tals »Anerkennung in Deutschland« 
informiert regelmäßig über aktuelle 
Themen im Bereich Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen. Er 
enthält zum Beispiel aktuelle Zahlen 
zur Anerkennungspraxis, Erfahrungs-
berichte, Veranstaltungen oder Litera-
turhinweise rund um das Thema. Der 
Newsletter wird etwa alle sechs bis acht 
Wochen verschickt. Anmeldung unter: 
www.anerkennung-in-deutschland.de/
newsletter 

100 Millionen  
Europass-Lebensläufe 
Seit der Einführung des Europasses im 
Jahr 2005 wurden europaweit bereits 
100 Millionen Lebensläufe mit diesem 
Instrument verfasst. Zudem wurden 
bis heute mehr als 60 Millionen Le-
benslauf-Vorlagen aus dem Internet 
heruntergeladen. Der Europass ist ein 
kostenloser Service der EU. Mit den fünf 
Europass-Dokumenten können Bürge-
rinnen und Bürger ihre Kompetenzen 
europaweit klar und verständlich dar-
stellen. Ziel ist es, das grenzüberschrei-
tende Lernen und Arbeiten zu fördern. 
In Deutschland ist das Nationale Euro-
pass Center (NEC) Ansprechpartner für 
alle Fragen rund um den Europass. Es 
ist in der Nationalen Agentur Bildung 
für Europa beim BIBB angesiedelt. 
www.europass-info.de

http://www.europass-info.de
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Konsequent »offen« –  
Die Open-Access-Strategie  
des BIBB
Wissenschaftliche Erkenntnisse, die 
durch steuerfinanzierte Forschung 
generiert werden, sollen für die Öf-
fentlichkeit durch Publikationen frei 
zugänglich sein. Dies ist ein Kerngedan-
ke der Open-Access-Bewegung. »Frei« 
bezieht sich dabei auf die kostenfreie 
Nutzung der Publikation, eine möglichst 
offene Lizensierung sowie auf eine 
möglichst einfache technische Zugriffs-
möglichkeit. Als zweiter Kerngedanke 
des Open Access kommen die Vorteile 
hinzu, die sich durch eine digitalisierte 
Kommunikation ergeben: Die weltweite 
Verbreitung der Information und eine 
unmittelbare Zugriffsmöglichkeit, z. B. 
mittels Download. Damit steigt die 
Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse.

nicht nur als Download, sondern 
auch als – dann kostenpflichtige –
gedruckte Ausgabe über ein soge-
nanntes Print-on-Demand-Angebot 
verfügbar. Dieses Angebot wird ab 
2018 durch den Verlag Barbara Bu-
drich bereitgestellt. Gedruckte Pub-
likationen, die vor 2018 erschienen 
sind, können weiterhin über den  
W. Bertelsmann Verlag bezogen 
werden.

2. In den nächsten zweieinhalb Jahren 
möchte sich das BIBB im Rahmen 
des eigenen Forschungsprojekts 
»Open Access in der beruflichen 
Bildung« empirisch mit dem The-
ma Open Access auseinandersetzen. 
Das Forschungsprojekt soll Fragen 
zur Akzeptanz, zur Verbreitung und 
zur Nutzung von Open Access aus 
Sicht von Autorinnen und Autoren 
klären. Dabei sollen technisch-struk-
turelle, politische-normative und 
wissenschaftssystem-immanente 
Bedingungen in den Blick genom-
men werden. Methodisch soll dies 
durch eine Befragung von Fokus-
gruppen sowie durch eine umfang-
reiche Online-Befragung geschehen. 
Das BIBB wird sich damit aktiv am 
Open-Access-Diskurs in der Wissen-
schaftscommunity beteiligen.

3. Das BIBB hat damit begonnen, ein 
international und fachlich auf-
gestelltes Repositorium für die 
Berufsbildungsforschung aufzu-
bauen – VET Repository. Reposi-
torien (Volltextdatenbanken) sind 
sozusagen das Gefäß für Open-Ac-
cess-Publikationen. In einem ersten 
Schritt wurde die dafür notwendige 
Softwareinfrastruktur modernisiert 
und auf eine Open-Source-Software 
umgestellt. So ist schon jetzt auch 
der Bibliothekskatalog (OPAC) des 
BIBB webbasiert recherchierbar:
https://opac.bibb.de. Im Laufe des 
Jahres 2018 sollen dann die Daten 
der Literaturdatenbank Berufliche 
Bildung (LDBB) in das neue Angebot 
migriert werden. Ziel ist es, in den 
kommenden Jahren möglichst vie-
le Volltexte nach einem festgelegten 

 

 

Sammelprofil und nach definierten 
Qualitätsstandards in das Reposito-
rium aufzunehmen.

4. Auch die BWP hat ihr Online-An-
gebot in den letzten Jahren weiter 
ausgebaut. Alle Artikel sind be-
reits mit Erscheinen der jeweiligen 
BWP-Ausgabe online verfügbar und 
für BWP-Abonnenten frei zugäng-
lich. Ebenfalls Open Access wird die 
englischsprachige Special Edition 
der BWP veröffentlicht. Ein Jahr 
nach Erscheinen stehen sämtliche 
Beiträge im Online-Archiv der BWP 
als Open-Access-Publikation zur Ver-
fügung (sogenannter »grüner Weg«).

Mit seiner Open-Access-Strategie folgt 
das BIBB dem Trend in der Wissenschaft, 
zunehmend Open Access zur veröffent-
lichen. Wissenschaftspolitisch ist dies 
in jedem Fall der Weg, wie er beispiels-
weise durch die Open-Access-Strategie 
des BMBF oder auf europäischer Ebe-
ne durch das Forschungsrahmenpro-
gramm Horizont 2020 vorgezeichnet 
wird.
Dr. Bodo Rödel | roedel@bibb.de
Leiter des Arbeitsbereichs »Publika- 
tionsmanagement/Bibliothek« im BIBB

AusbildungPlus verzeichnet 
mehr als 100.000 dual  
Studierende
Erstmals sind bei der Datenbank Aus-
bildungPlus des BIBB mehr als 100.000 
dual Studierende gemeldet. Auch bei 
den Studiengängen ist ein stetiger Zu-
wachs zu verzeichnen: Derzeit sind 
1.592 Angebote von deutschen Hoch-
schulen registriert. Zugleich bieten im-
mer mehr Betriebe Ausbildungsplätze 
für ein duales Studium an.
Während im Jahr 2004 knapp 18.200 
Angebote von Unternehmen registriert 
waren, waren es zum Stichtag 31. Ja-
nuar 2017 rund 48.000 Kooperations-
angebote. Die Zahlen der Studierenden 
(2004: 40.982) und der kooperieren-
den Unternehmen haben sich somit 
in diesem Zeitraum jeweils mehr als 
verdoppelt. Die Zahl der dualen Stu-
diengänge hat sich seit 2004 – damals 

Das BIBB beschäftigt sich seit einigen 
Jahren mit dem Thema Open Access. So 
wurde bereits 2011 eine Open Access 
Policy verabschiedet und 2014 unter-
zeichnete das BIBB die sogenannte 
»Berliner Erklärung« zu Open Access. 
Des Weiteren unterstützt das BIBB seit 
2016 die Initiative »Open Access 2020«. 
Die weitere Entwicklung der Open-Ac-
cess-Strategie des BIBB beinhaltet vier 
Elemente:

Ab dem Erscheinungsjahr 2018 sind 
alle neuen Buch-Publikationen des 
BIBB kostenfrei als Download im zi-
tierfreundlichen PDF-Format verfüg-
bar (sogenannter »goldener Weg«). 
Lizensiert sind diese Publikationen 
mit der Creative-Commons-Lizenz 
»Namensnennung – keine kommer-
zielle Nutzung – keine Bearbeitung« 
(CC BY-NC-ND). Eine offenere Li-
zensierung ist durch die häufige 
Verwendung der Daten Dritter in 
den Publikationen nicht möglich. 
Fast alle Publikationen sind aber 

1.

mailto:roedel@bibb.de
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waren es 512 – mehr als verdreifacht. 
Nach wie vor werden in den Fachrich-
tungen des Ingenieurwesens mit 600 
und Wirtschaftswissenschaften mit 
540 Studiengängen die meisten Stu-
diengänge angeboten. Im Vergleich 
zum Gesamtangebot sind das 38 Pro-
zent beziehungsweise 34 Prozent aller 
zur Auswahl stehenden dualen Stu- 
dienangebote (vgl. Abb.). Am stärksten 
nachgefragt sind die Fachrichtungen 
Wirtschaftswissenschaften mit 44.631 
Studierenden, gefolgt von Ingenieur-
wesen mit 27.410 sowie Sozialwesen/
Erziehung/Gesundheit/Pflege, in denen 
10.661 Studierende erfasst sind.

»AusbildungPlus« ist ein seit 2015 vom 
BIBB betriebenes Fachportal mit einer 
Datenbank, die bundesweit über duale 
Studiengänge und Zusatzqualifikati-
onen in der dualen Berufsausbildung 
informiert. Die Auswertung »Ausbil-
dungPlus: Duales Studium in Zahlen 
– Trends und Analysen 2016« mit wei-
teren Informationen steht unter www.
ausbildungplus.de zum Download zur 
Verfügung.

Schweiz: Mehr Jugendliche 
starten eine berufliche Grund-
bildung 
Nach Hochrechnungen des Lehrstellen-
barometers vom LINK-Institut im Auf-
trag des Schweizer Staatssekretariates 
für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) hat das Lehrstellenangebot in 
der Schweiz weiter zugenommen. Laut 
ersten Ergebnissen wurden zum 31. Au-
gust 2017 hochgerechnet 2.500 Lehr-
stellen mehr angeboten als im August 
2016. Davon haben die Unternehmen 
90.000 (2016: 84.500) vergeben. 7.000 
Ausbildungsplätze (2016: 10.000) sind 
unbesetzt geblieben. 
Aufgrund der Erfahrungen in den Vor-
jahren nehmen die Betriebe an, noch 
rund 2.000 Stellen besetzen zu können. 
Anteilsmäßig am meisten Lehrstellen 
sind in den Branchen »Architektur und 
Baugewerbe« sowie »Dienstleistungen« 
offen geblieben.
Die Gesamtzahl der Jugendlichen, die 
vor der Ausbildungswahl standen, ist 
gegenüber dem Vorjahr angestiegen 
und belief sich hochgerechnet auf 
162.000 (2016: 144.500). Auch die 
Anzahl Jugendlicher, die 2017 eine 
berufliche Grundbildung begonnen 
haben, ist von 73.000 im Jahr 2016 auf 
82.500 angestiegen. 9.500 Jugendliche 
(2016: 9.000) hatten bis zum Stichtag 
31. August noch keine Lösung gefunden. 
Die Anzahl der Jugendlichen, die sich 
im laufenden Jahr vor der Ausbildungs-
wahl befanden und für das aktuelle 
Jahr keine Lehrstelle gefunden haben, 
und jener, die bereits für das Folgejahr 
eine Zusage haben, ging in den letz-
ten Jahren kontinuierlich zurück. Die 
sogenannte »Warteschlange« umfasst 
2017 hochgerechnet 11.000 Personen. 
Im Vorjahr waren es 13.000. Zu Zeiten 
des Lehrstellenmangels war die »War-
teschlange« hochgerechnet auf 24.500 
Jugendliche gestiegen (2007).
Das Lehrstellenbarometer wird jährlich 
zweimal (im April und im August) er-
stellt. Ein detaillierter Lehrstellenbaro-
meter-Ergebnisbericht mit Auswertun-
gen in Bezug auf Regionen, Geschlecht, 
Nationalität und Branchen/Berufsfelder 

sowie der technische Studienbeschrieb 
wurden Mitte November 2017 unter 
www.sbfi.admin.ch/barometer veröf-
fentlicht.

IDB-Publikation »Learning 
Better – Public Policy for Skills 
Development«

Die Inter-Amerikanische Entwick-
lungsbank (IDB) veröffentlicht jedes 
Jahr einen Bericht zur Entwicklung in 
Lateinamerika. Der diesjährige Bericht 
ist dem Thema (berufliche) Bildung ge-
widmet. Er gibt Antworten auf die Frage, 
welche Maßnahmen der Kompetenz-
entwicklung dazu beitragen können, 
den Herausforderungen des Wandels 
und der Digitalisierung zu begegnen. 
Dabei ist das Lernen am Arbeitsplatz 
entscheidend, besonders in einer Ar-
beitswelt, die sich immer schneller än-
dert. Am 5. Oktober wurde der Bericht 
auf Einladung der IDB und des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
in Bonn präsentiert. Repräsentanten 
des BMZ, der IDB, der GIZ, der KfW, 
des BIBB und des DIHK diskutierten 
über die Relevanz des Berichts für ihre 
Institutionen.
Die Publikation steht in englischer und 
spanischer Sprache als PDF, ePub und 
mobi zum Download zur Verfügung: 
https://skillsbank.iadb.org/about-the-
book 
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EU-Initiative zur Förderung von 
Berufsausbildungen in Europa
Um mit den sich verändernden Anfor-
derungen auf dem Arbeitsmarkt Schritt 
zu halten, hat die Europäische Kommis-
sion eine Empfehlung mit 14 Schlüs- 
selkriterien für hochwertige und nach-
haltige Berufsbildung verabschiedet. 
Diese Initiative gibt den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und den 
Akteuren aus dem Bildungsbereich 
Vorschläge an die Hand, wie Berufs-
ausbildung an die Anforderungen des 
Arbeitsmarkts angepasst werden kann. 
Die Initiative in Form einer Empfehlung 
des Rates ist Teil der neuen europäi-
schen Agenda für Kompetenzen vom 
Juni 2016. Sie fügt sich ebenfalls ein in 
die europäische Säule sozialer Rechte, 
die das Recht auf allgemeine und beruf-
liche Bildung von hoher Qualität und in 
inklusiver Form vorsieht. Im Editorial 
zur aktuellen Ausgabe (vgl. S. 3 oder 
www.bibb.de/bwp-8487) begrüßt BIBB- 
Präsident Esser die Kommissionsinitia- 
tive: »Sie sollte uns Mut machen!«
https://ec.europa.eu/commission/
index_de 

Berufsbildung im Meinungsbild 
der EU-Bürger/-innen 

Das Cedefop hat Ergebnisse seiner ers-
ten europäischen Meinungsumfrage zur 
beruflichen Bildung veröffentlicht. Die 
Umfrage bietet eine interessante Per-
spektive auf die Einschätzungen der 
EU-Bürger/-innen zu Attraktivität und 
Wirksamkeit der Berufsbildung in der 
Europäischen Union. Insgesamt wurden 
mehr als 35.500 persönliche Interviews 
in allen EU-Mitgliedstaaten geführt.
Ergebnisbericht (in engl. Sprache): 
www.cedefop.europa.eu/en/publica 
tions-and-resources/publications/5562

Neue Förderrunde im Programm 
JOBSTARTER plus

Am 2. Oktober 2017 wurde die 4. För-
derbekanntmachung des Ausbildungs-
strukturprogramms JOBSTARTER plus 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. Ziel 
dieser Ausschreibung ist die Förderung 
regionaler Projekte, die Klein- und 
Kleinstunternehmen in bestimmten 
Regionen und/oder Branchen beraten 
und unterstützen. Schwerpunkt ist die 
Unterstützung von Betrieben, wenn 
sie erstmalig ausbilden, eine frühere 
Ausbildungsbeteiligung wieder auf-
nehmen oder ihr Ausbildungsengage-
ment aufrechterhalten und ausbauen 
möchten. Gefördert werden Projekte, 
die mit Instrumenten des Externen Aus-
bildungsmanagements (EXAM) Klein- 
und Kleinstunternehmen in Fragen 
der dualen Berufsausbildung beraten 
und unterstützen. Die Unterstützungs-
leistungen der Projekte umfassen die 
Einrichtung von Ausbildungsplätzen, 
die Bewerbung und Platzierung des 
Ausbildungsangebots am regionalen 
Ausbildungsstellenmarkt und bei der 
Ausbildungsvermittlung der Bundes-
agentur für Arbeit (BA), die Auswahl ge-
eigneter Bewerberinnen und Bewerber 
– auch mithilfe der Berufsberatung der 
BA – bis hin zur Unterstützung bei der 
Umsetzung einer qualitativ hochwer-
tigen Ausbildung. Für den Starttermin 
1. Juli 2018 endet die Einreichungsfrist 
am 22. Januar 2018.
www.jobstarter.de/foerderbekannt 
machung

Internetversion des  
BIBB-Datenreports
Der BIBB-Datenreport zum Berufsbil-
dungsbericht 2017 mit umfassenden 
Daten und Analysen rund um die be-
rufliche Aus- und Weiterbildung in 
Deutschland steht auch als HTML-Ver-
sion zur Verfügung. Die für die Nutzung 
am Bildschirm optimierte Internetfas-
sung ermöglicht den schnellen Zugriff 
auf einzelne Kapitel und Stichwörter. 
Zusätzliche Angebote und Funktionen 
wie der Download von Tabellen und 
Verknüpfungen innerhalb einzelner 
Kapitel sowie direkte Verweise auf wei-
tere Informationsquellen erleichtern ein 
gezieltes und schnelles Arbeiten. Schau-
bilder und Tabellen sind in gesonderten 
Verzeichnissen leichter zu überblicken.
Der Datenreport zum Berufsbildungs-
bericht der Bundesregierung wurde in 
diesem Jahr bereits zum neunten Mal 
vom BIBB herausgegeben. Er enthält 
umfassende Informationen und Ana-
lysen zur beruflichen Aus- und Wei-
terbildung, zum Schwerpunktthema 
»Geflüchtete und berufliche Bildung« 
sowie ein Monitoring zur Internatio-
nalisierung der Berufsbildung.
Der Report steht unter www.bibb.
de/datenreport zur Verfügung. Die 
Print-Version kann unter vertrieb@
bibb.de bestellt werden.

Lehrlingsausbildung in  
Österreich
Die aktuelle Ausgabe der jährlich er-
scheinenden Publikation des Instituts 
für Bildungsforschung der Wirtschaft –  
ibw präsentiert einen Querschnitt der 
verfügbaren statistischen Daten zur 
Lehrlingsausbildung in Österreich 
und untersucht diese im europäischen 
Vergleich. Die Publikation enthält auch 
neueste Daten zum Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkterfolg von Lehrabsolven-
tinnen und -absolventen, zum Bildungs-
wahlverhalten und zu den Kosten der 
Lehrlingsausbildung.
Download unter: www.ibw.at/biblio 
thek/id/470/ 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5562
http://www.jobstarter.de/foerderbekanntmachung
http://www.ibw.at/bibliothek/id/470


6 0 B W P  6 / 2 0 1 7K U R Z  U N D  A K T U E L L

Daten zu Migration und  
Integration
Durch eine Kooperation des Statis-
tischen Bundesamts (Destatis), der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) konnten erstmals 
migrations- und integrationsrelevan-
te Daten aus verschiedenen Quellen 
zusammengeführt werden. Die Infor-
mationen stehen in einer interaktiven 
Karte in Kombination zur Verfügung, 
wodurch regionale Analysen und Ver-
gleiche erleichtert werden. 
In der Anwendung werden Daten zu 
Migration und Integration auf der Ebe-
ne der Kreise und kreisfreien Städte 
visualisiert. Zu jedem Themenblock 
können verschiedene Indikatoren ab-
gerufen werden, ergänzend werden 
jeweils kurze Erläuterungen angezeigt:
• Ausländeranteil nach der Bevöl-

kerungsfortschreibung: insgesamt, 
männlich, weiblich

Ausländische Bevölkerung nach 
dem Ausländerzentralregister: nach 
Staatsangehörigkeit, nach Alters-
gruppen, nach Aufenthaltsdauer, 
nach aufenthaltsrechtlichem Status
Schutzsuchende nach dem Auslän-
derzentralregister: Anteil an der 
ausländischen Bevölkerung, nach 
Schutzstatus, nach Staatsangehö-

•

•

rigkeit, Veränderung 2016 zu 2014
• Ausländerinnen und Ausländer am 

Arbeitsmarkt nach der Statistik der 
BA: Beschäftigte, sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte, Arbeits-
suchende, Arbeitslose

https://service.destatis.de/DE/karten/
migration_integration_regionen.html 

Bildungsgipfel im Flachland

20. – 24. Februar 2018
Hannover ▪ Germany
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Save the date: BIBB-Kongress am 7. und 8. Juni 2018 in Berlin
Alle Akteurinnen und Akteure in der berufli-
chen Bildung sollten sich bereits jetzt einen 
Termin für das kommende Jahr vormerken, 

denn der nächste BIBB-Kongress findet am 7. und 8. Juni 2018 im bcc in Berlin statt. 
Der Kongress steht unter dem Motto: »Für die Zukunft lernen: Berufsbildung von 
morgen – Innovationen erleben«. Erwartet werden wieder zahlreiche Expertinnen 
und Experten der beruflichen Bildung aus dem In- und Ausland. In sechs Foren 
werden aktuelle Herausforderungen und Perspektiven der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung thematisiert und Lösungsansätze präsentiert.

Schultransitionen gestalten: 
Förderung – Chancen verteilen  
 – Inklusion
30. Januar 2018 in Solothurn/
Schweiz
Auf der Tagung des Zentrums Lernen 
und Sozialisation werden aktuelle For-
schungsergebnisse von umfangreichen 
Schweizer Studien und ihre Bedeutung 
für die Gestaltung des Bildungssystems 
und die Förderung von Schülerinnen 
und Schülern vorgestellt und diskutiert. 
Dabei stehen Fragen der Gestaltung von 
Schulübergängen in die Sek I und Sek 
II im Spannungsfeld von Förderung der 
Schülerinnen und Schülern, Chancen-
gerechtigkeit und Inklusion im Zentrum.
www.fhnw.ch/ph/transition-inklusion 

Regionalkonferenz Nieder-
sachsen »Kompetenzen und 
ihre Validierung in der Grund-
bildung«
06. Februar 2018 in Hannover
Was aktuell unter Kompetenzorientie-
rung in der Grundbildung in Theorie 
und Praxis verstanden wird und wie die 
Erwachsenenbildung diese Prozesse am 
effektivsten angehen kann, sind zentra-
le Fragen der Tagung der Nationalen Ko-
ordinierungsstelle »Europäische Agen-
da Erwachsenenbildung«. Außerdem 
werden nationale und internationale 
Beispiele der Kompetenzerfassung in 
Workshops diskutiert.
www.agenda-erwachsenenbildung.de/
veranstaltungen

Sprachliche Bildung und Zuwan-
derung. Eine Zwischenbilanz
19. und 20. Februar 2018 in Köln
Ziel der fünften Jahrestagung des Mer-
cator-Instituts ist es, sich dem Thema 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
nähern und den Austausch innerhalb 
der wissenschaftlichen Community 
ebenso zu fördern wie den Transfer 
zwischen Wissenschaft und Praxis.
www.mercator-institut-sprachfoerde 
rung.de/termine 

Bewegungen – 
DGfE Kongress 2018
18. bis 21. März 2018 in Essen
Der Einfluss gesellschaftlicher Verän-
derungen auf die pädagogische und 
die erziehungswissenschaftliche Praxis 
steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. 
Der 26. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft 
bietet unterschiedliche etablierte wie 
neue Formate zum Austausch, zur Kon-
troverse und zur Information an, um 
das Kongressthema und weitere aktuell 
relevante erziehungswissenschaftliche 
Themenschwerpunkte vorstellen und 
bearbeiten zu können.
www.dgfe2018.de

Vorschau auf die nächsten  
Ausgaben

1 / 2018 – Weiterbildung
Lebenslanges Lernen gilt als zentrale 
Voraussetzung, um mit dem Wandel in 
Wirtschaft und Gesellschaft Schritt hal-
ten und ihn aktiv gestalten zu können. 
Infolge technologischer Neuerungen, 
Veränderungen in der Beschäftigtens-
truktur und einem in einigen Branchen 
und Regionen deutlich spürbaren Fach-
kräftemangel gewinnt Weiterbildung 
weiterhin an Bedeutung. Welche Ange-
bote und Lernformen sind gefragt, um 
diese Herausforderungen zu meistern? 
Diese und weitere Fragen greifen die 
Beiträge in dieser BWP-Ausgabe auf.
Erscheint Februar 2018

2 / 2018 – Kooperationspartner 
und -strategien
Erscheint April 2018

3 / 2018 – Ausbildungspersonal
Erscheint Juni 2018

Das BWP-Abonnement umfasst die 
kostenfreie Nutzung des gesamten 
BWP-Online-Archivs, das alle Ausga-
ben und Beiträge seit 2000 enthält.
www.bwp-zeitschrift.de

Nutzen Sie die umfassenden  
Recherchemöglichkeiten!
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Hermann-Schmidt-Preis 
2018

Thema des Wettbewerbs:
Nachwuchssicherung 
und Karriereförderung
durch berufliche Bildung

Mit dem Hermann-Schmidt-Preis des Vereins „Innovative Berufsbildung“ werden
im Jahr 2018 gezielt Projekte und Initiativen ausgezeichnet, die innovative, beispielhafte 

und bewährte Konzepte und Modelle zur Nachwuchssicherung und Karriereförderung durch 
die duale Berufsbildung entwickelt und erfolgreich umgesetzt haben. Duale Studiengänge 

sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Der Verein wird vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn 
und dem W. Bertelsmann Verlag (wbv) in Bielefeld getragen.

Der Hermann-Schmidt-Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.
Es können bis zu drei weitere Sonderpreise zu je 1.000 Euro hinzukommen.

Nehmen Sie teil!

Antragsberechtigt sind Betriebe, berufliche Schulen und berufliche 
Bildungseinrichtungen in Kooperation mit Betrieben und/oder beruflichen Schulen.

Bewerbungsfrist: 19. Januar 2018

Informationen unter www.bibb.de/hermannschmidtpreis
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